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6 Agrarumweltmaßnahmen 

Die Evaluierung der Agrarumweltmaßnahmen (AUM) der Freien und Hansestadt Ham-
burg orientiert sich an den Bewertungsvorgaben der Kommission (EU-KOM, 2000) . Be-
standteil der Zwischenevaluierung sind ausschließlich Agrarumweltmaßnahmen nach VO 
(EG) Nr. 1257/1999, die innerhalb des Entwicklungsplans für den ländlichen Raum 
(EPLR) im Jahr 2000 durch die KOM notifiziert wurden, sowie Verpflichtungen nach VO 
(EWG) Nr. 2078/1992, die nach VO (EG) Nr. 1257/1999 als so genannte Altverpflichtun-
gen abgewickelt werden (Amt für Wirtschaft und Landwirtschaft, 1999). Artikel-52-
Maßnahmen sowie Staatsbeihilfen gehen nicht in die Zwischenbewertung ein.  

Ausdrücklich sei darauf hingewiesen, dass bei der Bewertung der Agrarumweltmaßnah-
men hinsichtlich ihres Ressourcenschutzes (Kap. 6.6) neben den AUM nach VO (EG) Nr. 
1257/1999 nur diejenigen Altverpflichtungen nach VO (EWG) Nr. 2078/1992 Beachtung 
finden, die inhaltlich fortgeführt werden. 

6.1 Ausgestaltung des Kapitels 

In Kapitel 6.1 wird ein kurzer Abriss über die durch den EPLR zur Förderung kommen-
den AUM gegeben und sie werden in ihren historischen Kontext gesetzt. Im Anschluss 
wird im Kapitel 6.2 die Methodik der Evaluierung dargestellt. Eine eingehende Darstel-
lung der verwendeten Daten befindet sich im Materialband unter (MB-VI-1). Die eigent-
liche Analyse der Agrarumweltmaßnahmen beginnt mit der Vollzugsanalyse des Kapitels 
6.3. Schwerpunkt des Kapitels bildet die Gegenüberstellung der Sollausgaben zu den tat-
sächlich getätigten Zahlungen. Ursachen für Abweichungen werden aufgeführt. 

Das Kapitel 6.4 „Darstellung und Analyse der Inanspruchnahme“ beschäftigt sich mit der 
Darstellung des Fördervolumens auf Ebene der Teilmaßnahmen. Neben einer summari-
schen Darstellung der Inanspruchnahme in Relation zu den angestrebten Förderumfängen, 
charakterisiert das Kapitel die Teilnehmer anhand von Betriebsparametern und gibt Auf-
schluss über die regionale Verteilung der Maßnahmen. 

Mit der Analyse der Implementierung der Agrarumweltmaßnahmen und ihrer administra-
tiven Umsetzung verlässt die Evaluierung im Kapitel 6.5 die inhaltliche Betrachtung der 
AUM und wendet sich unterschiedlichen Aspekten der Verwaltungsumsetzung zu. 

Der Schwerpunkt des Berichtes liegt in der Beantwortung der von der Kommission ge-
stellten Bewertungsfragen zur Ziel- und Wirkungsanalyse der Agrarumweltmaßnahmen. 
Ihre Beantwortung erfolgt im vorliegenden Bericht zusammenfassend in tabellarischer 
und grafischer Form in Kapitel 6.6. Eine umfassende Bearbeitung befindet sich im Mate-
rialband (MB-VI-3). 
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Das Kapitel 6.7 greift die Ergebnisse der Inanspruchnahme (Kap. 6.4) sowie die Wirkun-
gen der einzelnen AUM (Kap. 6.6) auf und setzt sie in den Kontext zueinander. Es wird 
gezeigt, welchen Ressourcenschutzbeitrag die einzelnen AUM erbringen. Darüber hinaus 
werden die Maßnahmen im Hinblick auf die Gesamtstrategie der AUM eingeordnet und 
ggf. auftretende Defizite vor dem Hintergrund der landesspezifischen Umweltsituation 
aufgezeigt. 

Der Bericht über die Agrarumweltmaßnahmen schließt mit Schlussfolgerungen und Emp-
fehlungen in Kapitel 6.8. 

6.1.1 Übersicht über die angebotenen Maßnahmen und ihre Förder-
historie 

Die Agrarumweltmaßnahmen in Hamburg werden, wie in Tabelle 6.1 dargestellt, in zwei 
Teilmaßnahmen (C2 und C3) unterteilt. 

– C2  Markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung (MSL), 

– C3  Vertragsnaturschutz. 

Die zwei Teilmaßnahmen gliedern sich wiederum in 10 Fördertatbestände. Die einzelnen 
Fördertatbestände unterscheiden sich hinsichtlich: 

– des Flächenbezugs: Betriebs(zweig)bezogen oder Einzelflächen bezogen; 

– der Maßnahmenkulisse: Förderfähig ist entweder die gesamte landwirtschaftliche 
Nutzfläche (horizontale Maßnahmen) oder definierte Gebiete bzw. Biotope mit be-
sonderem Potenzial (z.B. Magerrasen) bzw. Schutzbedürftigkeit der natürlichen Res-
sourcen.  
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Tabelle 6.1: Agrarumweltmaßnahmen im Förderzeitraum 2000 bis 2006 

Maßnahme Steckbrief
EU-Förderung 

seit

C2 Markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung

A Extensive Grünlandnutzung - Einführung und Beibehaltung, Umwandlung von 1993 
Ackerland in Grünland

- Viehbesatz 0,3-1,4 RGV je ha Hauptfutterfläche
Keine chem.-synth. PSM und Düngemittel
Keine Umwandlung von Dauergrünland

B Ökologischer Landbau Bewirtschaftung gemäß den Richtlinien des Ökologischen 1995 
- Landbaus, VO (EWG) Nr. 2092/1991

C3 Vertragsnaturschutz
Biotopschutzprogramm 1988
Vertragsnaturschutz 1995

GA Gedüngte Mähweide - Nutzung als Dauergrünland ohne Pflegeumbruch oder Nachsaat
- keine PSM
- keine oder zeitlich begrenzte Düngung
- Beweidungs- und Mahdauflagen, zeitlich begrenzte maschinelle Bearbeitung
- keine Wasserstandsveränderungen, Erhaltung bestehender Gräben

GB Stallmistgedüngte Mähweide - Auflagen wie bei Grünlandvariante GA
- nur Stallmistdüngung

GC Ungedüngte Mähweide - Auflagen wie bei Grünlandvariante GA
- keine Düngung

GD Ungedüngte Wiese - Auflagen wie bei Grünlandvariante GA
- keine Düngung, keine Beweidung

GE Grünlandbrache - Brachlegung von Grünlandflächen
- keine PSM und Düngung 2000 
- ggf. Pflegeauflagen

GF Stallmistgedüngte Wiese - Auflagen wie bei Grünlandvariante GA
- nur Stallmistdüngung, keine Beweidung

GG Stallmistgedüngte Wiese - Auflagen wie bei Grünlandvariante GA
mit Nachweide - nur Stallmistdüngung

OA Obstanbau ohne - keine PSM, eingeschränkte Düngung
Pflanzenschutzmittel - Pflegeschnitt der Obstbäume

- keine Wasserstandsveränderungen, Erhaltung bestehender Gräben

Pflege Pflegevarianten 1 bis 3 - unterschiedliche Häufigkeit der erforderlichen Pflegegänge 2000 
- konkrete Bewirtschaftungsregelungen werden am Einzelfall ausgerichtet

 
Quelle: EPLR Hamburg (1999). 

Alle Agrarumweltmaßnahmen zeichnen sich entsprechend der Vorgaben der VO (EG) Nr. 
1257/1999 dadurch aus, dass  

– der Verpflichtungszeitraum der Teilmaßnahmen 5 Jahre beträgt; 

– die Inanspruchnahme der Förderung auf dem Prinzip der Freiwilligkeit beruht;  

– die Endbegünstigten grundsätzlich Landwirte sind und  
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– die Kofinanzierung durch die EU 50% bis zu den Förderhöchstgrenzen beträgt. Dar-
über hinaus können top ups nach vorheriger Genehmigung durch die Kommission 
gewährt werden. 

Für die Fördertatbestände unter C2 ist zudem die Einhaltung der entsprechenden Vorga-
ben aus den Grundsätzen einer markt- und standortangepassten Landwirtschaft verpflich-
tend, die im Rahmen der GAK gefördert wird. 

Die Tabelle 6.1 gibt einen Überblick der Agrarumweltmaßnahmen Hamburgs mit ihren 
inhaltlichen Ausrichtungen und ihrer Förderhistorie. Um die Übersichtlichkeit zu gewäh-
ren, wird die Förderhistorie nur in Bezug auf eine EU-Kofinanzierung dargestellt. Dem-
nach ist der erste Zeitpunkt einer Förderung aus der Tabelle nicht abzulesen, insofern es 
sich um eine anfängliche reine Landesförderung handelte. 

6.1.2 Beschreibung der Ziele und Prioritäten für Agrarumweltmaß-
nahmen in Hamburg 

Im EPLR Hamburgs werden die Prioritäten und Ziele der AUM basierend auf der SWOT 
hergeleitet. Zur Bewertung der AUM, insbesondere auch zur Beantwortung der Gemein-
samen Bewertungsfragen (Kap. 6.6) war es in Teilen notwendig, die im EPLR enthaltenen 
Zielformulierungen für die AUM nachzubessern. Die Gründe hierfür bestanden darin, 
dass: 

– Zum Zeitpunkt der Aufstellung des EPLR die gemeinsamen Bewertungsfragen noch 
nicht bekannt waren und der Detaillierungsgrad der Zielformulierungen nicht auf die 
Fragen abgestimmt war. 

– Die Zielhierarchie der AUM in Bezug auf den Schutz einzelner Ressourcen nicht 
immer deutlich aus dem EPLR hervorging. Für die Beantwortung der gemeinsamen 
Bewertungsfragen ist jedoch eine eindeutige Zuordnung von Maßnahmen und der 
durch diese geschützten Ressourcen erforderlich.  

Das Ergebnis der Nachbesserung ist in Form von Ziel-Wirkungsdiagrammen dargestellt. 
Grundlage für die Diagramme sind die im EPLR formulierten maßnahmenspezifischen 
Ziele denen zu erwartende Wirkungen gegenübergestellt wurden. Zu erwartende Wirkun-
gen der Maßnahmen werden durch einschlägige Literaturquellen belegt. Eine Unterschei-
dung in Haupt- und Nebenziele bzw. Wirkungen stellt die Bedeutung der Maßnahmen 
zum Schutz bestimmter Ressourcen stärker heraus. Identifizierte Hauptwirkungen werden 
tiefgehender analysiert und beschrieben als Nebenwirkungen.  

Auf Basis der Ziel-Wirkungsdiagramme wurden die Fachreferenten gebeten die maßnah-
mespezifischen Ziele zu bestätigen oder ggf. anzupassen bzw. zu spezifizieren. Zugleich 
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dienen die Ziel-Wirkungsdiagramme dazu die Auswahl der zu beantwortenden kapitel-
spezifischen Bewertungsfragen transparent zu gestalten. Die Grundlage für die Auswahl 
und Bearbeitung der Gemeinsamen Bewertungsfragen stellt die Wirkungsseite dar. Diese 
wurde herangezogen, um auch diejenigen Wirkungen abzubilden, die weder Haupt- noch 
Nebenziel einer Teilmaßnahme sind, jedoch einen Beitrag zum Ressourcenschutz leisten. 
Ergeben sich für eine Teilmaßnahme keine zu erwartenden Wirkungen in Bezug auf den 
Schutz einer Ressource, werden die entsprechenden Bewertungsfragen nicht bearbeitet. 

Abbildung 6.1:  Das Grundprinzip der Ziel-Wirkungsdiagramme am Beispiel der ex-
tensiven Grünlandnutzung  

Hauptziel /
-wirkung

Nebenziel /
-wirkung �  Verminderung �  Erhöhung �   

    

  Veränderung in beide Richtungen möglich
Ziel / Wirkung
unbedeutend

Extensive Grünlandnutzung
Operationelles Ziel: Flächenzuwachs 100 ha GL pro Jahr

Erhalt von
Dauergrünland

CH4, NH3, N2O-Emissionen �

Erhalt der 
Kulturlandschaft �

Erhalt von Dauer-GL,
Verbot Grünlandumbruch

Nährstoff- und PSM
Ausbringung �

„on“ + „off farm“
Abundanz und 
Diversität von

Flora / Fauna �

Verbesserung /
Erhalt der 
Bodenstruktur �

Aktivität von Boden-
organismen �

„on-farm“
direkte Beeinträchtigung
der Flora / Fauna � 

Eutrophierung benach-
barter Habitate „off farm“�

Verbesserung der
Standortbedingungen /
Nahrungsangebot

Nährstoff- und PSM-Eintrag
in Grund- und Oberflächen-
wasser �

Offenhaltung der
Landschaft

• Reduzierung von
  Düngemittel- und
  PSM-Einsatz

• Erhaltung von Dauer-
  und Feuchtgrünland
  als Lebensräumen
  für bedrohte Tiere
  und Pflanzen

• Abiotischer
Ressourcenschutz

• Erhalt und Ent-
  wicklung der
  Kulturlandschaft

Ziele laut EPLR Wirkungskette laut Literatur

Wasser

Luft

Boden

 Biodi-
versität

Landschafts-
bild/-struktur

 
Quelle: Eigene Darstellung. 
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Tabelle 6.2:  Spezifische und operationelle Ziele von Agrarumweltmaßnahmen 
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C2  MSL

Extensive Grünlandnutzung � � � � � � � ❍

Ökologischer Landbau � � � � � � � ❍

C3 Vertragsnaturschutz

GA bis GG �

Teilmaßnahmen "Grünland" 

OA
Teilmaßnahme "Obst" �

Pflege
Pflegevarianten 1 bis 3 �

V
I.1

.A
-1

V
I.1

.A
-2

n.
v.

*

n.
v.

V
I.1

.B
-1

-4

5-
3.

3*
*

V
I.2

.A
-1

V
I.2

.B
-1

; 
V

I.2
B

-2

V
I.2

.B
-1

V
I.2

.B
-2

n.v. Kein Indikator vorhanden

* Neues Kriterium VI.1.A-1.2 "Verbesserung und Erhalt der natürlichen Bodenfruchtbarkeit und der Bodenstruktur"

** Querschnittsfrage
1 abgeleitet aus der in Hamburg zu Beginn der Programmlaufzeit geförderten Fläche, da eine Konsolidierung als operationelles Ziel vorgegeben ist

Korrespondierende
gemeinsame 
Bewertungsfragen 

Artenvielfalt / Lebensraum

❍ Nebenziel                                   
� Hauptziel

WasserBoden Luft

 
Quelle: EPLR Hamburg, 1999; BWA und BUG Hamburg, 2003. 

Tabelle 6.2 fasst die operationellen Ziele sowie die Haupt- und Nebenzeile der AUM im 
Überblick zusammen. Ersichtlich wird, dass die angeboten Agrarumweltmaßnahmen auf 
den ... abzielen: 

– Schutz abiotischer Ressourcen. Dies geschieht vor allem über die Teilmaßnahmen der 
MSL-Maßnahmen (C2) und auf den 
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– Schutz biotischer Ressourcen. Einen Schwerpunkt in der Ausrichtung bilden die 
Teilmaßnahmen des Vertragsnaturschutzes (C3). 

6.1.2 Einordnung der Maßnahmen in den Förderkontext 

Von besonderem Interesse zur Beurteilung der Umweltaktivität eines Landes sind neben 
der Einbettung der AUM in den Gesamtförderkontext des EPLR (vgl. Kap. 10.4.1.1) auch 
solche AUM, die nicht mittelbarer Bestandteil des EPLR Hamburgs sind. Folgend wird 
ein Überblick über die AUM gegeben, die ohne Kofinanzierung der EU i.d.R. als reine 
Landesmaßnahmen umgesetzt werden.  

In Hamburg werden im Vertragsnaturschutz 95 % der Maßnahmen entsprechend VO (EG) 
Nr. 1257/1999 kofinanziert und nur rund 5 % rein landesfinanzierte Maßnahmen durchge-
führt. Auf Grund der besonderen Pachtsituation sind in Hamburg sowohl 5-jährige als 
auch 1-jährige Verträge kofinanzierbar. Einzelfallspezifisch werden Maßnahmen zur 
Pflege von Hecken, Kopfbäumen oder Gräben über Landesmittel gefördert. Weitere ver-
gleichbare Fördermaßnahmen liegen nicht vor.  

Es sind keine zusätzlichen begleitenden oder ergänzenden Fördermaßnahmen im Bereich 
der MSL auf Ebene des Landes aufgelegt worden. 

6.2 Untersuchungsdesign und Datenquellen 

6.2.1 Skizzierung des Untersuchungsdesigns1 

Die Beurteilung der Agrarumweltmaßnahmen erfolgt hinsichtlich der: 

– verausgabten Fördermittel (Kap.6.3),  

– Inanspruchnahme und räumliche Verteilung (Kap. 6.4), 

– administrativen Umsetzung (Kap. 6.5), 

– Umweltwirkungen (Kap. 6.6). 

                                                 
1
  Jedes Kapitel beginnt mit einer kurzen Einleitung, insofern beschränken sich die Ausführungen an 

dieser Stelle auf einen groben Überblick. 
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In der Finanzanalyse (Kap. 6.3) werden die geplanten Ausgaben auf Basis des EU-
Haushaltsjahres den tatsächlichen gegenübergestellt und Ursachen für mögliche Abwei-
chungen zwischen Soll und Ist gegeben. 

Die Kapitel 6.4, 6.6 und 6.7 bauen inhaltlich aufeinander auf. Die Inanspruchnahme der 
Agrarumweltmaßnahmen (Kap 6.4) wird auf Basis der Förderdaten ausgewertet und 
beispielhaft für ausgewählte Fragestellungen naturraumbezogen dargestellt. 

Das Kapitel 6.6 richtet den Blick auf den Ressourcenschutz, der durch die AUM induziert 
wird. Die zu beantwortende gemeinsame Bewertungsfragen des Kapitels 6.6 werden 
auf der Grundlage der zu erwartenden Wirkungen auswählt. Hierfür wird das unter Kapi-
tel 6.1.2. eingeführte Zielsystem um die zu erwartenden Wirkungen zu einem Ziel-
Wirkungssystem erweitert. Es wird zwischen Haupt- und Nebenwirkungen unterschieden. 
Identifizierte Hauptwirkungen werden in Hinblick auf Datenrecherche, Erhebung und 
Auswertung wesentlich umfangreicher behandelt als Nebenwirkungen. Auf Basis von 
Literatur und Versuchsergebnissen werden die Umweltwirkungen abgeleitet und durch 
Begleituntersuchung der Fachbehörden untermauert. Informationen zur Bewirtschaftung 
geförderter Flächen wurden durch eine schriftliche Befragung teilnehmender Landwirte 
und landwirtschaftlichen Beratern erhoben. Die Treffsicherheit von Agrarumweltmaß-
nahmen auf Gebiete mit landwirtschaftlich bedingten Umweltproblemen bzw. Potenzialen 
soll durch die räumliche Überlagerung mit der Inanspruchnahme der Agrarumweltmaß-
nahmen abgebildet werden. 

Zur Bewertung der administrativen Umsetzung (Kap. 6.5) der Agrarumweltmaßnahmen 
werden Unterlagen zum Verwaltungsablauf systematisiert, Expertengespräche mit Fachre-
ferenten der obersten Behörden geführt und die Einschätzung der Endbegünstigten zum 
Verwaltungsverfahren innerhalb der Landwirtbefragung eingeholt. Wesentliche Aspekte 
der Befragung zu der Verwaltungsumsetzung beruhen auf dem methodischen Prinzip der 
Triangulation, d.h. der gleiche Aspekt wird mehreren Beteiligten (hier Endbegünstigte, 
Vertretern der obersten Behörde) zur Einschätzung vorgelegt (vgl. Kap 6.5 sowie MB-VI-
2).  

Auf Basis aller Teilergebnisse werden Empfehlungen zur verbesserten Umsetzung und 
Maßnahmenausgestaltung sowie zur Begleitung und Bewertung 

6.2.2 Datenquellen 

In die Evaluierung ist – ausgehend von den gewählten Methoden und davon abgeleiteten 
Arbeitsschritten – ein breites Bündel unterschiedlichster Datenquellen eingeflossen. Die 
folgende Tabelle gibt einen Überblick. Die Datenquellen sind nach der Terminologie der 
Kommission unterteilt in Primärdaten und Sekundärdaten. Primärdaten umfassen die Da-
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tenquellen, die im Rahmen der Evaluierung erhoben wurden, Sekundärdaten sind die be-
reits in der Landwirtschaftsverwaltung oder an anderer Stelle geführten Daten, welche im 
Rahmen des vorliegenden Gutachtens Verwendung fanden. 

Inhalt, Herkunft und Aussagekraft der einzelnen Datenquellen werden im Materialband 
näher erläutert. Die wichtigsten Datenquellen für die Bewertung der Agrarumweltmaß-
nahmen waren die schriftlichen und mündlichen Befragungen sowie die Förderdaten. 

Tabelle 6.3:  Verwendete Datenquellen 

Datenart Datenquelle Datensatz-
beschreibung 

quali-
tativ

quanti-
tativ

adminis-
trative
Umset-
zung

Voll-
zugs-
kon-
trolle

Inan-
spruch-
nahme /
Output

Wir-
kun-
gen 

Primär Schriftliche Befragung der  X X Grundgesamtheit: 165 Föderfälle in 2001, X X X
Teilnehmer 66 Fragebögen verschickt, Rücklauf ca. 65 %, 

Schriftliche und mündliche X Befragungsprotokoll X X
Expertenbefragung

Leitfadengestützte Befragung X X Protokolliertes Gespräch X X X
Fachreferenten BWA, BUG

Sekundär Förderdaten AUM X X geförderte Flächen nach Jahren und X X X
Access-Datenbank für C3 (*) Teilmaßnahmen

InVeKos Flächen- und Jahrgänge 1998 bis 2002 X X X
Nutzungsnachweisen

Daten der Agrarstatistik X Daten der Landwirtschaftzählung 1999 und der X
Agrarberichterstattung 2001

Naturschutzmonitoring der BUG X X Zusammenfassendes Wiesenvogelgutachten X

Literatur X X X X

(*) Die Datenhaltung für alle C3-Maßnahmen erfolgt separat von InVeKoS in einer Access-Datenbank; 
      eine Anknüpfung an InVeKoS ist durch die Stammnummer der Betriebe gegeben

Verwendung bei der Analyse
und Bewertung der/des ...

Daten

 
Quelle: Eigene Darstellung. 

Da in Hamburg nur sehr eingeschränkt einzelbetriebliche und keine einzelflächenbezoge-
nen Förderdaten für die Evaluierung der MSL-Maßnahmen zur Verfügung standen, konn-
te weder eine Strukturanalyse über die teilnehmenden Betriebe oder ein Teilnehmer / 
Nicht-Teilnehmer-Vergleich noch eine regionalisierte Auswertung und Verschneidung 
mit Umweltdaten durchgeführt werden. Vorgesehen war ursprünglich für die genannte 
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Analysen eine Verknüpfung zwischen Förderdaten und den Flächendaten aus dem InVe-
KoS2.  

6.3 Geplante und getätigte Ausgaben 

Für den Förderzeitraum 2000-2006 stellte die Freie und Hansestadt Hamburg für die Ag-
rarumweltmaßnahmen insgesamt 2,9 Mio. Euro in den indikativen Finanzplan ein.  

In Tabelle 6.4 sind die geplanten Mittel des indikativen Finanzplans zum Zeitpunkt der 
Plangenehmigung  den bisher tatsächlich verausgabten Mitteln 2000 bis 2002 auf Basis 
der EU-Haushaltjahre gegenüber gestellt3. Unterschieden werden gemäß der Vorgaben der 
KOM Finanzflüsse nach VO (EWG) Nr. 2078/1992 (Altverpflichtungen) und VO (EG) 
Nr. 1257/1999. Die Förderung des Grundschutzprogramms und des Programms mit ge-
zielt problemorientierter Ausrichtung erfolgt in Form einer Beihilfe bzw. einer Vergütung 
der Leistungen, die fünf Jahre lang, jeweils jährlich nach Ablauf des Verpflichtungsjahres 
ausgezahlt wird. Hieraus resultiert, dass im EU-Haushaltsjahr 2000 nach der VO (EG) Nr. 
1257/1999 keine Finanzmittel abflossen. Das Verhältnis der finanziellen Ausstattung 
zwischen den MSL-Maßnahmen und dem Vertragsnaturschutz betrug in 2000 etwa je-
weils 50%, in 2001 und 2002 belief sich der Anteil für Vertragsnaturschutz auf mehr als 
70%. 

Aus Tabelle 6.4 ist ersichtlich, dass in den ersten drei Haushaltsjahren der größte Anteil 
der Gelder in die Altmaßnahmen floss. Im Jahr 2001 wurden bezogen auf die aggregierten 
Ausgaben nur gut 50% der ursprünglich geplanten Mittel ausgeschöpft, dies liegt u.a. an 
der Umstellung der Auszahlungsmethodik von vorschüssiger auf nachschüssige Zahlung. 
Die nur 68% Verausgabung der geplanten Mittel im Jahr 2002 kann als Indikator dafür 
herangezogen werden, dass das geplante Ausgabenvolumen nicht erreicht wurde. Die 
Freie und Hansestadt Hamburg hat auf diesen Fakt reagiert, indem sie die Mittevolumina 
in den Änderungsanträgen anpasste. 

                                                 
2
  Der Begriff der InVeKoS-Daten stellt eine sprachliche Vereinfachung dar. Im Folgenden wird er als 

Datenquelle für den Flächennutzungsnachweis (FNN) der Flächenausgleichsprämie und als Daten-
quelle zu den AUM innerhalb des FNN verwendet. 

3
  Die Mittelansätze der Änderungsanträge bleiben unberücksichtigt. Zur Darstellung der „Plangenauig-

keit“ wird der ursprüngliche Planansatz den jährlichen Mittelabflüssen gegenübergestellt. 
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Tabelle 6.4:  Gegenüberstellung der geplanten und getätigten Ausgaben1) für Agrar-
umweltmaßnahmen nach EU-Haushaltsjahren 

Öffentliche geplant tatsäch- geplant tatsäch- geplant tatsäch- Auszahlung
Kosten lich lich lich in %

2000 0,856 1,051 0,254 0,000 1,11 1,051 95

2001 0,340 0,477 0,520 0,008 0,860 0,485 56

2002 0,210 0,258 0,790 0,426 1,000 0,684 68

2003 0,180 0,872

2004 0,000 1,096

2005 0,000 1,140

2006 0,000 1,178

Insgesamt 1,586 1,786 5,850 0,434 2,970 2,220 75

AUM Gesamt
(in Millionen Euro)

AUM nach VO (EWG) 
Nr. 2078/92 (in Millionen Euro)

AUM nach VO (EG) 
Nr. 1257/99 (in Millionen Euro)

Quelle: BWA Hamburg, 2003. 

6.4 Darstellung und Analyse der Inanspruchnahme (Output) 

In diesem Kapitel liegt der Schwerpunkt der Analyse auf der Inanspruchnahme der ein-
zelnen Fördertatbestände (Output). Die bisher erzielte Inanspruchnahme wird anhand der 
vom Land gesetzten operationellen Ziele beurteilt sowie der langjährige Förderverlauf 
dargestellt. 

6.4.1 Inanspruchnahme der Maßnahmen  

Die Inanspruchnahme der AUM in den untersuchten Jahren der Förderperiode wurde an-
hand der Förderdaten ermittelt. Die berechneten Größen pro Jahr beziehen sich immer auf 
das Jahr des Antrags4 (zur Genauigkeit und Interpretierbarkeit dieser Datenquelle siehe 
MB-VI-1). 

                                                 
4
  Die Inanspruchnahme eines Jahres in der Tab. 6.5 bildet damit nicht das EU-Haushaltsjahr ab, ein 

Vergleich mit Darstellungen auf Basis des EU-Haushaltsjahres muss zwangsläufig zu Abweichungen 
führen. 
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Generell lässt sich für die Freie und Hansestadt Hamburg feststellen, dass sich ca. 50 % 
der landwirtschaftlichen Nutzflächen in Stadteigentum befinden. Für Flächen, die von 
Planvorhaben wie z.B. Straßenbauplanungen betroffen sind, vergibt die Stadt nur einjäh-
rige Pachtverträge, da für die Teilnahme an MSL-Maßnahmen die Vorlage eines Pacht-
vertrags über 5 Jahre erforderlich ist, können diese Flächen nicht in Anspruch genommen 
werden (Metzler, 2003). 

Die extensive Grünlandnutzung konnte in den ersten drei Förderjahren 700 ha Fläche da-
zu gewinnen, im Ökologischen Landbau hingegen hat sich, wie auch in der vorangegan-
genen Förderperiode, der Gesamtumfang nicht wesentlich verändert.  

Tabelle 6.5:  Inanspruchnahme der Agrarumweltmaßnahmen 2000 bis 2002  

Maßnahme

Betriebe Betriebe Betriebe Fläche
n n n

C2 MSL (gesamt)

A Extensive Grünlandnutzung 21 871,59 26 1.158,33 33 1.436,31

Umwandlung Acker in Grünland 46,72 47,70 104,01

B Ökologischer Landbau 18 670,02 17 596,80 19 605,19

C3 Vertragsnaturschutz (gesamt) 127 1.644,23 122 1.597,59 119 1.603,10

GA Gedüngte Mähweide 13 88,43 10 66,35 9 61,30

GB Stallmistgedüngte Mähweide 12 71,84 9 57,60 9 73,51

GC Ungedüngte Mähweide 90 1.077,58 87 1.071,06 84 1.050,13

GD Ungedüngte Wiese 50 303,81 51 307,94 52 358,66

GE Grünlandbrache 1 0,10 3 1,69 4 1,90

GF Stallmistgedüngte Wiese 8 40,25 7 34,35 5 23,54

GG Stallmistgedüngte Wiese 6 55,56 5 50,18 2 25,63
mit Nachweide

OA Obstbau ohne PSM 6 6,66 6 8,41 6 8,44

Pflege Pflegevarianten 1-3 0 0,00 0 0,00 0 0,00

ha

2000 2001 2002

Fläche
ha ha

Fläche

 
Quelle: BWA Hamburg, 2003; BUG, 2000-2002; eigene Berechnungen. 
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Bei der Inanspruchnahme des Vertragsnaturschutzes zeichnet sich hinsichtlich der geför-
derten Hektarzahlen und der Betriebe seit 2000 eine Stagnation ab. Dies deckt sich mit 
der Zielstellung der BUG, eine Konzentration auf hochwertige Flächen zu erreichen und 
den Umfang der Vertragsflächen zu konsolidieren.  

Deutliche Rückgänge mit z.T. über 50 % der Flächenanteile sind im Vertragsnaturschutz 
bei der Teilmaßnahme GF zu erkennen. Einen Flächenzuwachs verzeichnet die Teilmaß-
nahme GD. Eine positive Tendenz ist auch bei der Teilnahme an der Grünlandbrache zu 
sehen, die 2000 mit einem Teilnehmer begann und 2002 immerhin 4 Teilnehmer ver-
zeichnete. Die im Rahmen des Vertragsnaturschutzes angebotenen Pflegevarianten wer-
den nicht angenommen.  

6.4.2 Bewertung der erzielten Inanspruchnahme (Zielerreichungs-
grad) 

Der Entwicklungsplan Hamburgs weist für jede Maßnahme ein operationelles Ziel für den 
angestrebten Output als konkreten Zahlenwert aus. Zur Einordnung des operationellen 
Ziels, wird die Inanspruchnahme im Zeitablauf dargestellt. Die Fortführung der Linie über 
das Antragsjahr 2002 hinaus verdeutlicht den notwendigen Zuwachs an geförderten Flä-
chen, das gesteckte operationelle Ziel soll bis 2006 erreicht werden.  

Abbildung 6.2: Inanspruchnahme und operationelle Ziele der Agrarumweltmaßnah-
men im Zeitablauf 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Extensive Grünlandnutzung

Ökologischer Landbau

Vertragsnaturschutz

1.
00

0 
H

ek
ta
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Quelle: Eigene Darstellung nach EPLR Hamburg, 1999 sowie Förderdaten 2000-2003. 

Wie schon im vorhergehenden Kapitel beschrieben, wurde die extensive Grünlandnut-
zung gut in Anspruch genommen, das operationelle Ziel von 100 ha Flächenzuwachs pro 
Jahr konnte in der ersten Hälfte erreicht werden. Da bis zum heutigen Zeitpunkt bereits 
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mehr als 600 ha an Fläche hinzugekommen sind, ist auch das Gesamtziel früher als ge-
plant erreicht worden. Der Ökologische Landbau ist dagegen noch weit vom operationel-
lem Ziel entfernt. In 2002 wurden nur knapp 70 ha mehr gefördert als im Jahr 1999. Es 
stellt sich die Frage, ob in Hamburg noch Potenzial für den Ökologischen Landbau vor-
handen ist, da sich der Flächenumfang über die gesamte Förderzeit nicht wesentlich ver-
ändert hat.  

Das operationelle Ziel der Maßnahme C3 bis 2006 besteht darin, die zu Beginn der Pro-
grammlaufzeit unter Vertrag stehende Gesamtfläche zu konsolidieren und auf für den Na-
turschutz wertvolle Bereiche zu konzentrieren. Aus dieser Zielsetzung ergibt sich in 
Hamburg ein zu festigender Wert von 1.800 ha Fläche mit rund 200 Verträgen (EPLR S. 
123 f). Das Ziel wurde annähernd erreicht. Laut Aussagen des Naturschutzamtes bestehen 
ausreichend viele Verträge bei andauernder Nachfrage. 

6.4.3 Bewertung des erzielten Outputs nach erreichten Gebieten und 
Gruppen  

In diesem Kapitel wird dargestellt, welche Gebiete, Betriebs- und Personengruppen durch 
die angebotenen Agrarumweltmaßnahmen erreicht wurden. 

Für die flächendeckend angebotenen MSL-Maßnahmen, Grünlandextensivierung und Ö-
kologischer Landbau, erfolgt eine Beschreibung und Analyse der teilnehmenden Betriebe 
nach räumlicher Verteilung, Betriebstruktur, Bewirtschaftungscharakteristik und wesent-
lichen Aspekten der Teilnahme. Dies ist vor allem beim Ökologischen Landbau wegen 
des Datenmangels und geringer Teilnehmerzahl nur bedingt möglich. 

Für einzelflächenbezogene Fördermaßnahmen des Vertragsnaturschutzes ist dieses Vor-
gehen nicht zielführend, da in Anbetracht der mehrheitlich geringen Beihilfefläche an der 
LF eine Charakterisierung anhand betrieblicher Kennziffern keinen Erklärungsansatz für 
eine Teilnahme an den AUM bietet. Die Treffsicherheit ist per se durch die Ausweisung 
von Gebietskulissen bzw. förderwürdigen Biotoptypen gegeben. Alternativ erfolgt eine 
Betrachtung der Teilnahmeintensität innerhalb der Kulisse.  

6.4.3.1 Bewertung nach erreichten Gebieten 

Die Treffsicherheit der Teilmaßnahmen des Vertragsnaturschutzes ist gewährleistet. C3 
wird zwar prinzipiell im gesamten Stadtgebiet ohne Gebietskulisse angeboten, allerdings 
erfolgt durch das Naturschutzamt auf Basis der vorhandenen Kenntnisse eine Schwer-
punktsetzung auf die für den Naturschutz besonders wertvollen Flächen. I.d.R. werden die 
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Landwirte vom Naturschutzamt direkt auf eine Programmteilnahme angesprochen. Bei 
Interessensbekundung an einer Programmteilnahme durch den Landwirt werden die ange-
botenen Flächen vom Naturschutzamt vor der Bewilligung auf ihre naturschutzfachliche 
Eignung geprüft. Durch die Einzelflächenauswahl ist somit eine hohe Treffsicherheit der 
Maßnahme gewährleistet. 

6.4.3.2 Bewertung nach erreichten Gruppen 

6.4.3.2.1 Extensive Grünlandnutzung, Umwandlung Acker in Grün-
land (C2-A) 

Im Jahr 2002 wurden 1.436 ha extensiv zu nutzendes Grünland in 33 Betrieben gefördert 
(vgl. Tab. 6.6). Dies entspricht 21 % der Dauergrünlandfläche Hamburgs. 104 ha des ex-
tensiv genutzten Grünlandes wurden von Acker in Grünland umgewandelt. Die extensive 
Grünlandnutzung wird auf 885 ha mit Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes kombiniert. 
Damit verbleiben lediglich 551 ha, die ausschließlich unter den Auflagen von C2-B be-
wirtschaftet werden. 

Betriebsstruktur teilnehmender Betriebe5 

Die extensive Grünlandnutzung wird überwiegend in den Vier- und Marschlanden in An-
spruch genommen. An der Grünlandextensivierung nehmen meist flächenstarke Ge-
mischt6- und Grünlandbetriebe7 mit einer Betriebsgröße über 50 ha teil. Ein Drittel der 
ausgewerteten Teilnehmerbetriebe sind vorwiegend ackerbaulich genutzte Betriebe, die 
ihr Restgrünland extensiv bewirtschaften (vgl. Tab. 6.6). 

                                                 
5
  Zur Auswertung der Betriebsstruktur lagen nur InVeKoS-Daten für 21 teilnehmende Betriebe vor. 

6
  Gemischtbetriebe: Betriebe mit einem Anteil Dauergrünland >= 30 < 70 % an der LF des Betriebes. 

7
  Grünlandbetriebe: Betriebe mit einem Anteil Dauergrünland >= 70 % an der LF des Betriebes. 
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Tabelle 6.6:  Betriebsstruktur von Teilnehmern der extensiven Grünlandnutzung und 
Nicht-Teilnehmen 

Einheit Grünlandextensivierung Nicht-Teilnehmer

Anzahl n 21 1) 166
LF ha (Mittelwert) 56,3 53,0
Acker ha (Mittelwert) 16,7 27,9
Grünland ha (Mittelwert) 38,7 24,4
Hauptfutterfläche ha (Mittelwert) 40,5 28,3
Anteil Grünland an LF % (Mittelwert) 57,4 50,8
Anteil Grünland an HFF % (Mittelwert) 77,0 73,0

Gruppierung der Betriebe nach dem Grünlandanteil

Betriebe mit geringem Grünlandanteil < 30 % der LF

Anzahl n 5 56
LF ha (Mittelwert) 17,3 55,4
Anteil Grünland an LF % (Mittelwert) 4,1 7,6

Betriebe mit mittlerem Grünlandanteil > = 30 < 70 % der LF

Anzahl n 9 54
LF ha (Mittelwert) 76,5 65,9
Anteil Grünland an LF % (Mittelwert) 58,1 52,5

Betriebe mit hohem Grünlandanteil > = 70 % der LF

Anzahl n 7 56
LF ha (Mittelwert) 58,2 38,2
Anteil Grünland an LF % (Mittelwert) 94,6 92,2

1) Zur Auswertung der Betriebsstruktur lagen nur InVeKos-Daten von 21 der 33 teilnehmenden Betriebe vor.  
Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von InVeKoS (2002). 

Die Mehrheit der teilnehmenden Betriebe sind Rindermast- bzw. Mutterkuhbetriebe und 
Betriebe mit Pferde- und Pensionsviehhaltung. Der Viehbesatz teilnehmender Betriebe 
liegt im Mittel bei 0,9 RGV/ha HFF. Zum Anteil von Nebenerwerbs- und Haupterwerbs-
betrieben unter den Teilnehmern kann anhand der vorliegenden Daten keine Aussage ge-
troffen werden. 

Gründe für die Teilnahme bzw. Nicht-Teilnahme  

Die Mehrheit der befragten Betriebe (n=13) hatte infolge der Teilnahme nur geringe An-
passungskosten. Drei Betriebe nutzten die Teilnahme, um den Betrieb vom Haupt- in den 
Nebenerwerb zu überführen (vgl. MB-VI-Anhang1: Tabellen). 

Das größte Problem bei der Gewinnung neuer Teilnehmer ist die kurze Laufzeit von 
Pachtverträgen. Gemäß der VO (EG) Nr. 1257/1999 ist der Nachweis eines mindestens 
fünfjährigen Pachtvertrages Voraussetzung für die Teilnahme an einer Agrarumweltmaß-
nahme. Aufgrund der großen Flächennachfrage im stadtnahen Gebiet Hamburgs werden 
allerdings häufig nur ein- bis zweijährige Pachtverträge vergeben. 
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6.4.3.2.2 Ökologischer Landbau (C2-B) 

Umfang und Entwicklung von Teilnehmerzahlen 

Im Jahr 2002 nahmen in Hamburg 19 Betriebe (der ca. 1.300 landwirtschaftlichen Betrie-
be) mit ca. 600 ha Fläche an ökologischen Anbauverfahren teil. Der Flächenanteil beträgt 
damit ca. 6,8 % an der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche in Hamburg. Die Ent-
wicklung der Maßnahmefläche weist im Jahr 2000 mit dem Zuwachs um über 100 ha auf 
665 ha noch einmal einen Anstieg auf. In 2001 war die Maßnahmefläche leicht rückläufig 
und stabilisierte sich 2002 auf dem jetzigen Stand. Auf 188,2 ha des ökologisch bewirt-
schafteten Grünlandes finden gleichzeitig Vertragsnaturschutzmaßnahmen statt. Insge-
samt ist die Teilnahme über die letzten Jahre damit relativ stabil geblieben. Dies deutet 
darauf hin, dass das Teilnahmepotenzial unter den derzeitigen Bedingungen für Hamburg 
weitgehend ausgeschöpft ist; der im Bundesvergleich schon hohe Flächenanteil von 6,8 % 
an der Gesamt-LF, hohe Opportunitätskosten bei Flächendruck und hohen Pachtpreisen 
sowie die allgemeine Marktsituation (siehe auch Kapitel 6.6.2.3 „Vermarktung“) lassen 
ein weiteres Wachstum kurz- und mittelfristig eher zweifelhaft erscheinen.  

Gründe für die Teilnahme bzw. Nichtteilnahme 

Der Veränderungs- und Innovationsdruck, der zunehmend Situation und Entwicklung in 
der Landwirtschaft prägt, und die Suche nach neuen Perspektiven wird zumindest für die 
letzten Jahre als eines der wesentlichen Argumente angeführt, dass eine Umstellung auf 
ökologische Anbauverfahren in Erwägung gezogen wird. 

Grundsätzlich sind heute ökonomische Gründe für die Teilnahme ausschlaggebend – kei-
ne ideellen Werte wie in den vergangenen Jahrzehnten. Ein Einstieg erfolgt heute nur 
noch, wenn die finanziellen Rahmenbedingungen und Perspektiven eindeutig positiv ein-
geschätzt werden. Ein entscheidender Aspekt für die Teilnahme ist der Umfang des not-
wendigen Anpassungsaufwandes an Auflagen, Investitionen und Wirtschaftweise; je ge-
ringer die erforderliche Umstellung ist, desto größer ist die Bereitschaft an der Maßnahme 
teilzunehmen. Wichtig im Großraum Hamburg ist die Bedeutung der Hansestadt als we-
sentlicher Absatzmarkt für Öko-Produkte und auch die Direktvermarktung über Hofläden 
(SÖL & Stiftung Ökologie & Landbau, 2003). 

Die wichtigsten Hemmnisse für die Ausweitung des Ökologischen Landbau liegen derzeit 
in der schwierigen Marktlage für Öko-Produkte, den Logistikproblemen für Abnehmer 
bei weit gestreuten und kleinen Produzenten, dem tendenziell höheren Risiko und Unsi-
cherheiten für die Betriebsführung sowie in hohen Pachtpreisen und Flächendruck. 
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6.5 Analyse und Bewertung der administrativen Umsetzung der 
Maßnahmen vor dem Hintergrund der Inanspruchnahme 

Die folgende Analyse und Bewertung des Verwaltungsverfahrens der AUM beruht neben 
der Auswertung von Verwaltungsdokumenten auf einer schriftlichen Befragung Endbe-
günstigter (vgl. MB-VI-Anhang 4: Fragebogen Teilnehmer, Teil D) sowie auf Experten-
gesprächen mit den zuständigen Fachreferenten. 

Der vorliegende Text stellt eine verkürzte Version der Verwaltungsanalyse dar, eine aus-
führliche Fassung befindet sich im Materialband (MB-VI-2) Die hier untersuchten Aspek-
te orientieren sich an den Vorgaben der KOM und wurden durch das Bewertungsteam 
konkretisiert und ergänzt (siehe auch Kapitel 10.4). Die Kurzfassung unterscheidet sich 
von der ausführliche Fassung dadurch, dass im vorliegenden Text der Schwerpunkt der 
Betrachtung auf den AUM in ihrer Gesamtheit liegt während im Materialband verstärkt 
Teilmaßnahmen dargestellt werden. Da sich einzelne Textpassagen doppeln, ist ein Paral-
lellesen der beiden Fassungen nicht notwendig. 

6.5.1 Organisatorische und institutionelle Umsetzung 

Die organisatorische und institutionelle Umsetzung der Agrarumweltmaßnahmen in der 
Freien und Hansestadt Hamburg ist durch eine Zahlstellendienstanweisung geregelt, die 
sich allerdings derzeit in Überarbeitung befindet. Organisatorisch sind die MSL-
Maßnahmen der Behörde für Wirtschaft und Arbeit, Abteilung Landwirtschaft und Fors-
ten (BWA) zugeordnet. Die Vertragsnaturschutzmaßnahmen fallen unter die Zuständig-
keit des Naturschutzamtes der Behörde für Umwelt und Gesundheit (BUG). Die instituti-
onelle Umsetzung der Maßnahmen ist der Abb. 6.3 zu entnehmen. Die Abwicklung der 
beiden Maßnahmenschwerpunkte erfolgt ausschließlich durch die BWA und die BUG. 
Ihre Organisationsstrukturen zeichnen sich durch eine geringe Anzahl von Mitarbeitern 
und deren räumliche Nähe zueinander aus. Insofern erfolgen viele Absprachen auf dem 
„kleinen“ Dienstweg, eine umfassende (schriftliche) Dokumentation wird für innerbe-
hördlichen Belange nicht in allen Fällen durchgeführt. Aus Sicht der Evaluatoren ent-
spricht dieses Vorgehen den Strukturen einer kleinen Verwaltung, denn schriftliche Do-
kumentationen dienen i.d.R. der Vereinheitlichung des Verwaltungshandelns a) auf glei-
cher Verwaltungsebene und b) zwischen den unterschiedlichen Verwaltungsebenen. Diese 
vielschichtigen Strukturen liegen in Hamburg nicht vor.  

Aus Sicht der Bewerter ist es jedoch notwenig, dass erstens behördenübergreifende Vor-
gänge und Absprachen sowie alle Regelungen, die direkt an den Endbegünstigten gerich-
tet sind, hinreichend dokumentiert sind. Zweitens sollte sichergestellt werden, dass inner-
halb der Behörden kein Personen gebundenes Informationsmonopol entsteht, also bei 
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Ausfall von Mitarbeitern die Vertreter über einen hinreichenden Informationsstand verfü-
gen. Beide Aspekte sind in Hamburg gewährleistet. 

Partnerschaft 

Während für die Teilmaßnahmen des Vertragsnaturschutzes keine spezifische Abstim-
mung mit den Wirtschafts- und Sozialpartnern stattfand, die über die des allgemeinen 
Beteiligungsverfahrens zur Programmerstellung hinausgehen , wurden für die MSL Maß-
nahmen Kontakt mit den Berufs- und Umweltverbänden aufgenommen (Metzler, 2003).  

Publizität  

In Hamburg liegt in Anbetracht der vergleichsweise geringen Anzahl der Landwirte ein 
hoher persönlicher Bekanntheitsgrad der Endbegünstigten seitens der Verwaltung vor. 
Dieser wird genutzt, um über die MSL-Maßnahmen zu informieren. Ein ähnliches Vorge-
hen wurde für die Vertragsnaturschutzmaßnahmen gewählt; so erfolgt in Hamburg im 
Gegensatz zu den MSL-Maßnahmen keine gezielte Veröffentlichung der Vertragsnatur-
schutzmaßnahmen bspw. in Printmedien, stattdessen handelt das Naturschutzamt pro ak-
tiv und akquiriert Vertragsflächen. Die gewählte Informationsstrukturen werden sowohl 
von den befragten Landwirten als auch von den beteiligten Behörden als sinnvoll und an-
gemessen beurteilt. 

Interne Koordinations- und Informationsstrukturen 

Neben der Publizität im engeren Sinne sind die Informationsstrukturen zwischen den an 
der Verwaltungsumsetzung beteiligten Akteuren von zentraler Bedeutung für die Imple-
mentierung und Umsetzung der Agrarumweltprogramme. Bestenfalls verläuft der Infor-
mationsfluss wechselseitig, d.h. die Oberste Behördenebene gibt Förderrichtlinien und 
Anweisungen zur verwaltungsmäßigen Umsetzung vor. Die Aufgabe der Bewilligungs- 
und antragannehmenden Stellen besteht darin, diese Informationen an (potenzielle) End-
begünstigte und ggf. an Multiplikatoren weiter zu geben. Zugleich ist die Oberste Behör-
de über Hemmnisse in Kenntnis zu setzen. Das gleiche gegenläufige Prinzip gilt innerhalb 
der jeweiligen Verwaltungsebene insofern mehre Behörden (auf gleicher Ebene) beteiligt 
sind. Eine vertikale Behördenstrukturierung im Sinne einer institutionellen Funktions-
trennung liegt in Hamburg nicht oder nur im Ansatz vor. Eine horizontale Trennung be-
steht für die Vertragsnaturschutz- (BUG) und MSL-Maßnahmen (BWA). 

6.5.2 Antragstellung, Bearbeitung und Bewilligung 

Die Abbildung 6.3 zeigt im Überblick den Verwaltungsablauf der Agrarumweltmaßnah-
men. Ebenso wie in der BWA erfolgt die nach dem InVeKoS vorgeschriebene Funktions-
trennung in der BUG personell. Die Strukturen sind einfach und überschaubar.  
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Zur Bewertung des Verwaltungsverfahrens der AUM ist festzustellen, dass es sich bei den 
Maßnahmen um Fördertatbestände handelt, die hinsichtlich ihre Verwaltungsablaufs als 
etabliert einzustufen sind. Dies ist u.a. darin begründet, dass die Förderung in gleicher 
oder ähnlicher Form bereits gemäß VO (EWG) Nr. 2078/1992 stattfand und bewährte 
Verwaltungsabläufe genutzt werden. Festzustellen ist allerdings, dass sich nach Aussage 
der BWA und BUG der Arbeitsaufwand zur Abwicklung der AUM erhöhte. Als Gründe 
werden genannt: Kontrolle auf Einhaltung der guten landwirtschaftlichen Praxis, die all-
gemeine Erhöhung des Verwaltungsaufwandes durch die Regularien des InVeKoS, wie 
bspw. Einhaltung des Vier-Augen-Prinzips und der erhöhte Kontrollaufwand vor Ort. Die 
InVeKoS-Regularien stellen an einen Stadtstaat wie die Freie und Hansestadt in Relation 
zum Förderumfang besonders hohe organisatorische und personelle Anforderungen. Dies 
gilt insbesondere, da trotz deutlich erhöhtem Arbeitsaufwand in keiner der beiden betei-
ligten Behörden eine Personalaufstockung stattfand.  

Abbildung 6.3: Verwaltungsablauf der AUM Hamburgs 
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Bewilligung
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Quelle: Eigene Zusammenstellung. 

6.5.3 Begleitung der Maßnahmen, Kontrolle und Endabnahme 

Die Agrarumweltmaßnahmen unterliegen den strengen Regularien des InVeKoS-
Verfahrens, welche regelkonform zur Anwendung kommen. Die Einhaltung des Vier-
Augen-Prinzips ist für alle Teilmaßnahmen gewährleistet. Gleiches gilt - nach Überwin-
dung von Anfangsschwierigkeiten - für die Überprüfung auf Einhaltung der guten 
landwirtschaftlichen Praxis, die in Form der Fachrechtsprüfung stattfindet. 
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6.5.4 Finanzmanagement 

Zur Kofinanzierung der Agrarumweltmaßnahmen werden sowohl Landes- als auch Bun-
desmittel8 herangezogen. Die Landesmittel stammen aus dem Haushaltstitel der BWA 
(MSL-Maßnahmen) und BUG (Vertragsnaturschutz). Eine Verschiebung der Gelder in-
nerhalb des Haushaltstitels der BUG ist problemlos möglich.  

Obwohl das Finanzmanagement der Agrarumweltmaßnahmen manuell erfolgt, besteht 
wegen der geringen Anzahl der Förderfälle prinzipiell zu jeder Zeit ein hinreichender 
Kenntnisstand über Mittelbedarf versus Mittelabfluss. Bisher konnten alle beantragten 
Flächen in die Förderung aufgenommen werden, Engpässe hinsichtlich der nationalen 
Kofinanzierung bestanden in der jetzt laufenden Förderperiode nicht. Die Landesfinanzie-
rung ist alleinig von der Ausstattung des Landeshaushaltes bestimmt.  

6.5.5 Spezifische Begleitungs- und Bewertungssysteme 

Allgemeine Datenhaltung 

Die Datenhaltung für die MSL-Daten erfolgt neben der Aktenanlage, in Form von Excel-
Datenlisten. Eine technische Verknüpfung zu den InVeKoS-Flächendaten liegt nicht vor. 
Landesweite Flächenabgleiche können wegen der geringen Anzahl der Förderfälle manu-
ell vorgenommen werden. Die Daten dienen als Grundlage zur Berechnung der Beihilfe-
höhe und stellen damit die Basis für die Zahlungsanweisung dar. Die Daten der Vertrags-
naturschutzmaßnahmen werden in einer Access-Datenbank gehalten, anhand derer auch 
der Flächenabgleich zwischen MSL- und Vertragsnaturschutzmaßnahmen erfolgt. Eine 
EDV-technische Anbindung an InVeKoS erfolgte bisher nicht, eine eindeutige Identifika-
tion ist jedoch über die Stammnummer der Betriebe gewährleistet.  

Naturschutzfachliche Begleitforschung 

In Hamburg wurde seit 1988 eine Vielzahl wissenschaftlicher Begleituntersuchungen 
durchgeführt. Es handelt sich dabei um vegetationskundliche Grünland- und Dauerquad-
ratuntersuchungen, Grabenuntersuchungen, Untersuchungen zu Brutvogelvorkommen und 
Überprüfungen der Umsetzung der Bewirtschaftungsauflagen (EPLR S. 124). Die Ergeb-
nisse der Brutvogelkartierungen wurden in einem Bericht zusammengefasst der Eingang 
in die Beantwortung der gemeinsamen Bewertungsfragen findet.  

                                                 
8
  Dies gilt für die MSL Maßnahmen, die Bestandteil der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küs-

tenschutz sind. 
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Die BUG hat darüber hinaus die Auswertung der vegetationskundlichen Einzelgutachten 
beauftragt. Sie wird bis zur Ex-post-Bewertung zur Verfügung stehen. Neu aufgelegte, 
umfassende Untersuchungskonzepte bis 2006 sind nicht vorgesehen.  

Umweltdaten zum abiotischen Ressourcenschutz 

Flächendeckende Umweltdaten zu den abiotischen Schutzgütern liegen bislang in Ham-
burg in Form des Hamburger Umweltinformationssystems (HUIS) nur zu vereinzelten 
Themen vor. Das HUIS befindet sich zurzeit allerdings in einer Neukonzeption. Zukünf-
tig dürften mit den dann verfügbaren digitalen Karten verbesserte Analysen in Hinblick 
auf die Umweltwirkungen durchführbar sein. Voraussetzung ist allerdings eine genaue 
Identifizierung der geförderten Einzelflächen. 

6.6 Ziel- und Wirkungsanalyse anhand der kapitelspezifischen Bewer-
tungsfragen 

Im folgenden Kapitel werden die gemeinsamen kapitelspezifischen Bewertungsfragen der 
EU-KOM beantwortet und die Umweltwirkungen der in Hamburg geförderten Agrarum-
weltmaßnahmen eingeschätzt. Wie bereits im Kapitel 6.1.2 beschrieben, wurden die im 
EPLR enthaltenen Zielformulierungen für die AUM nachgebessert und den zu erwarten-
den Wirkungen der Maßnahmen einschlägigen Literaturquellen gegenübergestellt. In den 
sog. Ziel-Wirkungsdiagrammen wird zwischen Haupt- und Nebenzielen bzw. Wirkungen 
unterschieden, um die Bedeutung der Maßnahmen zum Schutz bestimmter Ressourcen 
stärker herauszustellen. Hauptwirkungen werden tiefgehender analysiert als Nebenwir-
kungen. 

Grundsätzlich sei angemerkt, dass auch Hauptwirkungen selten direkt nachgewiesen wer-
den können. Erst Begleituntersuchungen der Fachverwaltungen, die aber nur in wenigen 
Fällen vorliegen, erlauben es belastbare quantitative Wirkungsaussagen zu tätigen. Die 
sonstigen Aussagen zu den angenommen Wirkungen beruhen auf Analogieschlüssen zu 
Untersuchungen, die entweder von ihren Grundannahmen her nicht auf den gegebenen 
örtlichen Verhältnissen basieren oder aber auf andere als die hier betrachteten Fragestel-
lungen abzielten. Schließlich ist zu einigen der aufgeführten Wirkungsfragen, -kriterien 
und -indikatoren anzumerken, dass eindeutige Ursache-Wirkungsbeziehungen auch in der 
wissenschaftlichen Diskussion bislang noch nicht abschließend geklärt worden sind. In 
einigen dieser Fälle können nur indirekte Schlüsse auf die vermuteten Wirkungen getrof-
fen werden, so dass die Aussagen als Einschätzungen zu werten sind. In anderen Fällen 
wird über Hilfsindikatoren versucht, vorhandene Tendenzen aufzuzeigen. In Einzelfällen 
kann auf Grund fehlender oder ungenügende Datengrundlage keine bzw. nur eine einge-
schränkte Beantwortung der Fragen vorgenommen werden. 



Kapitel 6 Kapitel VI - Agrarumweltmaßnahmen 23 

6.6.1 Bewertungsfragen 

Das folgende Kapitel ist entsprechend der kapitelspezifischen Bewertungsfragen der EU-
KOM gegliedert. Indikatoren, welche die erreichten Flächenumfänge für die jeweiligen 
Ressourcenschutzziele abbilden9, sind als Säulendiagramm zusammengefasst dargestellt. 
In einer tabellarisch aufbereiteten Form werden alle Indikatoren und Teilindikatoren zu-
sätzlich textlich abgehandelt, die Indikatoren sind den jeweiligen Tabellenköpfen zu ent-
nehmen, die Teilindikatoren sind in der ersten Spalte gelistet. Eine detailliertere Bearbei-
tung der Bewertungsfragen befindet sich im Materialband (MB-VI-3), folgende Ausfüh-
rungen stellen die Ergebnisse in komprimierter Form dar. Die Bewertungsfragen beziehen 
sich, wie bereits beschrieben, auf die Wirkungen der AUM auf die Ressourcen Boden, 
Wasser, Artenvielfalt, Habitatvielfalt, genetische Vielfalt und Landschaft. In Hamburg 
werden auf einem Teil der geförderten Flächen mehrere Maßnahmen gleichzeitig ange-
wendet (z.B. Grünlandextensivierung und Vertragsnaturschutz). Wenn in diesen Kombi-
nationsfällen nun jeweils beide Maßnahmen für das Ressourcenschutzziel eine Beitrag 
leisten, wird die geförderte Fläche nur einmal angerechnet (vgl. Kap. 6.4.3.2). 

6.6.1.1 Frage VI.1.A - Beitrag der Agrarumweltmaßnahmen zum 
Schutz der Bodenqualität 

Wirkungen von Agrarumweltmaßnahmen zum Schutz der Bodenqualität werden über drei 
Indikatoren erfasst, die nach Wirkungen auf physikalische, chemische oder biologische 
Eigenschaften der Böden unterschieden werden. Davon werden Sekundärwirkungen als 
Vorteile für die Betriebe und die Gesellschaft im Allgemeinen abgeleitet. 

Alle angebotenen Agrarumweltmaßnahmen mit Ausnahme der Pflegevarianten innerhalb 
der Vertragsnaturschutzmaßnahmen liefern einen Beitrag zum Bodenschutz. Der wesent-
liche Beitrag – gemessen am Flächenumfang - geht von den extensivierten Grünlandflä-
chen unter den MSL- (C2) und Vertragsnaturschutzmaßnahmen (C3) aus. Mit insgesamt 
19,5% wird durch die anrechenbaren Maßnahmen ein außerordentlich hoher Anteil der 
landwirtschaftlichen Nutzfläche in Hamburg für den Schutz der Bodenqualität gefördert. 
Der Anteil an der geförderten Grünlandfläche am gesamten Grünland liegt mit insgesamt 
36% noch bedeutend höher. 

                                                 
9
 Einige Indikatoren erheben neben der Hektarzahl auch die Anzahl der geförderten Flächen. Dieser 

Teilindikator wird nicht berechnet, da keine zuverlässigen Daten im Land vorliegen.  
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Abbildung 6.4: Indikator VI.1.A-1.1 – Erosionsschutz 
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Quelle: Förderdaten von BWA und BUG HH, 2002; eigene Berechnungen. 
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VI.1.A-1.1 Landwirtschaftliche Flächen, die Vereinbarungen zum Schutz vor Bodenerosion oder zur 
Verringerung der Bodenerosion unterliegen (in Hektar), davon ... 

Keine Angabe.  a) Flächen auf denen  
durch Wasser, Wind  
oder Bodenbearbeitung 
verursachte Bodenero-
sion verringert wird 
(in %). 

Eine Differenzierung nach Erosionsursachen kann mit den zurzeit vorliegenden 
Daten nicht vorgenommen werden. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, 
dass in Hamburg auf Grund der standörtlichen Verhältnisse primär eine Ge-
fährdung durch Winderosion vorliegt. 
Erosion gleich welcher Ursache wird über die angebotenen AUM durch erosi-
onshemmenden Bewirtschaftungsweisen auf Acker- und Dauerkulturflächen 
sowie Erhaltung der Grünlandnutzung verringert oder vermieden, also auf allen 
unter b) bis d) anzurechnenden Flächen mit einem Gesamtumfang von 2.540 ha. 

Zur Anrechnung kommen: C2-B (nur Umwandlung Acker in Grünland)
∗∗∗∗
, C2-C 

(nur Ackerflächen) * 

b) Flächen, auf denen 
Bodenverluste durch 
Bodennutzung, Hinder-
nisse und landwirt-
schaftliche Bewirtschaf-
tungsmethoden verrin-
gert werden (in %). 

Eine Verringerung der Bodenerosion durch erosionsmindernde Bewirtschaf-
tungsmethoden wird auf Ackerflächen erreicht, die unter ökologischen Anbau-
verfahren bewirtschaftet werden. Die Wirkung entsteht durch den nachweisbar 
höheren Anteil weniger erosionsanfälliger Kulturarten inkl. mehrjähriger Klee-
/Grasbestände und den vermehrten Zwischenfruchtanbau. Sie wird auch durch 
die Änderung der Bodennutzung auf den Flächen erreicht, die von Acker in 
Grünlandflächen umgewandelt werden (zur Wirkung von Grünlandflächen siehe 
unter Teilindikator d).  
Zur Anrechnung kommen: keine Maßnahmen c) Flächen, auf denen 

Fördermaßnahmen an-
gewendet werden, die 
hauptsächlich zur Be-
kämpfung der Boden-
erosion dienen (in %). 

In Hamburg wird keine Maßnahme angeboten, die hauptsächlich /ausschließlich 
der Bekämpfung der Bodenerosion dient. 

Zur Anrechnung kommen: C2-B*, C3-GA bis C3-GG* d) Flächen auf denen 
eine Bodenerosion auf-
grund des Umbruchver-
bots von Grünland ver-
hindert wird (in %). 

Flächen, die als Grünland bewirtschaftet werden, weisen im Vergleich zu A-
ckerflächen eine sehr geringe Bodenerosion auf und entfalten damit eine vor 
Erosion schützende Wirkung (Auerswald & Schmidt, 1986). Auf Weideflächen 
wird im Vergleich  zur ordnungsgemäßen Landwirtschaft zusätzlich durch die 
mit den Bewirtschaftungsauflagen verbundene geringere Besatzdichte das Ero-
sionsrisiko abgesenkt. 

                                                 
∗∗∗∗
 Inklusive gleicher Fördertatbestände nach VO (EWG) Nr. 2078/1992, die als Altverpflichtung über 

VO (EG) Nr. 1257/1999 abgewickelt werden. 
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Abbildung 6.5: Indikator VI.1.A-2.1 – Schutz vor Bodenkontamination 
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Quelle: Förderdaten von BWA und BUG HH, 2002; eigene Berechnungen. 

 
VI.1.A-2.1 Landwirtschaftliche Flächen, die Vereinbarungen zum Schutz vor Bodenverunreinigung 
unterliegen (in Hektar), davon ... 

Zur Anrechnung kommen: C2-B* , C2-C*, C3-GA* bis C3-GG*, C3-OA* a) Flächen auf denen 
der PSM-Einsatz ver-
ringert wird (in %). 

Auf allen über AUM geförderten Flächen mit Ausnahme der Pflegevarianten im 
Vertragsnaturschutz sind entsprechend der Bewirtschaftungsauflagen die ausge-
brachten Mengen an Pflanzenschutzmittel reduziert worden. Dies entspricht rund 
19,5 % der landwirtschaftlich genutzten Fläche in Hamburg.  
Zur Anrechnung kommen: C2-B* , C2-C*, C3-GA* bis C3-GG*, C3-OA* b) Flächen, auf denen 

die ausgebrachten Men-
gen an Pflanzen-
nährstoffen / Dünger 
verringert werden 
(in %). 

Die bereits unter a) gelisteten Maßnahmen führen in Folge der Bewirtschaftungs-
auflagen auch zu einer Verringerung der ausgebrachten Düngermengen. Die 
Einschränkungen in der Menge sind jedoch unterschiedlich hoch: 
Entweder ist die Ausbringung chem.-synth. Düngemittel ganz untersagt oder aber 
lediglich eine Reduktion der Ausbringungsmenge vorgeschrieben. Die Fördertat-
bestände zur Extensivierung von Grünland erreichen eine Verringerung der ein-
getragenen Pflanzennährstoffmengen über eine Viehbesatzbegrenzung und über 
eine Reduktion der eingetragenen Wirtschaftdüngermenge. Eine differenzierte 
Darstellung findet sich unter Indikator VI.1.B-1.1. 
Zur Anrechnung kommen: C3-OA* c) Flächen, auf denen 

ausdrücklich Maßnah-
men zur Bekämpfung 
von Bodenverseuchung 
angewendet werden 
(in %). 

In Hamburg ist der Fördertatbestand‚ PSM-Reduktion im Obstbau’ als Maßnah-
me zu werten, die ausdrücklich der Bekämpfung der Bodenverseuchung dient. 
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VI.1.A-3.1 Indirekte Auswirkungen in- und außerhalb des landwirtschaftlichen Betriebs, die sich aus 
der Förderung ergeben (Beschreibung). 
Onsite-Folgewirkungen:  
- Erhaltung der Ertragsfähigkeit der Böden, Reduzierung des ständigen Boden- und Humusabtrags.  
- Aufrechterhaltung der ökologischen bedeutsamen Bodenfunktionen wie Speicherung, Pufferung, Fil-

terwirkung, als Pflanzenstandort und Lebensraum der Fauna. 
- Verringerung oder Vermeidung von direkten Pflanzenschäden und Ernteausfällen. 
- Erhaltung und Verbesserung der Gefügestabilität des Bodens mit einer breiten Palette positiver Folge-

effekte, z.B. Verbesserung der Tragfähigkeit und Bearbeitbarkeit der Böden und dadurch eine erhöhte 
arbeitswirtschaftliche Flexibilität. 

- Höhere Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens mit höheren Versickerungsraten. 
- Vermeidung der Akkumulation persistenter Wirkstoffe von Pflanzenschutzmitteln oder deren Abbau-

produkten mit ihrer ggf. phytotoxischen Wirkung in Fruchtfolgen. 
Offsite-Folgewirkungen: 
- Verringerung des Stoffaustrags (PSM, Pflanzennährstoffe) aus dem Boden in Oberflächen- und 

Grundwasser (über Run-Off, Zwischenabfluss, Versickerung). 
- Verringerung des Stoffaustrags (PSM, Pflanzennährstoffe) durch Winderosion und Denitrifikation über 

den Austragspfad Luft. 
- Verringerung der Deposition von PSM mit ihren potenziell ökotoxischen Wirkungen aus der Luftfracht 

in angrenzende oder weiter entfernte Ökosysteme. 
- Reduzierung der nährstoffbedingten Eutrophierung von Gewässern, wertvollen Feuchtbiotopen oder 

anderen für die Natur wichtigen Habitaten. 
- Verringerung oder Vermeidung der erosionsbedingten Verschmutzung von Vorflutern, Ablaufgräben, 

Kanälen, Kläranlagen, Wegen und Straßen inklusive der Verringerung und Vermeidung der daraus re-
sultierenden Folgekosten. 

- erhöhte Retention von Niederschlägen vor Ort, Verringerung der oberflächlichen Wasserabflusses 
nach Starkregenereignissen, Präventionswirkung in Hinblick auf Hochwassergefahren, erhöhte Grund-
wasserneubildung. 

6.6.1.2 Frage VI.1.B - Beitrag der Agrarumweltmaßnahmen zum 
Schutz der Qualität des Grund- und des Oberflächenwassers 

Alle in Hamburg angebotenen Maßnahmen (Ausnahme C3-Pflege) leisten einen Beitrag 
zum Schutz der Wasserqualität, jedoch ist sowohl die Wirkungsintensität als auch der 
Wirkungsumfang unterschiedlich hoch einzuschätzen. Die flächenmäßige Hauptwirkung 
für die Verbesserung der Wasserqualität geht von der extensiven Grünlandnutzung und 
vom Vertragsnaturschutz aus; aber auch Flächen des Ökologischen Landbaus stellen ei-
nen Beitrag zur wasserschonenden Flächennutzung dar. Der gesamte Anteil aller Maß-
nahmeflächen mit ca. 19% an der landwirtschaftlichen Nutzfläche Hamburgs ist relativ 
groß; diese Relation gibt auch einen Eindruck von der Größenordnung des möglichen 
Wirkungsumfangs. 
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Abbildung 6.6: Indikator VI.1.B-1.1 - Maßnahmen zur Verringerung des Einsatzes 
von landwirtschaftlichen Produktionsmitteln 
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Quelle: Förderdaten von BWA und BUG HH, 2002; eigene Berechnungen. 

 
VI.1.B-1.1 Flächen, die Vereinbarungen zur Verringerung des Einsatzes landwirtschaftlicher Pro-
duktionsmittel unterliegen (in Hektar), davon ...  

Zur Anrechnung kommen: C2-C*, C3-GA bis C3-GG* a) Flächen auf denen 
pro Hektar weniger 
chemische Düngemittel 
ausgebracht werden 
(in %). 

Die Verringerung des Mineraldünger-Einsatzes ergibt sich aus den Bewirtschaf-
tungsauflagen der gelisteten AUM.  

 

Zur Anrechnung kommen: C2-B*, C2-C*, C3-GC bis C3-GG* b) Flächen auf denen 
pro Hektar weniger 
Wirtschaftsdünger aus-
gebracht werden, oder 
auf denen die Besatz-
dichte verringert wird 
(in %). 

Die Verringerung der organischen Düngung resultiert aus der Bewirtschaftungs-
auflage des geringeren Viehbesatzes und infolgedessen einer Reduktion des an-
fallenden Wirtschaftsdüngers. 
 

Zur Anrechnung kommen: C2-B*, C2-C*. c) Flächen, auf denen 
Kulturpflanzen ange-
baut bzw. Fruchtfolgen 
eingehalten werden, die 
mit einem geringeren 
Mitteleinsatz bzw.  
einem geringeren N-
Überschuss einhergehen 
(in %). 

Die Anrechnung erfolgt für Extensivierungsflächen, wie Grünland und die A-
ckerflächen des Ökologischen Landbaus, da hier im Vergleich zum Konventio-
nellen mehrheitlich extensivere Kulturen angebaut werden und die Fruchtfolge 
eine durchschnittlich höhere Anzahl von Fruchtfolgegliedern beinhaltet. 
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Zur Anrechnung kommen: C2-B*, C2-C*, C3-GA bis C3-GG*, C3-OA* d) Flächen auf denen 

pro Hektar weniger 
PSM ausgebracht wird 
(in %). 

Ein Ausbringungsverbot von chem.-synth. PSM gilt prinzipiell für alle genann-
ten Maßnahmen. Im Ökologischen Landbau dürfen die im Anhang II der Ver-
ordnung für den Ökologischen Landbau (VO (EWG) Nr. 2092/1991) enthalte-
nen Pflanzenschutzmittel verwendet werden.  

Abbildung 6.7: Indikator VI.1.B-1.2 - Verringerung des Einsatzes von Nährstoffen 
pro Hektar 
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Quelle: Landwirtebefragung. 

 
VI.1.B-1.2 Verringerung des Einsatzes von Nährstoffen pro Hektar 
Die Maßnahmen, deren Fördertatbestände eine reduzierte Düngung/Viehbesatz umfassen sind für eine N-
Entlastung der Stoffkreisläufe vor allem von austragsgefährdeten Standorten wirksam. Erfolge des Grundwas-
serschutzes durch reduzierte Nitrateinträge werden sich i.d.R. nicht kurzfristig einstellen. Auch bei einer 
drastischen Reduzierung der in den Boden eingebrachten Stickstoffmengen lassen sich verringerte Nitratkon-
zentrationen im Grundwasser oft erst nach Jahren nachweisen (Pamperin, Scheffer et al., 2002). Bei gleich 
bleibendem Nährstoffentzug durch die Nutzung kann jedoch die Höhe des reduzierten N-Inputs ein erster 
Indikator für eine langfristige Gewässerentlastung sein. 
Abbildung 6.7 zeigt Beispielswerte eine Verringerung des Nährstoffeinsatzes pro Hektar bei der flächenstar-
ken Maßnahme Grünlandextensivierung: 
Die Grünlandextensivierung begrenzt den Nährstoffeinsatz. Im Beispiel der Befragung beträgt die Verminde-
rung bei der mineralischen N-Düngung 90 kg/ha und beim Wirtschaftsdüngeranfall 56 kg/ha. Für den Ökolo-
gischen Landbau waren wegen der geringen Teilnehmerzahl entsprechende Befragungsergebnisse nicht aus-
wertbar. 
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Abbildung 6.8: Indikator VI.1.B-1.3 - Stickstoffsaldo auf Vertrags- und Verpflich-
tungsflächen 
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Quelle: Zusammenstellung aus (Bach & Frede, 1998), (Blumendeller, 2002), (Ernst & Dünnebacke), (Barunke, Sche-
ringer, et al., 2001), (Bundesregierung, 2000), (Geier, Frieben, et al., 1998), (Anger & Kühbauch, 1998), (Wetterich 
& Haas, 1999). 

 
VI.1.B-1.3 Stickstoffsaldo auf Vertrags- und Verpflichtungsflächen (kg/ha/Jahr) 
Abbildung 6.8 zeigt Beispiele für N-Salden für die Grünlandextensivierung, den Ökologischen Landbau 
und den konventionellen Landbau. Es wird deutlich, dass Grünlandextensivierung und Ökologischer Land-
bau tendenziell niedrigere Saldo-Werte aufweisen. Die Angaben in Abb. 6.8 sind als Beispiele mit regiona-
ler und betriebstypischer Charakterisierung zu sehen, von denen standort- oder bewirtschaftungsbedingte 
Abweichungen möglich sind. 
Der N-Saldo, die Emissionsseite, stellt grundsätzlich nur einen Risikofaktor dar. Die wichtigeren Parame-
ter der Immissionsseite, die Nitratkonzentrationen in Boden, Grund- und Sickerwasser sind abhängig von 
Standortverhältnissen, Landnutzung und Niederschlagsmenge. Allerdings ist die Verfügbarkeit einheitlicher 
und vergleichbarer Daten noch sehr gering, so dass eine Quantifizierung der Wirkung von Grundwasser-
schutzmaßnahmen vorerst nur eine sehr grobe Einschätzung darstellt und letztlich nur tendenzielle Aussa-
gen möglich sind.  



Kapitel 6 Kapitel VI - Agrarumweltmaßnahmen 31 

Grünlandextensivierung (C2-B): Dauergrünland, insbesondere extensives Grünland, stellt unter Wasser-
schutzaspekten die günstigste Form der landwirtschaftlichen Flächennutzung dar (Stadtwerke Hannover 
AG, 1997), (NLÖ & Niedersächsisches Landesamt für Ökologie, 2001). Durch die geschlossene Grasnarbe 
ist die N-Fixierung und N-Aufnahme bei Grünland sehr hoch. Auch bei steigenden N-Einträgen verhält sich 
die N-Fixierung bei Grünland sehr elastisch, so dass über eine weite Spanne Nährstoffe festgelegt und erst 
bei sehr hohen Einträgen auch starke Auswaschungen erfolgen. Bedeutende Unterschiede ergeben sich zwi-
schen Schnitt- und Weidenutzung: Bei Schnittnutzung ist der Nährstoffexport in Abhängigkeit von der 
Schnittanzahl hoch und sehr hoch, so dass bei allen N-Parametern niedrige Werte erreicht oder gehalten 
werden. Bei Weidenutzung bleiben in Abhängigkeit von Besatzstärke und –dauer die Nährstoffe auf der 
Fläche – die Bedeutung der Weidenutzung für den Grundwasserschutz ist daher wesentlich geringer.  

Umwandlung Acker in Grünland: Die Änderung von der Ackernutzung, mit generell sehr hoher poten-
zieller Auswaschung in Grünlandnutzung bzw. Extensiv-Grünland mit geringer potenzieller Auswaschung 
stellt eine der wirksamsten Maßnahmen im Grundwasserschutz dar. Die Wirkungen der Umwandlung und 
Grünlandnutzung sind umso höher zu bewerten, je länger die Maßnahme auf der Fläche durchgeführt wird. 

Ökologischer Landbau (C2-C): Ökologischer Landbau beinhaltet einen grundsätzlichem Verzicht auf N-
Mineraldüngung und stellt damit im Vergleich zur ortsüblichen Düngung eine Verminderung an Reinstick-
stoff-Einsatz dar, die i. d. R. im Bereich von 90–140 kg/ha einzuschätzen ist; die Besatzstärke in der Tier-
haltung ist begrenzt. Beide Faktoren schränken das verfügbare Nährstoffpotenzial weiter ein (Stolze, Piorr, 
et al., 1999). 

Vertragsnaturschutz - Grünland mit Auflagen zu Düngung/Besatzdichte: Wirkung wie Grünlandexten-
sivierung (C3-A). I.d.R. nur kleine Vertragsflächenanteile je Betrieb.  

Abbildung 6.9: Indikator VI.1.B-2.1 - Maßnahmen zur Beeinflussung der Transport-
mechanismen (Auswaschung, Oberflächenabfluss, Erosion) 

0

20

40

60

80

100

%

104 ha

0 %

a) durch 
Bodenbedeckung

b) durch andere 
Maßnahmen

Fläche insgesamt, 
davon

0 %

Umwandlung Acker 
in Grünland = 104 ha

 
Quelle: Förderdaten von BWA und BUG HH, 2002; eigene Berechnungen. 
 

 



32  Kapitel 6        Kapitel VI - Agrarumweltmaßnahmen 

 

 
VI.1.B-2.1 Flächen, auf denen Transportwege, über die chemische Stoffe ins Grundwasser gelangen, 
ausgeschaltet wurden (in Hektar), davon ... 

Zur Anrechnung kommen: tlw. C2-B* a) Flächen, die eine 
bestimmte Bodenbede-
ckung haben oder auf 
denen bestimmte Kul-
turpflanzen angebaut 
werden (in %). 

Dieser Aspekt betrifft Flächen, auf denen eine ganzjährige Vegetationsbede-
ckung erreicht wird: die Umwandlung von Acker in Grünland. Vegetationsbe-
deckung fixiert PSM oder Nährstoffe in Blatt- und Wurzelbereich und wirkt 
mechanisch durch Hemmung des Oberflächenabflusses, Filterwirkung, Festle-
gung von Boden und Schwemmteilchen einer Auswaschung und Abschwem-
mung von eingetragenen Stoffen entgegen.  
Zur Anrechnung kommen: keine Maßnahmen. b) Flächen, auf denen 

Oberflächenabfluss 
durch andere Mittel 
vermieden wurde 
(in %). 

Es gibt keine Maßnahmen mit entsprechenden Fördertatbeständen oder Zielen.  

 
VI.1.B-3.1 Schadstoffkonzentration im Wasser, dass von geförderten Flächen abfließt bzw. im Ober-
flächenwasser/Grundwasser.  
Quantitative Wirkungen der Maßnahmen auf die Qualität von Grund- und Oberflächenwasser sind derzeit 
nicht ermittelbar oder nachweisbar (Pamperin, Scheffer, et al., 2002). Langjährige Zeitverzögerung der 
Wirkungen, regional unterschiedliche Standort- und Wirkfaktoren, mangelnde Datenverfügbarkeit sowie 
die Tatsache, dass Wirkungszusammenhänge und Vorgänge bisher nicht vollständig sind oder zumindest 
nicht quantitativ beschreibbar, lassen hier keine quantitativen Aussagen zu. 

 
VI.1.A-4.1 Indirekte Auswirkungen in- und außerhalb des landwirtschaftlichen Betriebs, die sich aus 
der Förderung ergeben. 
Nach wie vor stellen die Auswaschungen von landwirtschaftlichen Produktionsmitteln in Oberflächen- und 
Grundwasser eine schwerwiegende Gefährdung für die Ressource im Allgemeinen und für den Trinkwas-
serschutz im Speziellen dar (Kosten der Nitrateliminierung und Versorgungsschwierigkeiten bei der 
Trinkwassergewinnung, wirtschaftliche und ökologische Belastungen bei Oberflächengewässern). Die Re-
duzierung des Mitteleinsatzes, insbesondere der N-Düngung, ist der direkteste Ansatz, die hohen Einträge 
im Bereich Landwirtschaft zu regulieren. 

6.6.1.3 Frage VI.1.C - Beitrag der Agrarumweltmaßnahmen auf den 
Umfang der Wasserressourcen 

Eine Beantwortung dieser Fragestellung entfällt: Keine der angebotenen Maßnah-
men/Teilmaßnahmen enthält Hauptziele oder Nebenziele, die auf den Umfang der Was-
serressourcen gerichtet sind. 

6.6.1.4 Frage VI.2.A - Beitrag der Agrarumweltmaßnahmen zum Er-
halt oder zur Verbesserung der Artenvielfalt 

Die Frage VI.2.A befasst sich mit der Erhaltung und Verbesserung der Artenvielfalt auf 
„gewöhnlichen“ landwirtschaftlichen Flächen. Als Synonym für „gewöhnliche“ Flächen 
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wird im Folgenden der Begriff „Normallandschaft“ genutzt. Besondere Habitate auf 
landwirtschaftlichen Flächen mit hohem Naturwert werden überwiegend unter VI.2.B 
behandelt (EU-KOM, 2000). Dementsprechend werden MSL-Maßnahmen (C2) unter 
VI.2.A und Vertragsnaturschutzmaßnahmen (C3) unter VI.2.B aufgeführt. 

Einen Beitrag zum Erhalt und zur Verbesserung der Artenvielfalt in der Normallandschaft 
leisten die extensive Grünlandnutzung (C2-A) und der Ökologische Landbau (C2-B) (vgl. 
Abb. 6.10). Die unter VI.2.A. berücksichtigten Maßnahmeflächen haben einen Anteil von 
8 % an der LF Hamburgs. 

Abbildung 6.10:  Indikator VI.2.A-1.1 - Verringerung des Einsatzes landwirtschaftli-
cher Produktionsmittel zum Vorteil von Flora und Fauna10 
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Quelle: Förderdaten von BWA und BUG HH, 2002; eigene Berechnungen. 

 

                                                 
10

  Da bei diesem Indikator keine Flächen aus dem Vertragsnaturschutz angerechnet werden, fließen die 
Flächen aus der Grünlandextensivierung und dem Ökologischen Landbau in vollem Umfang ein. 
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VI.2.A-1.1 Agrarumweltmaßnahmen in der Normallandschaft, die zur Verringerung des Einsatzes 
landwirtschaftlicher Produktionsmittel zum Schutz von Flora und Fauna durchgeführt wurden (in 
Hektar), davon ... 

Zur Anrechnung kommen: C2-A*, C2-B* a) Flächen auf denen 
der PSM-Einsatzes 
verringert wurde (in %). 

Ein Ausbringungsverbot von chem.-synth. PSM gilt prinzipiell für alle genann-
ten Maßnahmen. 
Ausnahmen: C2-B: Nach Anhang II der Verordnung für den Ökologischen 
Landbau (VO (EWG) Nr. 2092/1991) zugelassene PSM dürfen im Ökologi-
schen Landbau verwendet werden. 
Zur Anrechnung kommen: C2-A*, C2-B* b) Flächen, auf denen 

der Einsatz minerali-
schen und organischen 
Dünger verringert wur-
de (in %). 
 

Im Ökologischen Landbau (C2-B) werden prinzipiell keine mineralische Dün-
gemittel eingesetzt. Unter f1-B ist der Einsatz mineralischer Stickstoffdünger 
nicht begrenzt. Eine Verringerung des mineralischen Stickstoffs ergibt sich in-
direkt durch den geringeren Raufutterbedarf, infolge der Viehbesatzobergrenze 
von 1,4 RGV/ha HFF. 
Zur Anrechnung kommen: keine Maßnahmen. c) Flächen, auf denen 

Produktionsmittel wäh-
rend entscheidender 
Zeiträume des Jahres 
nicht eingesetzt wurden 
(in %). 

 

Abbildung 6.11:  Indikator VI.2.A-1.2 - Quantifizierung der Verringerung des Einsatzes 
landwirtschaftlicher Produktionsmittel in der Normallandschaft 11 
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Quelle: Förderdaten von BWA und BUG HH, 2002; eigene Berechnungen. 

 

                                                 
11

  Da bei diesem Indikator keine Flächen aus dem Vertragsnaturschutz angerechnet werden, fließen die 
Flächen aus der Grünlandextensivierung und dem Ökologischen Landbau in vollem Umfang ein. 
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VI.2.A-1.2 Verringerung des Einsatzes landwirtschaftlicher Produktionsmittel auf Grund vertragli-
cher Vereinbarungen (in %). 
Der Indikator VI.2.A.-1.2 stellt die relative Verringerung des Einsatzes von PSM- und Düngemitteln, im 
Vergleich zu vor der Teilnahme, dar (vgl. Abb. 6.10). Eine 100%ige Verringerung des PSM-Einsatzes  
bedeutet, dass unter den Auflagen der AUM keine PSM mehr angewendet werden dürfen. Dies lässt jedoch 
keinen Rückschluss auf die absolute Reduzierung des PSM-Einsatzes (z.B. in kg aktive Substanz) zu, da 
das Ausgangsniveau unberücksichtigt bleibt. 

Zur Anrechnung kommen: C2-A*, C2-B* a) 100% Verzicht auf 
chem.-synth. PSM. 
 

Ein vollständiges Ausbringungsverbot von chem.-synth. PSM besteht im Öko-
logischen Landbau (C2-B) und in der extensiven Grünlandnutzung (C2-A). 
Zur Anrechnung kommen: C2-B* b) 100% Verzicht auf 

mineralischen Dünger. 
 

Im Ökologischen Landbau (C2-B) werden prinzipiell keine mineralischen Dün-
gemittel eingesetzt. 
Zur Anrechnung kommen: keine Maßnahmen c) 100% Verzicht auf 

organischen Dünger.  

 
VI.2.A.-1.3 Hinweise auf einen positiven Zusammenhang zwischen den Fördermaßnahmen zur Ver-
ringerung des Einsatzes ldw. Produktionsmittel auf bestimmten Flächen und der Artenvielfalt (Be-
schreibung). 
Als Indikatoren dieses Wirkbereiches werden die Artenzahl und die Häufigkeit des Auftretens charakteris-
tischer und gefährdeter Tier- und Pflanzenarten genutzt. 
 
Extensive Grünlandnutzung (C2-A): Die Maßnahme fungiert auf ca. 60 % der Förderfläche als Basisför-
derung für den Vertragsnaturschutz. Eine geringe mineralische Düngung auf Grünland bewirkt eine weni-
ger grasdominierte Ausbildung der Grünlandvegetation. Im Vergleich zu Flächen mit höheren minerali-
schen N-Gaben, ist die Artenzahl und der Anteil von Kräutern und Leguminosen unter einer extensiven 
Bewirtschaftung höher. Die Bedeutung des Grünlandes für den Arten- und Biotopschutz ist letztendlich 
auch von der Bewirtschaftungshistorie der Fläche abhängig, da sich unter kontinuierlicher extensiver Be-
wirtschaftung ein standorttypisches Artenspektrum halten konnte. In Hamburg ist davon auszugehen, dass 
der überwiegende Teil des unter C2-A geförderten Grünlandes früher intensiver bewirtschaftet wurde. 
Hierdurch könnte sich ein standorttypisches Artenspektrum und/ bzw. gehalten haben. Die Gefahr der 
Schädigung von Amphibien wird durch die Reduzierung bzw. Verzicht mineralischen Düngung vermindert. 
Schon der bloße Kontakt kann zu Hautverätzungen und z.T. zum Totalverlust führen (Schneeweiß, 2000).  
 
Ökologischer Landbau (C2-B): Konventionell und ökologisch bewirtschaftete Flächen unterscheiden sich 
auf ackerbaulich genutzten Flächen sehr deutlich hinsichtlich Artenzahl und Bestandsdichte von Wild-
krautarten (Geier et al., 1998). Der Unterschied zwischen beiden Anbaussystem ist im Grünland zwar er-
kennbar, aber weniger deutlich ausgeprägt als auf Acker. Auf ökologisch bewirtschafteten Weiden wurden 
insgesamt mehr Arten ermittelt als auf extensiven Weiden. Der höhere Anteil von Kräutern, Leguminosen 
und typischer Feuchtwiesenarten auf ökologisch genutzten Weiden ist positiv für das Nahrungsangebot für 
Insekten zu werten. Allerdings ist die Verunkrautung auf diesen Flächen ebenfalls höher. Für konventionell 
bewirtschaftete Flächen liegen keine Ergebnisse vor. 
Untersuchungen in Hamburg zeigten auf ökologisch bewirtschafteten Weiden eine höhere Artenzahl als auf 
extensiv genutzten Weiden (Geier et al., 1998). Im Vergleich zu konventionellen Flächen, zeichnet sich 
das ökologisch bewirtschaftete Grünland durch eine standorttypischere Ausprägung des Pflanzenbestandes 
aus (Wachendorf & Taube, 2001) (Frieben, 1998). Auch für die Kleintierfauna wurden in 80 % bzw. 90 % 
der untersuchten Studien höhere Artenzahlen und Individuendichten ermittelt (Pfiffner, 1997). Für Vögel 
sind überwiegend positive, teilweise auch negative Wirkungen ökologischer Anbauverfahren belegt und 
bedürfen weiterer wissenschaftlicher Untersuchungen. 
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Abbildung 6.12:  Indikator VI.2.A-2.1 - Anbaumuster landwirtschaftlicher Kulturpflanzen  
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Quelle: Förderdaten von BWA und BUG HH, 2002; eigene Berechnungen. 

 

 

 
VI.2.A.-2.1 Flächen mit umweltfreundlichen Anbauformen ldw. Kulturpflanzen, einschließlich der 
Kombination von Kulturpflanzen und Größe einheitlich bestellter Schläge, die auf Grund von För-
dermaßnahmen erhalten/ wieder eingeführt wurden (in Hektar). 
Zur Anrechnung kommen: C2-B* 
Anbaumuster im hier verwendeten Sinne beziehen sich überwiegend auf Ackerflächen, z.B. Fruchtfolgen. 

Ökologischer Landbau, Acker (C2-B): Ökologisch bewirtschaftete Ackerflächen unterscheiden sich 
hinsichtlich ihrer Fruchtfolge z.T. deutlich von konventionellen Flächen. Die Nutzung ökologisch und 
konventionell bewirtschafteter Flächen in Hamburg ist anhand der zusätzlichen Indikatoren a) Bodennut-
zung und b) Anzahl von Pflege- und Düngemaßnahmen unter Indikator VI.2.A.-2.3 beschrieben. 

 
VI.2.A.-2.2 Flächen, die aufgrund von Fördermaßnahmen während kritischer Zeiträume mit einer 
für die Umwelt günstigen Vegetation und Ernterückständen bedeckt waren (in Hektar). 
Zur Anrechnung kommen: keine Maßnahmen 
Keine der angebotenen Maßnahmen/Teilmaßnahmen enthält Fördertatbestände zu diesem Aspekt. 
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VI.2.A.-2.3 Hinweise auf einen positiven Zusammenhang, gegliedert nach Hauptnutzungsart landw. 
Flächen, zwischen dem Anbau von Kulturpflanzen oder der Bodenbedeckung und der Artenvielfalt 
(Beschreibung). 
Der Flächenanteil und die Art und Anzahl angebauter Kulturen lassen bedingt Rückschlüsse auf die Habi-
tatqualität landwirtschaftlich genutzter Flächen zu. Eine ansteigende räumliche Heterogenität kann mit 
einer ansteigenden Artenzahl und/ oder mit einer höhere Individuendichte charakteristischer Arten in 
Verbindung gebracht werden (Wascher, 2000). 

Ökologischer Landbau, Acker (C2-B): Der Ökologische Landbau, insbesondere der ökologische Acker-
bau, ist hinsichtlich des kleinräumigen Nutzungsmusters i.d.R. vielfältiger und damit für viele Tier- und 
Pflanzenarten als günstiger einzuschätzen als konventionell bewirtschaftete Flächen. Unterschiede in der 
Bodennutzung, wie z.B. der geringere Anbauumfang von Hackfrüchten, sind überwiegend systembedingt, 
aber auch ausschlaggebend für positivere Wirkungen des ökologischen Ackerbaus im Vergleich zur kon-
ventionellen Bewirtschaftung. Das Acker-Grünland-Verhältnis auf ökologisch und konventionell bewirt-
schafteten Flächen unterscheidet sich nur geringfügig. Der Anbauumfang einzelner Kulturarten (Sommer-
getreide, Leguminosen) konnte nicht für beide Anbaussysteme getrennt ermittelt werden. Üblicher Weise 
werden auf ökologisch bewirtschafteten Äckern mehr Sommerungen, Leguminosen und weniger Hack-
früchte, Mais und Winterraps angebaut als auf konventionellen Flächen. In der Regel ist die Anzahl ange-
bauter Kulturen je Betrieb und Wirtschaftsjahr in ökologischen Betrieben höher. Die sich daraus ergeben-
den, möglichen Auswirkungen auf einzelne Artengruppen sind im MB-VI-3 dargestellt. Negativ für einzel-
ne Arten, insbesondere für Bodenbrüter, ist die höhere mechanische Bearbeitungsintensität auf den ökolo-
gisch bewirtschafteten Flächen. 

 
VI.2.A-3.1 Flächen mit vertraglichen Vereinbarungen, die insbesondere auf Arten oder Gruppen 
wild lebender Tiere ausgerichtet sind (in Hektar und Angabe der Tierarten), davon ... 
VI.2.A-3.2 Entwicklung der Populationen spezifischer Arten auf den geförderten ldw. Flächen (so-
fern durchführbar) oder Hinweise zum positiven Zusammenhang zwischen der Maßnahme und der 
Häufigkeit dieser spezifischen Arten (Beschreibung). 
Zur Anrechnung kommen: keine Maßnahmen 
Keine der angebotenen Maßnahmen/Teilmaßnahmen enthält Fördertatbestände zu diesem Aspekt. 

6.6.1.5 Frage VI.2.B – Beitrag der Agrarumweltmaßnahmen zur Er-
haltung und Verbesserung der Habitatvielfalt auf Flächen mit 
hohem Naturwert 

Die Frage VI.2.B befasst sich im Gegensatz zur Frage VI.2.A mit der Erhaltung und Ver-
besserung der Habitatvielfalt auf „für die Natur sehr wichtigen“ landwirtschaftlichen Flä-
chen. Dementsprechend werden hier die C3-Vertragsnaturschutzmaßnahmen behandelt. 
Die Grünlandbrache (C3-GE), wird gem. der Erläuterungen zu den gemeinsamen Bewer-
tungsfragen ebenfalls unter Frage VI.2.B aufgeführt.   

Der Terminus „Habitat“ wird in diesem Zusammenhang sowohl als Biotoptyp/ Vegetati-
onstyp als auch als Lebensraum für Tierarten verstanden, die innerhalb eines Habitats 
verschiedene ökologische Nischen besetzen können (z.B. Boden- oder Blütenbesiedler in 
einem Magerrasen).  
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Abbildung 6.13: Indikator VI.2.B-1.1 - Erhalt naturschutzfachlich wichtiger Habitate  
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Quelle: Förderdaten von BWA und BUG HH, 2002; eigene Berechnungen. 
 

 

VI.2.B-1.1 Auf landwirtschaftlichen Flächen vorhandene Habitate, die für die Natur sehr wichtig 
sind und durch Fördermaßnahmen geschützt werden (Anzahl der Vereinbarung; Gesamtzahl der 
Hektar), davon ... 
Der Indikator stellt die unter AUM geförderten naturschutzfachlich hochwertigen Flächen dar, die durch 
eine angepasste Flächennutzung geschützt werden und somit einen Beitrag zur Erhaltung spezifischer Ar-
ten und Lebensräume leisten. Insgesamt werden 1.603 ha floristisch und faunistisch hochwertiger Habitate 
gefördert. 

Zur Anrechnung kommen: C3-gesamt*,12
 ohne C3-GE (Grünlandbrache) und 

C3-Pflege*  

a) Habitate, die sich 
aufgrund einer spezifi-
schen Bodennutzung 
oder traditioneller Be-
wirtschaftung gebildet 
haben (in %). 

Die Grünlandbiotoptypen sind an spezielle Nutzungsformen und –rhythmen ge-
bunden, um ihren Artenreichtum und die charakteristische Vegetationsausprä-
gung zu erhalten. Bei Nutzungsaufgabe entstehen langfristig artenärmere Do-
minanzgesellschaften; bei Nutzungsintensivierung erfolgt eine Uniformierung 
der Vegetationsbestände (Dierschke et al., 2002) unter Verlust der Rote-Liste-
Arten.  
Zur Anrechnung kommen: C3-Pflege  b) Habitate, die durch 

Verhinderung der Flä-
chenaufgabe erhalten 
werden (in %). 

Unter den Vertragsnaturschutzmaßnahmen zielt die Teilmaßnahme „Pflege“ 
insbes. auf Flächen, die von Nutzungsaufgabe bedroht sind. Auf Grund fehlen-
der Zielflächen gibt es derzeit keine Teilnehmer.  

                                                 
12

  Zum Vertragsnaturschutz (C3) zählen die Grünlandvarianten „A bis F“, die Obst-Variante „OA“ und 
die drei Pflege-Varianten „Pflege“ (vgl. Kap. 6.1).  



Kapitel 6 Kapitel VI - Agrarumweltmaßnahmen 39 

 
Zur Anrechnung kommen: C3-gesamt*  c) Habitate, die sich in 

Natura-2000-Gebiete 
befinden (in %). 

Insgesamt werden 493 ha Vertragsflächen innerhalb von Natura-2000-Gebieten 
sowie auf Flächen, die zu ihrer Kohärenz beitragen, gefördert. Das entspricht 
29 % der förderfähigen Grünlandflächen von 1.700 ha innerhalb der Kulisse. 
Zur Anrechnung kommen: C3-gesamt * d) Habitate, die von 

spezifischen Arten/ 
Artengruppen genutzt 
werden (in %). 

Alle Fördertatbestände, die eine extensive landwirtschaftliche Nutzung aufrecht 
erhalten, liefern einen Beitrag zur Erhaltung spezifischer Pflanzen- und Tierar-
ten, die ausschließlich oder überwiegend an die jeweiligen Nutzungsarten, 
-zeitpunkte und –intensitäten angepasst sind. Charakteristische Vogelarten der 
Roten Liste Hamburgs sind Uferschnepfe (Limosa limosa), Rotschenkel (Tringa 
totanus), Löffel- (Anas clypeata) und Knäkente (Anas querquedula) u.a. Unter 
den Pflanzenarten der Roten Liste Hamburgs sind beispielhaft zu erwähnen: 
Alisma lanceolatum, Nymphoides peltata, Stratiotes aloides, Wolffia arrhiza, 
Menyanthes trifoliata, Lysimachia thyrsiflora, Oenanthe fistulosa, Pedicularis 
palustris u.a. 
Zur Anrechnung kommen: C3-gesamt* e) Habitate, die auf der 

maßgeblichen geografi-
schen Ebene als seltene 
Habitate einzustufen 
sind (in %). 

Es können auf Grund der Datenlage keine Aussagen zur Flächensumme unter-
schiedlicher geförderter Biotoptypen gemacht werden. Auf Grund des Anteils 
der Schutzgebietsflächen (auch FFH- und EU-Vogelschutzgebiete; vgl. 
Kap. V), muss davon ausgegangen werden, dass im überwiegenden Maße be-
sonders geschützte oder schutzwürdige Biotoptypen und FFH-Lebensraumtypen 
durch die Maßnahmen erreicht werden.  

Abbildung 6.14: Indikator VI.2.B-2.1 - Erhalt von ökologischen Infrastrukturen  
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Quelle: Förderdaten von BWA und BUG HH, 2002; eigene Berechnungen. 
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VI.2.B-2.1 Geförderte ökologische Infrastrukturen mit Habitatfunktion oder geförderte, nicht be-
wirtschaftete Schläge auf Flächen, die mit der Landwirtschaft in Zusammenhang stehen (in Hektar 
oder Kilometer), davon ... 
Der Indikator bezieht sich auf Strukturelemente der Landschaft, die im Biotopverbund als vernetzende 
Elemente Funktionen übernehmen können oder Pflanzen- und Tierarten (dauerhaft/ temporär) Lebensraum 
bieten. Eine Biotopverbundwirkung der Vertragsnaturschutzmaßnahmen kann nur vor dem Hintergrund des 
räumlichen Kontextes beurteilt werden, was auf Grund der Datenlage nicht möglich ist. 

Zur Anrechnung kommen: C3-gesamt* ohne C3-GE (Grünlandbrache) a) Infrastrukturen/ Flä-
chen, die linienförmige 
Merkmale aufweisen 
(Hecken, Mauern) 
(in %). 

Auf ca. 50 % der Vertragsflächen werden nach Einschätzung der BUG Gräben 
etc. durch die Verpflichtungen direkt oder indirekt geschützt. Über den Flä-
chenumfang dieser Strukturen selbst liegen keine Daten vor, so dass hier der 
entsprechende Anteil der Vertragsflächen zur Anrechnung kommt.  
Zur Anrechnung kommen: C3-GE (Grünlandbrache) * b) Infrastrukturen/ Flä-

chen, die nicht bewirt-
schaftete Schläge oder 
Bereiche aufweisen 
(in %). 

Im Rahmen der Grünlandbrache werden nicht bebaute Schläge gefördert. Es 
erfolgt eine gezielte Flächenstilllegung, ggf. ergänzt durch Pflegemaßnahmen. 

Zur Anrechnung kommen keine Maßnahmen c) Infrastrukturen/ Flä-
chen, die Einzelmerk-
male aufweisen (in %). 

Einzelbäume, Baumgruppen o.ä. werden durch die Maßnahmen nicht gefördert. 

Zur Anrechnung kommen: C3-gesamt* ohne C3-GE (Grünlandbrache)* d) Infrastrukturen/ Flä-
chen, mit denen der 
Zersplitterung von Ha-
bitaten entgegengewirkt 
wird (in %). 

vgl. a) Auf rd. 50 % der Vertragsflächen kann folglich eine Biotopverbundwir-
kung durch Gräben erwartet werden.  

Indikatoren VI.2.B-3.1 und VI.2.B-3.2 Schutz von Feuchtgebieten oder aquatischen 
Habitaten vor Auswaschungen, Oberflächenabflüssen oder Sedimenteintrag  

Die Beantwortung des Kriteriums VI.2.B-3. mit ihren beiden Indikatoren erfordert eine 
Analyse der räumlichen Lage geförderter Flächen und zu schützender Feuchtgebiete/ a-
quatischer Habitate. Mit Hilfe Geografischer Informationssysteme (GIS) kann eine solche 
Nachbarschaftsanalyse durchgeführt werden. Die erforderlichen Raumdaten – sowohl für 
die geförderten Flächen als auch für potenziell angrenzende Feuchtgebiete – liegen z.Zt. 
nicht flächendeckend vor. Die Umsetzung der VO (EG) Nr. 2419/2001 bis 2005, welche 
die Verbindung der InVeKoS-Daten mit GIS vorsieht, schafft für die Bearbeitung dieser 
Fragestellungen eine erste, wenn auch noch nicht ausreichende Grundlage.  

Unter dem Indikator VI.2.B.-3.1 wird ein Schätzwert angerechnet; für VI.2.B-3.2 liegen 
keine Daten vor.  
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VI.2.B-3.1 Flächen, auf denen geförderte Anbaumethoden oder –praktiken angewendet werden, die 
Auswaschungen, Oberflächenabflüsse oder Einträge ldw. Produktionsmittel/ Erosionsmaterial in 
angrenzende wertvolle Feuchtgebiete/ aquatische Habitate verringern/ unterbinden (in Hektar), 
davon ...  
 
Unter Indikator VI.2.B-3.1 können nach einer Einschätzung der BUG ca. 50 % der Vertragsflächen ange-
rechnet werden, auf denen ein mehr oder minder dichtes Netz aus Gräben, Grüppen, Blänken und Kleinge-
wässern, die durch eine extensive Grünlandbewirtschaftung mit vor Stoffeinträgen geschützt werden. Für 
MSL-Maßnahmen (C2) wird dies ebenfalls angenommen. Insgesamt handelt es sich um rd. 1.336 ha.  

Zur Anrechnung kommen: C2-gesamt*, C3-gesamt* a) Flächen, auf denen 
der Einsatz ldw. Pro-
duktionsmittel verrin-
gert wird (in %). 

Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sowie mineralischer Düngemittel ist im 
Vertragsnaturschutz verboten, die Verwendung organischer Dünger wird deut-
lich eingeschränkt.  
Zur Anrechnung kommen: keine Maßnahmen b) Flächen, auf denen 

Oberflächenabflüssen 
bzw. Erosion vorge-
beugt wird (in %). 

Die Vertragsnaturschutzmaßnahmen tragen nicht zur Verhinderung von Ober-
flächenabflüssen oder der Erosion bei.  

Zur Anrechnung kommen: keine Maßnahmen c) Flächen, auf denen 
Auswaschungen verrin-
gert werden (in %). 

Die Vertragsnaturschutzmaßnahmen tragen nicht zur Verhinderung von Auswa-
schungen bei.  

6.6.1.6  Frage VI.2.C – Beitrag der Agrarumweltmaßnahmen zur Er-
haltung und zur Verbesserung der genetischen Vielfalt  

Eine Beantwortung dieser Frage entfällt: Keine der angebotenen Maßnah-
men/Teilmaßnahmen enthält Fördertatbestände, Hauptziele oder Nebenziele, die auf die 
Erhaltung und Verbesserung der genetischen Vielfalt gerichtet sind. 

6.6.1.7  Frage VI.3 - Beitrag der Agrarumweltmaßnahmen zum Erhalt 
oder zum Schutz von Landschaften 

Der Beitrag von AUM zum Schutz der Landschaft wird für drei Aspekte untersucht: Für 
die Landschaftskohärenz (Indikator VI.3-1.1), die Unterschiedlichkeit bzw. Vielfalt land-
wirtschaftlicher Nutzung (Indikator VI.3-1.2) und die kulturelle Eigenart von Landschaf-
ten (Indikator VI.3-1.3). 

Die meisten dieser Fragen können in adäquater Form nur mittels Geländeerfassungen oder 
GIS-Analysen beantwortet werden. Dafür liegen die räumlichen Datengrundlagen nicht 
vor (vgl. Indikator VI.2.B-3.1). Zur Beantwortung der Indikatoren muss daher eine Be-
schränkung auf die (vermuteten bzw. ableitbaren) Eigenschaften der Förderflächen erfol-
gen, ohne den landschaftlichen Kontext betrachten zu können. 
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Abbildung 6.15:  Indikator VI.3-1.1 - Erhalt und Verbesserung der Kohärenz der Land-
schaft  
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Quelle: Förderdaten von BWA und BUG HH, 2002; eigene Berechnungen. 

 
VI.3-1.1 Landwirtschaftliche Flächen unter Vereinbarung, die zur Kohärenz mit den natürlichen/ 
biologischen Merkmalen des betreffenden Gebietes beitragen (in Hektar), davon ... 
Unter Kohärenz wird die Angemessenheit der Flächennutzung im Hinblick auf natürliche Standortfaktoren 
(Hydrologie, Geologie, etc.) verstanden. Die Kohärenz ist dann gewährleistet, wenn sich die Art und Form 
der Flächennutzung in den natürlichen Standortvoraussetzungen wiederspiegelt („Der Standort paust 
durch“). 
Auf den Auen- und Marschstandorten Hamburgs ist Grünland als die kohärenteste Nutzungsform anzuse-
hen. Ein weiterer Aspekt der Kohärenz ist die standorttypische Ausprägung des Pflanzenbestandes, wie sie 
durch eine extensive Bewirtschaftung erreicht werden kann. Daher tragen alle in Hamburg geförderten 
AUM auch zur Verbesserung der Landschaftskohärenz bei (vgl. Abb. 6.15). 

Zur Anrechnung kommen: C2-A*, C2-B (Grünland)*, C3-gesamt* a) Flächen, auf denen 
dies aufgrund von Bo-
dennutzungsformen 
erreicht wird (in %). 

Extensiv und ökologisch bewirtschaftetes Grünland ist in der Tendenz standort-
typischer ausgeprägt als intensiv genutztes Grünland. Im Vertragsnaturschutz 
werden ausschließlich extensive Nutzungsformen gefördert, die sich den häufig 
extremen Standortbedingungen anpassen (magere, trockene oder nasse Standor-
te). 

Zur Anrechnung kommen: C2-A*, C2-B (Grünland)*, C3-gesamt* b) Flächen, auf denen 
dies aufgrund von Um-
weltmerkmalen (Flora, 
Fauna und Habitate) 
erreicht wird (in %). 

Begründung siehe VI.3-1.1a) 
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Zur Anrechnung kommen: keine Maßnahmen. c) Flächen, auf denen 

dies aufgrund der Erhal-
tung von Landschafts-
formen (Relief, Kontu-
ren) erreicht wird 
(in %). 

 

Zur Anrechnung kommen: C2-A*, C3-gesamt* d) Flächen, auf denen 
dies aufgrund der Erhal-
tung der Wasserspiegels 
erreicht wird (in %). 

Die Teilmaßnahmen des Vertragsnaturschutzes und die extensive Grünlandnut-
zung (C2-A) tragen durch die Bewirtschaftungsauflagen zur Erhaltung der ho-
hen Grundwasserstände bei. 

Abbildung 6.16:  Indikator VI.3.-2.1 - Erhalt und Verbesserung der Vielfalt der Land-
schaft  
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Quelle: Förderdaten von BWA und BUG HH, 2002; eigene Berechnungen. 

 
 
VI.3-2.1 Landwirtschaftliche Flächen unter Vereinbarung, die zur Vielfalt der Landschaft beitragen  
(in Hektar), davon ... 
Unter der Vielfalt landwirtschaftlicher Nutzung wird die Unterschiedlichkeit von Landschaftsmerkmalen, 
der Bodennutzungsform und der Landschaftsstruktur gefasst (EU-KOM, 2000). Für die Beurteilung einer 
Maßnahme, hinsichtlich ihres Beitrages zur Vielfalt der landwirtschaftlichen Nutzung, muss der Kontext 
des Landschaftsraumes berücksichtigt werden. So kann die Umwandlung von Acker in Grünland in einer 
überwiegend ackerbaulich genutzten Landschaft positiv, für die Nutzungsvielfalt, in einer Region mit ei-
nem bereits hohen Grünlandanteil dagegen negativ sein. 
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Zur Anrechnung kommen: C2-A (nur Umwandlung)*, C2-B (Acker)*, C3-OA* a) Flächen, auf denen 

dies durch die Vielfalt 
der Bodennutzung/ 
Fruchtfolge erreicht 
wird (in %). 

Ökologisch bewirtschaftete Ackerflächen zeichnen sich i.d.R. durch eine breites 
Spektrum angebauter Kulturen aus. Im Rahmen des Vertragsnaturschutzes leis-
tet der Obstanbau ohne PSM (C3-OA) und die Pflegevarianten (C3-Pflege) ei-
nen Beitrag zur Erhaltung der landwirtschaftlichen Vielfalt. 
Zur Anrechnung kommen: C2-A*, C2-B (Acker)*, C3-gesamt* b) Flächen, auf denen 

dies aufgrund von Um-
weltmerkmalen (Flora, 
Fauna und Habitate) 
erreicht wird (in %). 

Extensive Bodennutzungsformen wie sie durch den ökologischen Landbau oder 
den Vertragsnaturschutz gefördert werden, ermöglichen einerseits auf den Ver-
tragsflächen selbst eine höhere Artenvielfalt, Blütenreichtum und Strukturdiver-
sität (vgl. Erörterungen zu Indikator VI.2.B), andererseits bereichern sie in der 
intensiv genutzten Agrarlandschaft das Spektrum der Nutzungsformen. Sie tra-
gen daher zur erlebbaren Vielfalt der Landschaft bei. 
Zur Anrechnung kommen: C3-gesamt* ohne C3-GE und C3-Pflege c) Flächen, auf denen 

dies durch von Men-
schenhand geschaffene 
Merkmale erreicht wird 
(in %). 

Mit Ausnahme der Grünlandbrache (C3-GE) und der Pflegevarianten (C3-
Pflege) leisten alle Teilmaßnahmen des Vertragsnaturschutzes einen Beitrag zur 
Erhaltung von Menschenhand geschaffener Merkmale. In Hamburg werden auf 
ca. 50 % der Vertragsfläche sowohl direkt als auch indirekt Gräben erhalten, 
die der Entwässerung der Fläche dienen. Sie sind gleichzeitig wichtiger Lebens-
raum und prägende Elemente des Hamburger Grünlandes. 

Abbildung 6.17:  Indikator VI.3-3.1 - Erhalt und Verbesserung der kulturellen Eigenart 
der Landschaft  
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Quelle: Förderdaten von BWA und BUG HH, 2002; eigene Berechnungen. 
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VI.3-3.1 Landwirtschaftliche Flächen unter Vereinbarung, die zur Erhaltung/ Verbesserung der 
kultureller/ historischer Merkmale eines Gebietes beitragen (in Hektar), davon ... 
Unter der kulturellen Eigenart der Landschaft wird der Frage nachgegangen, ob das äußere Erscheinungs-
bild oder die Struktur der landwirtschaftlichen Flächen mit der kulturellen Tradition des Gebiets im Ein-
klang stehen (EU-KOM, 2000). Das Netz aus Gräben, Grüppen, Blänken und Kleingewässern, sowie der 
Obstbau im Alten Land ist typisch für die Hamburger Kulturlandschaft.  
Vor dem Hintergrund einer zunehmend intensiveren und uniformen landwirtschaftlichen Nutzung tragen 
insbesondere die Vertragsnaturschutzmaßnahmen zum Erhalt der kulturellen Eigenart bei. Sie sind von 
ihrer Intensität, jahreszeitlich und standörtlich bedingten Variabilität und z.T. auf Grund ihrer Nutzungs-
formen eindeutig in der Landschaft zu unterscheiden. Hierzu zählen deutlich versetzte Bewirtschaftungs-
zeitpunkte, abweichende Formen der Futtergewinnung (z.B. keine Silage), z.T. Handarbeit oder eine be-
sondere Rücksichtnahme auf schwierige Standortbedingungen (Nässe, extreme Trockenheit). Es handelt 
sich insgesamt um eine herkömmliche Flächenbewirtschaftung, die in der hoch mechanisierten intensiven 
Landwirtschaft nicht oder nur noch wenig bekannt ist. 

Zur Anrechnung kommen: C2-B (Dauerkulturen) * ,C3-OA* a) Flächen, auf denen 
„traditionelle“ Kultur-
pflanzen/ Tiere erhal-
ten/ wieder eingeführt 
wurden (in %). 

Zu traditionellen Kulturarten gehören in Hamburg Obstbäume, die im Rahmen 
des Vertragsnaturschutzes und des Ökologischen Landbaus gefördert werden. 

Zur Anrechnung kommen: C3-gesamt* ohne C3-GE (Grünlandbrache) b) Flächen, auf denen 
linienförmige Merkmale 
angelegt/ erhalten wer-
den (in %). 

Das Hamburger Grabennetz, das traditionell als Vorfluter und zur Binnenent-
wässerung der Flächen genutzt wird, ist als besonders typisch herauszuheben. 

Zur Anrechnung kommen: keine Maßnahmen c) Flächen, auf denen 
punktuelle Merkmale 
angelegt/ erhalten wer-
den (in %). 

An dieser Stelle sei auf die Ausführungen zum Indikator VI.3-2.1 c) verwiesen. 

Zur Anrechnung kommen: keine Maßnahmen d) Flächen, auf denen 
herkömmliche landwirt-
schaftliche Tätigkeiten 
beobachtet/ erfahren 
werden (in %). 

 

 
VI.3.-4.1. Hinweise auf Vorteile/ Werte für die Gesellschaft als Ergebnis geschützter/ verbesserter 
Landschaftsstrukturen und -funktionen. 
Die Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes leisten durch die Erhaltung des Grünlandes mit seinem kultur-
historisch bedeutsamen Grabensystem einen wesentlichen Beitrag zur Steigerung der Attraktivität der 
Grünlandflächen. In Hamburg stehen 28 % landwirtschaftlich genutzte Fläche 8 % Erholungsfläche gegen-
über

13
, so dass die Nutzung des Grünlandes für die Naherholung von hoher Bedeutung ist. Von der land-

wirtschaftlich genutzten Fläche bestehen wiederum 44 % aus Dauergrünland, das durch Vertragsnatur-
schutzmaßnahmen erreicht werden kann. 

                                                 
13

  http://www.hamburg.de/Behoerden/Umweltbehoerde/duawww/dea8/29ce_759e.htm 
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6.6.2  Sozioökonomische Aspekte der Agrarumweltmaßnahmen (Zu-
sätzliche kapitelspezifische Fragen) 

Neben den Auswirkungen auf den Ressourcenschutz beeinflussen die AUM auch die so-
zioökonomische Entwicklung der teilnehmenden Betriebe. Das Kapitel 6.6.2 gibt einen 
kurzen Überblick über die verschiedenen Effekte im Bereich Beschäftigung, Einkom-
men und Vermarktung. Um diese Effekte einschätzen zu können, fand eine Auswertung 
von Literaturquellen sowie eine schriftliche Befragung teilnehmender Betriebe statt. Zu-
nächst wird die Prämie als Lenkungsinstrument für die Teilnahme an den AUM betrach-
tet, im Anschluss daran die Teilmaßnahmen Ökologischer Landbau, extensive Grünland-
nutzung und der Vertragsnaturschutz im Hinblick auf ihre sozioökonomische Wirkung 
untersucht. Die ausführlichen Ergebnisse der Befragung sind im Materialband dargestellt, 
Kernaussagen in diesem Kapitel zusammengefasst. 

 
Zusätzliche Kapitelspezifische Frage: Welche Auswirkungen hat die Teilnahme an den Agrarum-
weltmaßnahmen auf die sozioökonomische Entwicklung der Betriebe? 
a) Lenkungsfunktion der Beihilfe 
Nach Art. 24 der VO (EG) Nr. 1257/1999 errechnet sich die Beihilfe anhand der Kriterien Einkommens-
verluste, zusätzliche Kosten infolge der eingegangenen Verpflichtungen und der Notwendigkeit, einen 
Anreiz zu bieten. Entsprechend der VO (EG) Nr. 445/2002 liegt der max. Anreiz bei 20 % der anfallenden 
Einkommensverluste und zusätzlichen Kosten. Die für eine Gemeinschaftsbeihilfe in Betracht kommenden 
Höchstbeträge, nach Kulturformen differenziert, sind durch die Verordnung vorgegeben. Top ups generell 
zulässig, jedoch genehmigungspflichtig.  
Aus den genannten Rahmenbedingungen lässt sich ableiten, dass: 
- Kosten, die dem Endbegünstigten in Form von Informations- und Verwaltungskosten entstehen, nicht 

in die Beihilfekalkulation einfließen dürfen: Hierin ist nach Ansicht der Evaluatoren ein Defizit der 
Richtliniengestaltung zu sehen, da insbesondere bei geringem Beihilfevolumen die Antragskosten ü-
berproportional hoch sind, wodurch eine Teilnahme an Maßnahmen mit geringem Flächenumfang wie 
z.B. Vertragsnaturschutz von den Endbegünstigten abgelehnt werden kann  

- Beihilfebeträge, die mehr als die Einkommensverluste, die zusätzlichen Kosten und einen 20 % Anreiz 
abdecken, zu vermeiden sind. Zwar teilen die Evaluatoren den Anspruch der Kommission, Überkom-
pensationen (Produzentenrenten) zu minimieren, ihre vollständige Negierung ist aus volkswirtschaftli-
cher Sicht jedoch i.d.R. ineffizient. Dies ist darin begründet, dass bei einer sukzessiven Verminderung 
der Überkompensationen im Gegenzug die Administrations- und Konsensfindungskosten steigen. Un-
ter der Prämisse der Gesamtkostenminimierung einer Politikmaßnahme sind Produzentenrenten nur 
soweit zu vermeiden, wie die dadurch einzusparenden Ausgaben nicht durch steigende Administrati-
ons- und Konsensfindungskosten überkompensiert.  

- Die Reduzierung der Produzentenrenten ließe sich durch eine Staffelung der Prämiensätze erzielen. 
Ideal wäre es, wenn die Differenzierung anhand von Parametern erfolgt, die mit den Agrarumweltmaß-
nahmen verbundenen Einkommensverluste und zusätzlichen Kosten möglichst genau abbilden, gleich-
zeitig jedoch einfach und mit geringem Verwaltungsaufwand zu operationalisieren sind. Die Parameter 
sollten folglich standörtliche und/oder betriebliche Faktoren spiegeln, wie bspw. das Ertragsniveau ei-
ner Region. 

Aus dieser theoretischen Ableitung ergibt sich, dass die Forderung nach einer Prämiendifferenzierung un-
ter Beachtung der obigen Ableitung ihre grundsätzliche Berechtigung hat, jedoch gesonderte Anstrengung 
der Operrationalisierung, bspw. innerhalb von Modellvorhaben, notwendig sind. Aufgrund der geringen 
Teilnehmerzahl in Hamburg ist eine Prämiendifferenzierung nicht sinnvoll, da die Administrationskosten 
in keinem Verhältnis stehen würden. 
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b) Auswirkungen auf  die Beschäftigung 
Die AUM lösen i.d.R. nur vorübergehende bzw. befristete Beschäftigungseffekte aus. Dauerhafte Effekte 
sind nicht oder nur in einem zu vernachlässigen Ausmaß nachzuweisen, da i.d.R. mit Wegfall der Transfer-
zahlungen die extensive Produktionsweise aufgegeben würde. Dies kann zunehmend auch für ökologisch 
wirtschaftende Betriebe unterstellt werden, deren Einkommensanteil durch Transfers, angesichts der z.Zt. 
fallenden Erzeugerpreise für ökologisch erzeugte Produkte, steigt.  

Der ökologische Landbau löst insgesamt positive (befristete) Beschäftigungseffekte aus. Diese sind in den 
ersten Jahren nach der Umstellung besonders deutlich erkennbar und in Marktfruchtbetrieben am höchsten 
(Nieberg, 1997).  

Bei der extensiven Grünlandnutzung können sowohl positive als auch negative Beschäftigungseffekte aus-
gelöst werden. Diese sind von der Anpassungsstrategie der Betriebe abhängig. Die Einhaltung der Aufla-
gen der Grünlandextensivierung  kann durch a) Viehbestandabstockung oder b) Flächenausdehnung er-
reicht werden und damit c.p. durch a) Verringerung des Arbeitszeitbedarfs bzw. b) Erhöhung desselbigen. 
Als dritte Option ergibt sich die der Beibehaltung der extensiven Grünlandbewirtschaftung im Vergleich 
zur Ausgangssituation mit neutralen Wirkungen auf den Beschäftigungseffekt. 

Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes finden in der Regel nur auf einem kleinen Flächenanteil der Betrie-
be statt, dementsprechend ist die Wirkung auf den  Beschäftigungseffekt gesamtbetrieblich vernachlässig-
bar. 
c) Auswirkungen auf das Einkommen 

Die Prämienzahlungen haben per se keine Einkommenswirkung, sie dienen als Kompensation entgangener 
Gewinne infolge der Extensivierung. Positive Einkommenseffekte können sich zum einen durch Überkom-
pensationen einstellen oder - und dieser Effekt ist volkswirtschaftlich erwünscht – durch höhere Be-
triebseinkommen auf Grund höherer Preise für extensiv erzeugte landwirtschaftliche Produkte. 

Ökologisch wirtschaftende Betriebe können in der Regel ihr Betriebseinkommen, durch die Teilnahme an 
der Maßnahme, erhöhen. Sie sind allerdings auch dann stark von den Prämienzahlungen abhängig (s.o.). 

Für Landwirte, die an der extensiven Grünlandnutzung teilnehmen, kann keine eindeutige Aussage getrof-
fen werden. Auftretende Einkommenseffekte resultieren i.d.R. nur aus der Kompensationswirkung der 
Beihilfe, da sich höhere Produktpreise für Produkte der Grünlandextensivierung, wie bspw. Rindfleisch  
nur in Ausnahmefälle realisieren lassen.  

Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes finden in der Regel nur auf einem kleinen Flächenanteil der Betrie-
be statt, dementsprechend ist die Wirkung auf das gesamtbetriebliche Einkommen vernachlässigbar. Eine 
Ausnahme bilden die Betriebe, deren Vertragsfläche einen hohen Anteil an der LF ausmacht. Für sie ergibt 
die Befragung, dass die Prämienzahlungen von Bedeutung sind. 

Allgemein konnte bei der Befragung der teilnehmenden Betriebe kein Zusammenhang zwischen dem Ein-
kommenseffekt und der geförderten Fläche, dem Grünlandanteil und der Erwerbsform (Haupt-/ Nebener-
werbsbetriebe) festgestellt werden. 
d) Auswirkungen auf die Vermarktung 

Die Vermarktungswege durch die sich höhere Produktpreise realisieren lassen, sind für extensiv erzeugte 
Produkte vielfältig. Sie werden durch die Produkte selbst und von den Absatzmöglichkeiten, die dem Be-
trieb zur Verfügung stehen, bestimmt. Während der Expertengespräche mit Fachberatern zu den AUM 
wurde deutlich, dass die Vermarktungsmöglichkeiten der extensiv erzeugten Produkte eine wesentliche 
Rolle für die Teilnahme der Betriebe an der Maßnahme spielen. Dies ist insbesondere im ökologischen 
Landbau der Fall. 

Eine Marktnische für Produkte aus der Grünlandextensivierung, wie beispielsweise Rindfleisch aus exten-
siver Produktion, besteht in der Regel nicht. Nur in Ausnahmefällen können höhere Preise realisiert wer-
den. 

In Hamburg werden konventionell erzeugte Produkte über die Direktvermarktung zu höheren Preisen ver-
kauft. Es ist zurzeit nur ein kleiner Marktanteil für ökologisch erzeugte Produkte vorhanden. Aus ökonomi-
scher Sicht besteht somit für die Betriebe nicht der unmittelbare Umstellungsbedarf. Über den ESF (Euro-
päischer Sozialfonds) werden in Hamburg zur Zeit zwei Projekte gefördert, die die Vermarktungssituation 
der ökologisch wirtschaftenden Betriebe verbessern sollen. 
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6.6.3 Kritische Wertung des vorgegebenen Bewertungsrasters und 
Überlegungen für die Ex-post-Bewertung 

Die Evaluatoren der AUM begrüßen das Bewertungsraster der KOM dahingehend, dass 

– die AUM ausschließlich an ihrem Ressourcenschutzbeitrag gemessen werden und die 
Gemeinsamen Bewertungsfragen die Schutzgüter u.E. nahezu umfassend abbilden. 

– die Bewertung hinsichtlich eingetretener Wirkungen erfolgen soll. 

Es ist nachvollziehbar, dass als Mindestanforderung die Flächen zu berechnen sind, die 
zum Schutz der jeweiligen Ressource gefördert werden und hierbei nach unterschiedlichs-
ten Kriterien zu differenzieren ist. Dennoch befürchten die Bewerter, dass zwischen den 
Bericht erstattenden Staaten große methodische Unterschiede auftreten werden, die eine 
Metaevaluierung nicht zulassen. 

Begründung: 

– Doppelzählung von Flächen: Die jeweilige geförderte Fläche kann entsprechend der 
unterschiedlichen Ressourcenschutzwirkung mehrfach gezählt werden (Bsp. Beitrag 
zum Wasserschutz und Beitrag zum biotischen Ressourcenschutz). Im Extrem ist es 
möglich, dass jede geförderte Fläche für jedes Kriterium zur Anrechnung kommt. Wir 
haben versucht, dieses Problem durch die Aufnahme von Haupt- und Nebenwirkun-
gen zu lösen (vgl. Kap. 6.1.2). Dieser Ansatz ist jedoch nur zufrieden stellend, wenn 
andere Staaten ähnlich restriktiv vorgehen.  

– Die reine Addition der geförderten Flächen nach unterschiedlichen Schichtungskrite-
rien lässt keine Aussagen zum Schutzgrad/ -niveau zu. Lösungsansatz: Differenzie-
rung nach Haupt- und Nebenwirkung oder Einführung nach Schichtungskriterien: ho-
her-mittlerer-geringer Schutz .  

– Neben einer Darstellung der geförderten Flächen sollte bei der Flächenaddition zu-
sätzlich auch danach unterschieden werden, ob die geförderte LF in gefährde-
ten/belasteten/empfindlichen Gebieten bspw. in Bezug auf eine Auswaschungsge-
fährdung liegt (Stichwort Treffsicherheit der Teilmaßnahme) (Lösungsansatz vgl. 
Kap. 6.6). 

Zur Bewertung der Wirkungen der AUM auf den Ressourcenschutz bestehen folgende 
Anmerkungen: 

– Wirkungszusammenhänge der AUM auf den Ressourcenschutz lassen sich z.T. nur 
bedingt nachweisen. Dies gilt insbesondere für diffuse Medien wie Wasser und Luft. 
Ihre Quantifizierung unterliegt großen methodischen Problemen, sodass oft nur ten-
denzielle Aussagen möglich sind. 
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– Zur Beurteilung der Wirkung von AUM ist u. E. eine Unterscheidung nach Beibehal-
tung und Einführung einer Wirtschaftsweise sinnvoll (vgl. Kap. 6.7 und Tabelle 6.7). 
Dies begründet sich darin, dass insbesondere die Bewertung der Beibehaltungsförde-
rung methodische Schwierigkeiten aufweist. Während die Einführung einer Agrar-
umweltmaßnahme i.d.R. mit einer (erstmaligen) Entlastung der intendierten Ressour-
cen einhergeht, gilt diese Aussage für die Beibehaltungsförderung nicht. So ist die 
Bewertung ihrer Ressourcenschutzwirkung u.a. stark vom gewählten Bewertungssys-
tem abhängig. Bei einem Mit-Ohne-Vergleich14 ist hinsichtlich der Beibehaltungsför-
derung zu unterscheiden, ob sich bei Wegfall der Förderung (wieder) eine stärkere 
Ressourcenbelastung einstellen würde oder nicht15. Ein Vorher-Nachher-Vergleich 
führt unter den Maßgaben, dass a) als „vorher“ der Zeitraum vor der jetzigen Förder-
periode definiert wird und b) in dem so definierten Zeitraum bereits eine Förderung 
(auf der betrachteten Fläche) stattgefunden hat, zu einer tendenziellen Unterbewer-
tung der Ressourcenschutzwirkung. Dies resultiert daraus, dass unter den aufgestell-
ten Prämissen in der laufenden Förderperiode keine Entlastung im eigentlichen Sinne 
entsteht, sondern der Status quo beibehalten und damit einer potentiellen Belastung 
entgegen gewirkt wird. Ist gewährleitstet, dass die Beibehaltungsförderung einer Res-
sourcenbelastung entgegenwirkt, ist diese vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit 
der AUM als besonders positiv einzustufen. 

Folgende Bereiche sind nicht durch das Bewertungsraster abgedeckt: 

– Bodenschutz: Verbesserung/ Erhalt der Bodenstruktur bzw. Bildung/ Erhalt der orga-
nischen Substanz,  

– der Tierschutz sollte als Bewertungskriterium aufgenommen werden, 

– ökonomische Kriterien sollten als kapitelspezifische Fragen aufgenommen werden. 
U.E. hat z.B. die Prämienausgestaltung einen wesentlichen Einfluss auf eine Teil-
nahme/ Nichtteilnahme an den AUM (vgl. Kap 6.6.2). 

                                                 
14

 mit Förderung versus ohne Förderung 
15

 Wird bei Wegfall der Förderung die landwirtschaftliche Produktion nicht intensiviert, kann von einer 
„Mitnahme“ der Förderung ausgegangen werden. Eine Abgrenzung zwischen „Mitnahmen“ und einer 
Intensitätssteigerung bei Wegfall der Förderung ist in der Evaluierungspraxis nur in Ansätzen umsetz-
bar.  
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6.7 Gesamtbetrachtung der angebotenen Maßnahmen hinsichtlich In-
anspruchnahme und erzielten Wirkungen 

Die Gesamtbetrachtung greift die Ergebnisse aus der Analyse der Inanspruchnahme (Kap. 
6.4) sowie die Wirkungen der einzelnen Agrarumweltmaßnahmen auf (Kap. 6.6) und setzt 
sie in Kontext zueinander. Es wird gezeigt, welchen Ressourcenschutzbeitrag die einzel-
nen AUM erbringen. Darüber hinaus werden die Maßnahmen im Hinblick auf die Ge-
samtstrategie der AUM eingeordnet, ggf. auftretende Defizite vor dem Hintergrund der 
landesspezifischen Umweltsituation aufgezeigt. Eine zusammenfassende Einschätzung 
und Bewertung unter Berücksichtigung aller Analyseaspekte als Grundlage der weiteren 
textlichen Ausführungen ist in folgender Tabelle dargestellt.  

6.7.1 Akzeptanz, Treffsicherheit und Umweltwirkung von Agrarum-
weltmaßnahmen 

Tabelle 6.7:  Zusammenfassende Einschätzung von Agrarumweltmaßnahmen 

Beurteilung der Geförderte Er- Treff- Implemen- Bemerkung
Umsetzung bzw. Fläche füllung sicher- tierung
Schutzwirkung (ha) OP heit

+++ sehr positiv
++ positiv
+ gering positiv
0 keine
- negativ

C2 MSL

B Extensive Grünlandnutzung 1436 95% k.A. gut X X ++ ++ 0 ++ ++

C Ökolandbau 605 55% k.A. gut X X ++ ++ + ++ ++

C3 Vertragsnaturschutz insgesamt 1603 erfüllt ja gut X ++ ++ 0 +++ +++

GA Gedüngte Mähweide 61 ja gut X ++ ++ 0 +++ +++

GB Stallmistgedüngte Mähweide 74 ja gut X ++ ++ 0 +++ +++

GC Ungedüngte Mähweide 1.050 ja gut X ++ ++ 0 +++ +++

GD Ungedüngte Wiese 359 ja gut X ++ ++ 0 +++ +++

GE Grünlandbrache 2 ja gut X ++ ++ 0 +++ +++

GF Stallmistgedüngte Wiese 24 ja gut X ++ ++ 0 +++ +++

OA Obstanbau ohne Pflanzenschutzmittel 8 ja gut X ++ ++ 0 +++ +++

Pflege Pflegevarianten 1 bis 3 0 ja gut X 0 0 0 +++ +++

OP: Operationelles Ziel, k.A. : keine Angabe

Lage der 
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Quelle: Daten BUG, 2002, BWA, 2003; eigene Darstellung. 
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Tabelle 6.7 stellt die Gesamtbeurteilung der AUM hinsichtlich der Akzeptanz, der Errei-
chung des operationellen Ziels, der Treffsicherheit und der Umweltwirkung dar. Bei Be-
urteilung der Umweltwirkung wurde zwischen dem Aspekt der Erhaltung bzw. Verbesse-
rung einer Umweltqualität unterschieden. 

Auf eine Gesamtbeurteilung aller Maßnahmen wird verzichtet. Stattdessen wird im Fol-
genden auf besondere Stärken und Schwächen einzelner Maßnahmen eingegangen. 

6.7.1.1 Extensive Grünlandnutzung, Umwandlung von Acker in 
Grünland (C2-B) 

Im Jahr 2002 wurden ca. 21 % (1.436 ha) des Grünlandes in Hamburg gefördert. Zusätz-
lich wurden 104 ha Acker in extensiv zu nutzendes Grünland umgewandelt. Auf 885 ha 
des extensiven Grünlandes wurden zusätzlich Vertragsnaturschutzmaßnahmen durchge-
führt, deren Auflagen die der MSL-Grünlandextensivierung (C2-B) übersteigen. 

Der jährliche Zuwachs der Förderfläche betrug seit 2000 in etwa 300 ha. Damit ist das 
operationelle Ziel von 100 ha Flächenzuwachs pro Jahr deutlich überschritten. 

Mit der extensiven Grünlandnutzung werden folgende Ressourcenschutzziele verfolgt: 

– Abiotischer Ressourcenschutz durch Reduzierung des Einsatzes von PSM- und Dün-
gemittel; 

– Erhaltung von Dauer- und Feuchtgrünland als Lebensraum für Tiere und Pflanzen; 

– Erhalt und Entwicklung der Kulturlandschaft. 

Bodenschutz: Die Umwandlung von Acker in Grünland trägt zum Schutz des Bodens 
und zur Verminderung des Einsatzes von Pflanzenschutz- und Düngemitteln bei. Für Ex-
tensiv genutztes Grünland besteht ein Umbruchverbot. Dies verhindert den Umbruch mit 
anschließender Neueinsaat, sowie die Nutzungsänderung von Grünland in Acker. 

Die Grünlandfläche in Hamburg hat seit 1999 absolut um ca. 1.500 ha, relativ um 13 % 
zugenommen. Ein generelles Problem in Hamburg ist der Verlust landwirtschaftlicher 
Flächen infolge der Flächeninanspruchnahme durch andere Nutzungen (Siedlung, Verkehr 
etc.). Das Instrumentarium zum Erhalt von Dauer- und Feuchtgrünland in Hamburg, so-
wie landwirtschaftlicher Flächen überhaupt ist v.a. baurechtlicher und raumplanerischer 
Natur. 
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Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln: Die Förderung der extensiven Grün-
landnutzung bewirkt auf der Mehrheit der teilnehmenden Betriebe eine geringfügige Re-
duzierung des Viehbesatzes und der mineralischen Düngung. Vor der Teilnahme an der 
Grünlandextensivierung wurden im Mittel 100 kg/ha mineralischer Stickstoff eingesetzt. 
Über 60 % (885 ha) des unter C2-B geförderten Grünlandes werden auch im Rahmen des 
Vertragsnaturschutzes gefördert. Der Einsatz von mineralischem Dünger ist auf diesen 
Flächen prinzipiell nicht erlaubt; die Verringerung beträgt 100 kg N/ha. In Betrieben, die 
ausschließlich unter den Auflagen der extensiven Grünlandnutzung wirtschaften (C2-B) 
wurde der Viehbestand um 0,1 bis 0,4 RGV/ha HFF verringert und die mineralische Dün-
gung im Mittel um 40 kg/ ha, von zuvor 120 kg auf jetzt 80 kg/ha. Die Menge ausge-
brachter Pflanzenschutzmittel hat sich infolge der extensiven Grünlandbewirtschaftung 
nur geringfügig vermindert, da chemische Ganzflächenbehandlungen kaum, Teil- und 
Horstbehandlung im Durchschnitt alle drei Jahre durchgeführt wurden. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Mehrheit der teilnehmenden Betriebe den 
Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln reduziert hat. Dies gilt insbesondere für 
die auch nach den Auflagen des Vertragsnaturschutzes bewirtschafteten Flächen. Bei 
Wegfall der Förderung der extensiven Grünlandnutzung würde die Mehrheit der geförder-
ten Flächen wieder intensiver bewirtschaftet werden.  

Erhöhung der Biodiversität: Zu Wirkungen der Grünlandbewirtschaftung im Rahmen 
des Vertragsnaturschutzes vgl. Vertragsnaturschutz (C3) in diesem Kapitel. Auf diesen 
Flächen übernimmt die Grünlandextensivierung (C2-B) die Funktion einer Basisförde-
rung, um Vorraussetzungen für die Erreichung biotischer Ziele zu schaffen. Die aus-
schließlich unter den Auflagen der extensiven Grünlandnutzung bewirtschaften Flächen 
zeichnen sich i.d.R. durch ein standorttypischeres Artenspektrum aus. Sie haben jedoch 
eine untergeordnete Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz. Positive Wirkungen für 
die Grünlandfauna, insbesondere für Vögel, können aufgrund der Verringerung der Nut-
zungshäufigkeit bzw. des Viehbesatzes erwartet werden. 

Erhalt der Kulturlandschaft: Die Grünlandextensivierung kann zur Kohärenz der Land-
schaft beitragen und damit die standorttypische Ausprägung einzelner Landschaftsteile 
verstärken. Das Ziel „Erhalt der Kulturlandschaft“ stellt auf den Erhalt der 
landwirtschaftlichen Flächennutzung, insbesondere des Grünlandes, ab. Grünland bzw. 
landwirtschaftlich genutzte Flächen in Hamburg sind weniger von der Nutzungsaufgabe 
als vielmehr von der Flächeninanspruchnahme durch Siedlung und Verkehr betroffen16. 
Sollen landwirtschaftlich genutzte Flächen in den zur Überbauung vorgesehenen Gebieten 
durch finanzielle Anreize erhalten werden, so müsste das Referenzsystem 

                                                 
16

  Eine große Flächennachfrage besteht insbesondere im Gebiet des Alten Landes, weniger im Bereich 
der Vier- und Marschlande. In den Vier- und Marschlanden befindet sich vermutlich ein Großteil der 
geförderten Grünlandflächen. 
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finanzielle Anreize erhalten werden, so müsste das Referenzsystem flächenbezogener 
(Agrarumwelt-) Prämien der Bodenpreis für Bauerwartungsland angelegt werden. Da dies 
der Art und Ausrichtung agrarpolitisch motivierter Prämienzahlungen entgegen steht, 
können Agrarumweltmaßnahmen in Hamburg wohl kaum zum Erhalt der Kulturland-
schaft beitragen. 

Jedem großen Bauvorhaben liegt ein Zulassungsverfahren zugrunde, in dem raumordneri-
sche Belange berücksichtigt werden. Wenn die Hansestadt Hamburg einerseits Flächen 
zur Siedlungs- und Verkehrsentwicklung nachfragt, um z.B. verkehrspolitische Ziele zu 
verwirklichen, wäre es auf der anderen Seite fragwürdig, den Preis für diese Entwicklung 
durch andere Politikinstrumente, z.B. durch Agrarumweltprämien, künstlich zu erhöhen. 
Aus Sicht des Ressourcenschutzes wäre dies durchaus positiv, aus Sicht der Kohärenz 
politischer Instrumente und dem sparsamen Umgang mit öffentlichen Geldern nicht. 

Das größte Problem bei der Gewinnung neuer Teilnehmer für die extensive Grünlandnut-
zung ist die kurze Laufzeit von Pachtverträgen. Aufgrund der großen Flächennachfrage 
im stadtnahen Gebiet werden häufig nur ein- bis zweijährige Pachtverträge vergeben. 

6.7.1.2 Ökologischer Landbau (C2-C) 
– Insgesamt ist die Maßnahme Ökologischer Landbau in ihren einzelflächenbezogenen 

Umweltwirkungen als grundsätzlich positiv und tendenziell von erheblicher Bedeu-
tung einzustufen: Durch Verzicht auf chemisch-synthetische Produktionsmittel, ande-
re Bewirtschaftungsweisen und ein breiteres Fruchtartenspektrum im Anbau ergeben 
sich neben den verminderten Belastungen beim abiotischen Ressourcenschutz auch 
Vorteile beim biotischen Ressourcenschutz (insbesondere beim Ackerbau) für Biodi-
versität, Flora und Fauna auf bewirtschafteten und benachbarten Flächen; sowie er-
gänzend Vorteile für Tierhaltung und -gesundheit. 

– Die Betriebsstrukturen, Umfang der erforderlichen Umstellung und damit die tatsäch-
liche Veränderung oder Beibehaltung vorheriger Bewirtschaftungsintensitäten sind 
im Ökologischen Landbau sowohl zwischen den einzelnen Betrieben als auch regio-
nal sehr unterschiedlich. Detaillierte und zugleich allgemein gültige Aussagen zur 
Wirkungsquantifizierung sind daher nur eingeschränkt möglich.  

– Die Maßnahme ist landesweit und allgemein ausgerichtet; sie eignet sich nicht, spe-
zielle thematische oder räumliche Konfliktschwerpunkte zu behandeln. 

– Der Anteil der Maßnahmeflächen liegt mit landesweit 6,8 % der LF Hamburgs im 
Bundesvergleich sehr hoch. Trotzdem können bei diesen Relationen grundlegende 
Verbesserungen in Agrarumweltbereich noch nicht erwartet werden. 
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– Ein weiteres wesentliches Wachstum der Teilnahme in Hamburg ist zweifelhaft, da 
unter den derzeitigen Bedingungen das Teilnahmepotenzial ausgeschöpft scheint und 
der Umfang der ökologisch bewirtschaftete Fläche seit Jahren relativ stabil geblieben 
ist. 

6.7.1.3 Vertragsnaturschutz (C3)  
– Insgesamt weist die Maßnahme hohe Akzeptanz, Treffsicherheit und Wirkungsein-

schätzung auf. Gemessen an den Flächenvorgaben kann bis 2002 ein Zielerreichungs-
grad von 89 % vorgewiesen werden.  

– Alle Verwaltungsschritte von der i.d.R. aktiven Vertragsakquirierung bis zur Vor-
Ort-Kontrolle erfolgen bei der BUG, deren Bearbeiter den Landwirten vertraut sind. 
Die Zufriedenheit mit dem Verwaltungsablauf ist daher hoch.   

– Vertragsabschlüsse erfolgen grundsätzlich erst nach einer Vor-Ort-Besichtigung, bei 
der anhand fachlicher Kriterien einerseits über die Förderwürdigkeit der Fläche ent-
schieden, andererseits die notwendige Vertragsvariante festgelegt wird. Durch die 
Einzelflächenauswahl ist eine gezielte Lenkung der Maßnahmen auf besonders 
schutzwürdige Flächen möglich.  

– Gräben, Beetgräben und Blänken bestimmen wesentlich den naturschutzfachlichen 
Wert der Vertragsflächen und sind traditionelle, landschaftsbildprägende Elemente 
des Hamburger Grünlands. Ihrer hohen Bedeutung wird durch die Bewirtschaftungs-
auflagen der Grünlandmaßnahmen Rechnung getragen, die eine generelle Erhaltung 
des Grabensystems, ihrer Randbereiche und der Wasserstände vorsehen.  

C3-GA bis C3-GF – Grünlandvarianten des Vertragsnaturschutzes  

– Die Akzeptanz der Teilmaßnahmen C3-GA bis C3-GF ist mit fast 1.600 ha und 120 
Teilnehmern gut. Es handelt sich um langjährig eingeführte Maßnahmen, die einen 
hohen Bekanntheitsgrad genießen. Dies äußert sich auch in der weiterhin bestehenden 
Teilnahmebereitschaft der Landwirte.  

– Die Teilmaßnahme „Grünlandbrache“ wird – vor dem Hintergrund des geringen Still-
legungspotenzials in Hamburg –sehr wenig nachgefragt, kann bei einem gezielten 
Einsatz jedoch äußerst positive Umweltwirkungen für alle Schutzgüter entfalten. Die 
neu eingeführte Maßnahme verzeichnet seit dem Jahr 2000 steigende Teilnehmerzah-
len.  

– Die Wirkungseinschätzungen zeigen deutliche Erfolge im Wiesenvogelschutz. Stu-
dien aus anderen Bundesländern legen bei vergleichbaren Maßnahmen auch Erfolge 
im floristischen Artenschutz nahe, was für das Grünland und Gräben auch durch die 
Florenliste Hamburgs (Freie und Hansestadt Hamburg, 1998) bestätigt wird. Der im 
Grünlandschutz integrierte Grabenschutz sichert kulturhistorisch bedeutsame Ele-
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mente der Feuchtgrünlandschaften. Im Bereich des abiotischen Ressourcenschutzes 
werden durch den Verzicht auf Dünge- und Pflanzenschutzmittel positive Nebenwir-
kungen erzielt.  

C3-OA – Obstvariante des Vertragsnaturschutzes  

– Die Akzeptanz der Teilmaßnahme „Obstanbau ohne Pflanzenschutzmittel“ ist mit 6 
Teilnehmern und gut 8 ha gering. Ursache ist die u.a. die Prämiengestaltung, die bei 
umfangreichen Auflagen zu Düngung, Baumpflege und Grabenschutz mit max. 869 
Euro/ha gering ausfällt.  

– Der Verzicht auf PSM im Obstbau (Herbizide, Pestizide, Fungizide) entfaltet sehr 
positive Wirkungen im Bereich des floristischen und faunistischen Artenschutzes und 
in Bereichen mit Grabensystemen auch darüber hinausgehend für die Biozönosen der 
Gewässer und die Wasserqualität an sich.  

C3-Pflege – Pflegevarianten des Vertragsnaturschutzes  

– Pflegemaßnahmen wurden bisher nicht in Anspruch genommen, da das Brachfallen 
von Flächen nicht in größerem Umfang eingetreten ist, so dass nach Aussage der 
BUG keine Zielflächen vorhanden sind.  

– Die Maßnahme liefert potenziell einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung geeigneter 
Lebensräume und Landschaftsstrukturen, die häufig einen besonderen kulturhistori-
schen Wert haben.  

6.7.2 Administrative Umsetzung über alle Agrarumweltmaßnahmen 

Die Agrarumweltmaßnahmen der Hansestadt Hamburg sind organisatorisch der Behörde 
für Wirtschaft und Arbeit, Abteilung Landwirtschaft (C2) und der Behörde für Umwelt 
und Gesundheit, Abteilung Naturschutz zugeordnet. Die administrative Umsetzung der 
Maßnahmen zeichnet sich bei einem kleinen Land wie Hamburg durch eine ebenso kleine 
Verwaltung aus. Dies impliziert i.d.R. einen hohen Grad an persönlicher Bekanntheit. 
Gleiches gilt, wenn auch in einem geringeren Maß in Bezug auf die Antragsteller. Die 
kleinen Strukturen erlauben es, dass die Informationsabläufe weniger als in großen Bun-
desländern formalisiert und institutionalisiert werden müssen. Die Vollerhebung der 
Landwirte, die an Agrarumweltmaßnahmen teilnehmen, zeigt, dass Landwirte im hohen 
Maß mit den Verwaltungsabläufen zufrieden sind.  

Nach Ansicht der Evaluatoren ist vor dem Hintergrund einer personell kleinen Verwal-
tung, in der nachvollziehbarer Weise nicht alle Vorgänge schriftlich fixiert werden, sicher 
zu stellen, dass keine personellen Informationsmonopole entstehen. Die Verwaltungsana-
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lyse zeigt, dass dies nicht so ist: Vertretungen sind i.d.R. benannt und über die notwendi-
gen Abläufe informiert.  

Für ein kleines Bundesland stellen die EAGFL-Regularien einen besonders hohen An-
spruch dar. Festzuhalten ist, dass die verwaltungstechnischen Regularien des EAGFL und 
des InVeKoS im vollen Umfang zur Anwendung. kommen. Die administrative Abwick-
lung erfolgt standardisiert und ist für die Evaluatoren voll nachvollziehbar und transpa-
rent. Generell stellt die in Hamburg zur Anwendung kommende Verwaltungsabwicklung 
kein Teilnahmehemmnis dar. Allerdings ist der Verwaltungsaufwand der Agrarumwelt-
maßnahmen in Relation zum Fördervolumen nach Selbsteinschätzung hoch, dies begrün-
det sich insbesondere in der von der Kommission vorgegebenen Anwendung des InVe-
KoS.  

Defizite, die negativ auf die Möglichkeiten einer Evaluierung auswirken, bestehen hin-
sichtlich der Datenhaltung der Förderdaten AUM in Verbindung mit den InVeKoS-Daten. 
Dies begründet sich darin, dass a) nicht alle Antragssteller der Agrarumweltmaßnahmen 
auch einen Flächennutzungsnachweis abgeben müssen und b) die Auszahlungsdaten nicht 
eindeutig den entsprechenden Förderjahren zugeordnet werden können. Beide Aspekte 
schränken die Evaluierung ein und führen dazu, dass wie in der vorhergehenden Kapiteln 
dargestellt, Evaluierungsergebnisse nur unter Vorbehalt zur Verfügung gestellt werden 
konnten. 

6.8 Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

Schlussfolgerungen und Empfehlungen basieren auf den Erkenntnissen des Evaluations-
prozesses und umfassen alle Ebenen, von der strategischen Gesamtausrichtung des Be-
reichs, über Hinweise zur Administration und Begleitung bis zu Vorschlägen zur Opti-
mierung von Teilmaßnahmen. Die Empfehlungen beinhalten die Bestärkung hinsichtlich 
bewährter Vorgehensweisen sowie je nach Erfordernis Aussagen zum Veränderungsbe-
darf und jeweiligen Zielrichtungen; konkrete Handlungsanleitungen können nur in Einzel-
fällen geleistet werden. Sofern sich Vorschläge mit bereits gefassten Beschlüssen der 
Länder (z.B. im Rahmen der Modulation) decken, wird dies ausdrücklich vermerkt. 

6.8.1 Schlussfolgerungen und Empfehlungen mit Relevanz für die  
EU-Ebene, den Bund und das Land  

Flexibilisierung der Programmplanungsdokumente 

Durch Gespräche der Länder untereinander und mit der EU ist zu klären, inwieweit ein 
geringerer Präzisierungsgrad der Programme hinsichtlich des Vertragsnaturschutzes mög-
lich ist. Auch derzeit weisen die notifizierten EAGFL-Pläne der Länder unterschiedliche 
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Detaillierungsgrade auf, so dass hier noch Spielräume erkennbar sind. Die z.T. heute 
schon von den Verwaltungen flexibel gehandhabten Ausnahmeregelungen sollten durch 
entsprechende „von-bis-Formulierungen“ der Maßnahmen ermöglicht werden. Dadurch 
kann eine individuelle Anpassung z.B. an witterungsbedingte Situationen erfolgen. Eine 
höhere Flexibilität liegt nicht nur im Interesse der Landwirte, sondern kann z.B. auch 
durch das Vorhandensein eines räumlich kleinflächigen Mosaiks von Nutzungsart und -
zeitpunkt für den Arten- und Biotopschutz vorteilhaft sein. 

Öffnung für andere Zuwendungsempfänger 

Neben den Vertragspartnern aus der Landwirtschaft sollten für Maßnahmen mit besonde-
ren Anforderungen – z.B. Spezialmaschinen für Biotoppflege – auch andere Zuwen-
dungsempfänger wie Naturschutzverbände einbezogen werden können.  

Organisatorische Vereinfachungen 

Die Nichtanrechnung von Kleinstrukturen zur Berechnung der beihilfeberechtigten Fläche 
sollte aufgehoben werden. Ihr Abzug ist in Hinblick auf die Ressourcenschutzziele der 
AUM widersinnig. Durch neue EU-Regelungen sind hierzu die Voraussetzungen geschaf-
fen worden. 

Der Kontrollaufwand sollte insbesondere für flächenbezogene Maßnahmen mit durch 
den Naturschutz vorgegebenen räumlichen Schwerpunkten durch folgende Maßnahmen 
vereinfacht werden: 

– Verstärkter Einsatz von GPS und GIS (Voraussetzung für weitere Investitionen in 
diesem Bereich ist allerdings eine Planungssicherheit bzgl. der zukünftigen Anforde-
rungen der EU) 

– Ferner könnte festgelegt werden, dass bei einzelflächenbezogenen Vertragsmaßnah-
men nur die „Gute Fachliche Praxis“ auf den jeweiligen Vertragsflächen zu kontrol-
lieren ist. Hierzu wäre eine Änderung von Art. 20 der Verordnung (EG) Nr. 445/2002 
nötig. 

Honorierungsmodell 

Eine Möglichkeit zur Vereinfachung von Kontrollen sind ergebnisorientierte Honorie-
rungsmodelle, bei denen der Erfolg anhand des Vorkommens bestimmter Arten nachge-
wiesen wird. Die genaue Festlegung von Auflagen ist dann für bestimmte Schutzziele 
nicht mehr erforderlich, es bleibt den Bewirtschaftern überlassen, mit welchen Mitteln sie 
die Ziele erreichen, d.h. die Eigenverantwortung wird erhöht. Solche Ansätze werden in 
Baden-Württemberg im Rahmen des MEKA II angeboten. Auch in Niedersachsen werden 
solche Ansätze für mittel-extensives Grünland erprobt (Bathke et al., 2003). Viele Detail-
fragen sind noch ungeklärt, auch Hamburg sollte jedoch auf Teilflächen die Umsetzung 
erproben. Sollten die EU-Rahmenbedingungen auch weiterhin eine reine Ergebnishono-
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rierung nicht ermöglichen, wäre eine Kombination mit einer konkreten Grundrestriktion 
(z.B. Verzicht auf einen frühen Silageschnitt) möglich.  

Verlässlichkeit der Förderung 

Wir empfehlen dringend AUM, die sich hinsichtlich ihrer Umweltwirkung bewährt haben 
und die mit vertretbaren administrativen Aufwand umsetzbar sind, zukünftig (gesichert) 
fortzuführen. Diese Aussage gilt auch vor dem Hintergrund knapper werdender öffentli-
cher (Landes-) Mittel. Zu der Option eines möglichen Aussetzens einzelner Maßnahmen 
geben wir zu bedenken, dass sich als Resultat bei den Landwirten ein grundsätzlicher 
Vertrauensbruch in diesen Politikbereich einstellen könnte. Auch besteht die Gefahr, dass 
bereits erzielte Erfolge des Ressourcenschutzes verloren gehen und nicht widerrufbare 
Schäden für die Umwelt entstehen. Sehr wohl wird die Möglichkeit gesehen Mittel einzu-
sparen und so in Teilbereichen die Ausgestaltung einzelner Maßnahmen zu optimieren. 

Grundsätzlich sei angemerkt, dass zur Realisierung von Ressourcenschutzzielen, die über 
den derzeitigen ordnungsrechtlichen Rahmen hinausgehen, unseres Erachtens nur zwei, 
allerdings grundlegend unterschiedliche Instrumente zur Verfügung stehen: a) die Hono-
rierung freiwilliger Ressourcenschutzvereinbarungen, wobei eine Ausgestaltungsform die 
AUM darstellen; b) besteht die Möglichkeit den ordnungsrechtlichen Rahmen entspre-
chend der erwünschten (höheren) Ressourcenschutzziele anzupassen. Ordnungsrechtliche 
Anpassungen sind i.d.R. jedoch schwerfällig und mit zeitlichen Verzögerung verbunden. 

Finanzierung der Beratung 

Förderung und Institutionalisierung einer naturschutz- und ressourcenschutzfachlichen 
Beratung. Eine integrierte ländliche Entwicklung erfordert lokale Moderatoren mit land-
wirtschaftlichen und naturschutzfachlichen Kenntnissen, die Landwirte qualifiziert bera-
ten und als Ansprechpartner zwischen Bürgern, Kommunen, Naturschutzverbänden, 
Landwirten und Verwaltung vermitteln können (SRU - Sachverständigenrat für Umwelt-
fragen, 2002). Dadurch lässt sich sowohl die Nachhaltigkeit der Maßnahmen, als auch 
eine Steigerung von Effizienz, Akzeptanz und Flexibilität erreichen. Eine Finanzierung 
dieser Beratungstätigkeit liegt daher im Interesse einer sinnvollen Mittelverwendung. 
Denkbar wäre beispielsweise die Ergänzung der von den Landwirten akzeptierten Tätig-
keit der Landwirtschaftskammer durch zusätzlich naturschutzfachlich geschultes Perso-
nal.  

Blick in die Zukunft 

Perspektivisch ist zu erwarten, dass sich in Europa infolge der Neuerungen der Gemein-
samen Agrarpolitik vom Juni 2003 veränderte landwirtschaftliche Produktionsbedingun-
gen einstellen. Als Stichworte sind nur Entkoppelung/Teilentkopplung bzw. Betriebsprä-
mie als auch Cross Compliance zu nennen. Die veränderten Produktionsbedingungen ha-
ben notwendigerweise die Anpassung der Agrarumweltmaßnahmen zur Folge. Für ihre 
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(räumliche) Lenkung sind Kenntnisse über Produktionsstruktur und -intensität zukünfti-
ger Gunststandorte und daraus abgeleitet möglicher Ressourcenbelastungen ebenso we-
sentlich wie die über Grenzstandorte. Interessant wird auch die Abschätzung der räumli-
chen Verteilung von Stilllegungsflächen und Flächen sein, die von Produktionsaufgabe 
bedroht sind.  

Neben einer Veränderung der landwirtschaftlichen Produktion sind aber auch Änderungen 
der verwaltungsmäßigen Abwicklung der Transferzahlungen der sogenannten 1. Säule der 
GAP zu erwarten, die wiederum Auswirkung auf die Abwicklung der 2. Säule und damit 
auf die Agrarumweltmaßnahmen haben werden. So kann bspw. davon ausgegangen wer-
den, dass infolge einer vollständigen Entkopplung der Prämienzahlung die Erfassungstie-
fe des Flächennutzungsnachweises vermindert werden kann. Eine kulturartenspezifische 
Erfassung ist unter diesen Bedingungen ggf. nicht mehr notwendig. Vorstellbar ist, dass 
lediglich der Flächenstatus (Acker, Dauergrünland, Dauerkulturen, sonstige Flächen) im 
Flächennachweis abgebildet wird. An der Nutzung der Flächen setzen heute jedoch einige 
Agrarumweltmaßnahmen an, die Erfassung erfolgt z.T. unter Nutzung des Flächennach-
weises für die Flächenausgleichszahlungen (1. Säule). Bei Wegfall der Nutzungserfassung 
über die 1. Säule und gleichzeitiger Fortführung entsprechender AUM müsste das Erfas-
sungssystem in Bezug auf die Verwaltungskosten alleinig den Agrarumweltmaßnahmen 
zugerechnet werden. Dieses Beispiel zeigt, dass eine Neugestaltung der Agrarumwelt-
maßnahmen auch im Kontext der verwaltungsmäßigen Abwicklung gesehen werden 
muss. 

Fazit ist, dass die Folgen der neuen Gemeinsamen Agrarpolitik derzeit in unterschiedli-
chen Szenarien modelliert werden. Das Regulativ AUM fließt in diese Modelle z.Z. je-
doch kaum ein. Dies begründet sich einmal in der Komplexität der Materie, zum anderen 
aber auch darin, dass u.E. die Agrarumweltmaßnahmen in der Vergangenheit stark als 
reagierendes Instrument genutzt wurden und nur in Ansätzen als gestaltendes. Gestaltung 
ist jedoch nur möglich, wenn „vorgedacht“ wird, Strategien und Konzepte unter Nutzung 
der zugegeben beschränkten derzeitigen Kenntnislage erarbeitet werden. Wir empfehlen 
die Finanzierung entsprechender Forschungsvorhaben auf Ebene der EU, des Bundes und 
der Länder. 
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6.8.2 Schlussfolgerungen und Empfehlungen zu den Teilmaßnahmen 

6.8.2.1 Extensive Grünlandnutzung (C2-A) 

Die Maßnahme extensive Grünlandnutzung sollte fortgeführt werden.  

Ein Hemmnis für die Teilnahme an der extensiven Grünlandnutzung sind die zu kurzen 
Laufzeiten der Pachtverträge. Die fünfjährige Dauer von Agrarumweltverpflichtungen, 
wie in der VO (EG) Nr. 1257/1999 festgelegt, ist aus Sicht des Ressourcenschutzes sinn-
voll und sollte für horizontal angebotene AUM wie die extensive Grünlandnutzung nicht 
aufgeweicht werden. Seitens der Behörde für Wirtschaft und Arbeit der Hansestadt Ham-
burg ist zu prüfen, ob zumindest für öffentliche Flächen eine fünfjährige Laufzeit für 
Pachtverträgen erwirkt werden kann. 

6.8.2.2 Ökologischer Landbau (C2-B) 

a) Die Fortführung der Maßnahme steht nicht in Frage; die Förderung des Ökologischen 
Landbaus wird maßgeblich von anderen Zielen der Agrarpolitik mitbestimmt. 

b) Auch unter Umweltaspekten ergibt sich ein grundsätzlich positiver allgemeiner Bei-
trag, der aber im Umfang begrenzt bleibt und nicht für gezielte Schwerpunktbildung 
geeignet ist. 

c) Der Ausbau der Vermarktungs- und Distributionsstrukturen sollte, unter Berücksichti-
gung der Nachfrageseite, weiter fortgeführt werden. 

6.8.2.3 Vertragsnaturschutz (C3) 

Effizienz des Maßnahmeneinsatzes auf Landesebene  

Grundsätzlich sind die Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes zielgerichtet, wirksam und 
werden gut angenommen Alle Teilmaßnahmen leisten einen bedeutenden Beitrag zur Er-
haltung von Biotopen, die sich auf Grund einer spezifischen Flächennutzung bzw. her-
kömmlicher Bewirtschaftungssysteme entwickelt haben. Positive Effekte werden insbe-
sondere in Bezug auf den biotischen Ressourcenschutz und das Landschaftsbild erzielt. 
Aufgrund der gezielten Flächenauswahl durch das Naturschutzamt erfolgt eine Schwer-
punktsetzung auf die für den Naturschutz besonders wertvollen Flächen. Überprüft wer-
den sollte, in wie weit weitere Teilmaßnahmen zur Pflege bzw. Entwicklung von Struk-
turelementen erforderlich sind. In der Geest kommen insbesondere Knicks in Frage, in der 
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Marsch in geeigneten Zeiträumen z.B. Kopfweiden. U.U. ist eine Umsetzung von Pflanz-
maßnahmen im Rahmen des Art. 33 vorteilhaft.   

Hinweise zu den einzelnen Fördertatbeständen: 

C3-GA bis GF – Grünlandvarianten des Vertragsnaturschutzes  

Die Teilmaßnahme „Grünlandbrache“ (GE) wird sehr wenig nachgefragt, kann bei einem 
gezielten Einsatz jedoch äußerst positive Umweltwirkungen für alle Schutzgüter entfal-
ten. Da die Maßnahme zudem seit 2000 steigende Teilnehmerzahlen verzeichnet, sollte 
sie beibehalten werden.  

Für längerfristige Erfolge des Wiesenbrüterschutzes ist eine Wasserstandsanhebung uner-
lässlich. Die Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes sollten neben der Haltung der 
Grundwasserstände auch Varianten und entsprechenden finanziellen  Anreiz für eine zu-
sätzliche Vernässung vorsehen. Ggf. ist eine Kombination mit investiven Maßnahmen 
nach Art. 33 zu erwägen.  

Aufgrund der vorherrschenden Betriebstypen sind Teilmaßnahmen mit Weidenutzung 
beliebter als Fördertatbestände der Wiesennutzung, so dass nicht immer die fachlich op-
timale Vertragsvariante abgeschlossen werden kann. Hier sollte nach Lösungsmöglichkei-
ten gesucht werden (höhere Prämien, Flächentausch). 

C3-OA – Obstvariante des Vertragsnaturschutzes  

Da diese Teilmaßnahme als wichtiger Baustein des Vertragsnaturschutzes anzusehen ist, 
sollte ein verbesserter Anreiz durch höhere Prämien zur Teilnahme geschaffen werden.  

C3-Pflege – Pflegevarianten des Vertragsnaturschutzes  

Pflegemaßnahmen wurden bisher nicht in Anspruch genommen, da derzeit keine Zielflä-
chen dafür vorhanden sind. Wegen der potenziellen hohen Bedeutung für die Erhaltung 
entsprechender Lebensräume und Strukturen sollte die Teilmaßnahme ‚vorsorglich’ bei-
behalten werden.  

6.8.4 Durchführungsbestimmungen 

Grundsätzlich wird die Implementierung und administrative Umsetzung der Agrarum-
weltmaßnahmen positiv beurteilt. Insofern haben die ausgesprochenen Empfehlungen - 
bis auf die letzt genannte – eher Verbesserungscharakter: 
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– Hinweise auf Verpflichtung der Einhaltung der guten landwirtschaftlichen Praxis bei 
Teilnahme an den Agrarumweltmaßnahmen in den Antragsunterlagen, auf Kontrolle 
der Einhaltung und Kürzung der Beihilfe im Fall des Verstoßes. 

– Weiterhin Sicherstellung, dass keine personengebunden Informationsmonopole ent-
stehen (vgl. Kap. 6.7.2), also für jede Funktion eine eingearbeitete und über alle Vor-
gänge informierte Vertretung benannt ist.  

– Hinsichtlich der Datenhaltung für Auszahlungen: Aufnahme eines eindeutigen Bezu-
ges für welches Verpflichtungsjahr die Zuwendung erfolgte und unter Beachtung der 
Empfehlungen, die zur Datenhaltung ausgesprochen werden. 

6.8.5 Begleitungs- und Bewertungssystem 

Datenhaltung 

– Prüfung der Abwicklung aller Fördertatbestände der AUM unter einer einheitlichen 
DV-Lösung sowie Integration aller Förderdaten in eine Datenbanklösung vor dem 
Hintergrund von Aufwand und Vorteilen einer neuen DV-Lösung,  

– Erfassung der einzelnen Förderflächen durch eine Integration in das InVeKoS über 
eine Förderkennung im Flächen- und Nutzungsnachweis mit ausreichender Codiertie-
fe für die einzelnen Agrarumweltmaßnahmen und Fördertatbestände. 

Begleitung und Bewertung 

Die Wirkungsabschätzung konnte in der aktuellen Form zu manchen Kommissionsfragen 
nur vage Antworten finden. Ursache dafür war in den meisten Fällen eine unzureichende 
Datenbasis. Im weiteren Fortgang der wissenschaftlichen Begleitung und zur kontinuierli-
chen Verbesserung der Bewertung sollten beim fortschreitendem Ausbau der Datenstruk-
turen im Lande die Methoden zur Wirkungsabschätzung angepasst werden. Methodische 
Vorschläge zu den einzelnen kapitelspezifischen Fragen sind an der ein oder anderen 
Stelle schon gemacht worden. Zwei zentrale Elemente sollten in der Strategie für eine 
kontinuierliche Verbesserung der Bewertungsmethoden enthalten sein: 

– Es sollten Wirkungsabschätzungen auf Basis von Einzelflächenanalysen angestrebt 
werden, sobald diese in DV-Form erfasst vorliegen. Kapitelspezifische Fragen wie 
insbesondere unter Frage VI.2.B können auf dieser Grundlage überhaupt erst beant-
wortet werden. Zu anderen Themenkomplexen können auf diesem Weg genauere 
Aussagen abgeleitet werden, insbesondere zur Treffsicherheit oder Zielerreichung 
von Fördertatbeständen. Z.B. ist es dann möglich, durch Überlagerung von Förderflä-
chen und Wasserschutzgebieten der Wirkungsgrad der Maßnahmen in Hinblick auf 
den Grundwasserschutz besser abzuschätzen. Die Datenlücken zu den Schutzgütern 
werden ebenfalls in den nächsten Jahren geschlossen (Stichwort: HUIS-
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Neukonzeption). Eine abschließende Wirkungsabschätzung über alle Fördertatbe-
stände wird also erst in den kommenden Jahren erfolgen können. 

– Gerade in Bezug auf die Fragen der Verminderung von Stoffausträgen und Stoffflüs-
sen beim Schutz abiotischer Ressourcen sind die Wirkungszusammenhänge teilweise 
so komplex, dass im vorliegenden Gutachten nur mit relativ einfachen Annahmen ge-
arbeitet werden konnte. In Hinblick auf eine fundierte Gesamtbewertung vom Förder-
tatbeständen, besonders auch bezüglich der Ressourcenschutzwirkung, sollte zu eini-
gen Wirkungsfragen der Einsatz von Simulationsmodellen angestrebt werden. Detail-
lierte Konzepte und bewährte Modelltechniken liegen für den Bereich der Einträge 
durch Pflanzenschutzmittel und -nährstoffe vor. 

Naturschutz-Monitoring 

Eine Fortführung der Grünland- und Wiesenvogeluntersuchungen sollte nach Ansicht der 
Evaluatoren in ausgewählten Gebieten erfolgen. Synergien mit weiteren Berichtspflichten 
(Natura-2000) sollten genutzt werden. 



64  Kapitel 6        Kapitel VI - Agrarumweltmaßnahmen 

 

 



Kapitel 6 Kapitel VI – Agrarumweltmaßnahmen - Literaturverzeichnis 65 

Literaturverzeichnis 

Bach, M; Huber, A.; Frede, H.-G.; Mohaupt, V.; Zullei-Seibert, N. (2000): Schätzung der 
Einträge von Pflanzenschutzmitteln aus der Landwirtschaft in die Oberflä-
chengewässer Deutschlands. Berlin. 

Bathke, M., Brahms, E. & Raue, W. (2003): Ergebnisorientierte Honorierung “Arten- 
bzw. blütenreiches Grünland“. Erprobung 2002 im Fuhrberger Feld. - Sachbe-
richt April 2003. Forschungsvorhaben gefördert durch die Niedersächsische 
Umweltstiftung.  

Blume, H.-P. (1996): Handbuch der Bodenkunde. Landsberg. 

BMVEL, Bundesministerium für Verbraucherschutz Ernährung und Landwirtschaft 
(2001): Gute fachliche Praxis zur Vorsorge gegen Bodenschadverdichtungen 
und Bodenerosion. Bonn. 

Bühler, Landwirtschaftskammer Hamburg, mündliche/schriftliche Mitteilung am 
22.01.2003. Hamburg. 

Bundesregierung (2000): 2. Bericht gem. Artikel 10 der Richtlinie 91/676/EWG des Rates 
vom 12. Dezember 1991 zum Schutz der Gewässer vor  Verunreinigungen 
durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen.  

Chamberlain, D. E.; Wilson, A. M.; Browne, S. J.; Vickery, J. A. (1999): Effects of habi-
tat type and management on the abundance of skylarks in the breeding season. 
Journal of Applied Ecology 36, H. 6, S. 856-870. 

Dierschke, H.; Briemle, G. (2002): Kulturgrasland.Ulmer, Stuttgart. 

EU-KOM, Europäische Kommission (2000): Gemeinsame Bewertungsfragen mit Krite-
rien und Indikatoren - Bewertung von Programmen zur Entwicklung des länd-
lichen Raums, die von 2000 bis 2006 durchgeführt und durch den Europäi-
schen Ausrichtungs- und Garantiefonds gefördert werden (Dokument 
VI/12004/00 Endg.).  

EU-KOM, Europäische Kommission Abteilung F. 3. Kohärenz der Maßnahmen für die 
Entwicklung des ländlichen Raums der Generaldirektion Landwirtschaft 
(2002): Gemeinsame Indikatoren zur Begleitung der Programmplanung für die 
Entwicklung des ländlichen Raums 2000-2006 (VI/43512/02 Endg.). Brüssel. 

Freie und Hansestadt Hamburg (1998): Rote Liste und Florenliste der Farn- und Blüten-
pflanzen von Hamburg. - Schriftenreihe der Umweltbehörde, Heft Nr. 48; 
Hamburg. 

Freie und Hansestadt Hamburg, Stadtentwicklungsbehörde und Umweltbehörde (1997): 
Landschaftsprogramm einschließlich Artenschutzprogramm. Hamburg. 

Frielinghaus, M.; Bork, H.-R. (1999): Schutz des Bodens. Umweltschutz - Grundlagen 
und Praxis, H. Band 4. Bonn. 



66  Kapitel 6        Kapitel VI – Agrarumweltmaßnahmen - Literaturverzeichnis 

 

Geier, U.; Frieben, B.; Haas, G.; Molkenthin, V.; Köpke, U. (1998): Ökobilanz Hambur-
ger Landwirtschaft. Umweltrelevanz verschiedener Produktionsweisen, Hand-
lungsfelder Hamburger Umweltpolitik. Schriftenreihe Insitut für Organischen 
Landbau, H. 8. Berlin. 

Hoegen, B.; Brenk; C.; Botschek, J.; Werner, W. (1995): Bodenerosion in Nordrhein-
Westfalen - Gefährdung und Schutzmaßnahmen. Forschungsbericht, Lehr- und 
Forschungsschwerpunkt "Umweltverträgliche und standortgerechte Landwirt-
schaft", H. 30. Bonn. 

Isermeyer, F.; Nieberg, H. (1996): Zur Problematik der Mitnahmeeffekte bei Agrarum-
welt- und Extensivierungsprogrammen. FAL BAL Braunschweig. 

Metzler, H.; Körner, Fachreferenteninterview Agrarumwelt, mündliche/schriftliche Mit-
teilung am 19.02.2003. Hamburg. 

Nieberg, H. (1997): Produktionstechnische und wirtschaftliche Folgen der Umstellung auf 
ökologischen Landbau - empirische Ergebnisse aus fünf Jahren ökonomischer 
Begleitforschung zum Extensivierungsprogramm. Institut für Betriebswirt-
schaft FAL Braunschweig. 

Pfiffner, L. (1997): Welchen Beitrag leistet der ökologische Landbau zur Förderung der 
Kleintierfauna? In: Weiger, H.; Willer, H. (Hrsg.): Naturschutz durch ökologi-
schen Landbau. Bad Dürkheim, S. 93-120. 

Roßberg, D.; Gutsche, V.; Enzian, S.; Wick, M. (2002): NEPTUN 2000 - Erhebung von 
Daten zum tatsächlichen Einsatz chemischer Pflanzenschutzmittel im Acker-
bau Deutschlands. Berichte aus der Biologischen Bundesanstalt für Land- und 
Forstwirtschaft, H. 98. Braunschweig. 

Schäfer, W.; Mosimann, T.; Brunotte, J.; Severin, K.; Bartelt, R.; Gunreben, M. (2002): 
Bodenqualitätszielkonzept Niedersachsen - Entwurf 23.04.2002 - Teil Erosion. 
unveröffentlicht. 

Schneeweiß, U.; Schneeweiß, N. (2000): Gefährdung von Amphibien durch mineralische 
Düngung. RANA Special edition 3, S. 59-66. 

Schulze Pals, L. (1994): Ökonomische Analyse der Umstellung auf ökologischen Land-
bau. Schriftenreihe des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten, Reihe A: Angewandte Wissenschaft, H. 436. Münster-Hiltrup. 

SRU - Der Rat der Sachverständigen für Umweltfragen (1985): Umweltprobleme der 
Landwirtschaft - Sondergutachten. Stuttgart und Mainz. 

SRU - Sachverständigenrat für Umweltfragen (2002): Umweltgutachten 2002 - Für eine 
neue Vorreiterrolle. Stuttgart. 



Kapitel 6 Kapitel VI – Agrarumweltmaßnahmen - Literaturverzeichnis 67 

VO (EG) Nr. 1750/1999, Verordnung (EG) Nr. 1750/1999 der Kommission vom 23. Juli 
1999 mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 des 
Rates über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch den 
Europaeischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (E-
AGFL). 

VO (EG) Nr. 2419/2001, Verordnung (EG) Nr. 2419/2001 der Kommission vom 11. De-
zember 2001 mit Durchführungsbestimmungen zum mit der Verordnung 
(EWG) Nr. 3508/1992 des Rates eingeführten integrierten Verwaltungs- und 
Kontrollsystem für bestimmte gemeinschaftliche Beihilferegelungen. 

VO (EG) Nr.1257/1999, Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 des Rates vom 17. Mai 1999 
über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch den Europäi-
schen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL) und 
zur Änderung bzw. Aufhebung bestimmter Verordnungen. 

VO (EWG) Nr. 2092/1991 des Rates vom 24. Juni 1991 über den ökologischen Landbau 
und die entsprechende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse 
und Lebensmittel. 

VO (EWG) Nr. 3508/1992, Verordnung (EWG) Nr. 3508/92 des Rates vom 27. Novem-
ber 1992 zur Einführung eines integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystems 
für bestimmte gemeinschaftliche Beihilferegelungen. 

Wascher, D. M., Hrsg. (2000): Agri-environmental indicators in Europe. Tilburg. 

WBB - Wissenschaftlicher Beirat Bodenschutz beim Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit (2000): Wege zum vorsorgenden Boden-
schutz Fachliche Grundlagen und konzeptionelle Schritte für eine erweiterte 
Bodenvorsorge - Gutachten. Berlin. 

Wilson, J. D.; Evans, A.; Browne, S. J.; King, J. R. (1997): Territory distribution and 
breeding success of skylarks Alauda arvensis on organic and intensive farm-
land in southern England. Journal of Applied Ecology 34, H. 6, S. 1462-1478. 

 



 
 
Halbzeitbewertung des Plans des Landes Hamburg 
zur Entwicklung des ländlichen Raums 
 
Materialband zu Kapitel 6  
 
Agrarumweltmaßnahmen –  
Kapitel VI der VO (EG) Nr. 1257/1999 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektbearbeitung 

Karin Reiter, Sandra Essmann 
Andreas Preising, Andrea Pufahl 
Wolfgang Roggendorf 

Institut für Betriebswirtschaft, Agrarstruktur  
und ländliche Räume,  
Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft 
 

Thomas Horlitz, Achim Sander 

Arbeitsgemeinschaft Umwelt- und 
Stadtplanung GbR (ARUM) 
 
 
 
Braunschweig November 2003 

 



Kapitel 6 MB-VI - Inhaltsverzeichnis I 

Inhaltsverzeichnis Seite 

VI.1 Datenquellen 1 
VI.1.1 Primärdaten 1 
VI.1.2 Sekundärdaten 2 

VI.2 Verwaltungsanalyse 5 
VI.2.1 Organisatorische und institutionelle Umsetzung 6 
VI.2.2 Antragstellung, Bearbeitung und Bewilligung 8 
VI.2.3 Begleitung der Maßnahmen, Kontrolle und Endabnahme 9 
VI.2.4 Finanzmanagement 10 
VI.2.5 Spezifische Begleitungs- und Bewertungssysteme 11 

VI.3 Wirkungsanalyse 13 
VI.3.1 Frage VI.1.A. - Beitrag der Agrarumweltmaßnahmen zum Schutz  

der Bodenqualität 13 
VI.3.2 Frage VI.1.B. - Beitrag der Agrarumweltmaßnahmen zum Schutz  

der Qualität des Grund- und des Oberflächenwassers 23 
VI.3.3 Frage VI.1.C. - Beitrag der Agrarumweltmaßnahmen auf den  

Umfang der Wasserressourcen 28 
VI.3.4 Frage VI.2.A Beitrag der Agrarumweltmaßnahmen zum Erhalt  

oder zur Verbesserung der Artenvielfalt in der Normallandschaft 29 
VI.3.5 Frage VI.2.B. - Beitrag der Agrarumweltmaßnahmen zum Erhalt  

und zur Verbesserung der Habitatvielfalt 36 
VI.3.6 Ökonomische Aspekte der Agrarumweltmaßnahmen (Zusätzliche 

kapitelspezifische Frage) 40 
VI.3.6.1 Beschäftigung 41 
VI.3.6.2 Einkommen 43 
VI.3.6.3 Vermarktung 44 

Literaturverzeichnis 46 

 



Kapitel 6 MB-VI - Abbildungsverzeichnis II 

Abbildungsverzeichnis Seite 

MB-VI-Abb.1: Übersicht über den Verwaltungsablauf der Agrarumweltmaß- 
nahmen in Hamburg 9 

MB-VI-Abb.2: Indikator VI.1.A-1.1 – Erosionsschutz 14 

MB-VI-Abb.3: Indikator VI.1.A-2.1. – Schutz vor Bodenkontamination 19 

MB-VI-Abb.4: Indikator VI.1.B-1.1: Maßnahmen zur Verringerung des Einsatzes  
von landwirtschaftlichen Produktionsmitteln 24 

MB-VI-Abb.5: Veränderung der Nutzungsintensität im Vergleich zu vor der  
Teilnahme 25 

MB-VI-Abb.6: Indikator VI.1.B-3.1 - Stickstoffsaldo auf Vertragsflächen 26 

MB-VI-Abb.7:  Bodennutzung ökologisch und konventionell genutzter Flächen in 
Hamburg 33 

MB-VI-Abb.8: Anzahl von Pflege- und Düngemaßnahmen für ausgewählte  
Kulturen in ökologischen und konventionellen Betrieben 35 

 



Kapitel 6 MB-VI - Tabellenverzeichnis III 

Tabellenverzeichnis Seite 

MB-VI-Tab.1: Landwirtbefragung – Umfang der Befragung und Rücklauf 1 

MB-VI-Tab.2: Abbildung statistischer Kennwerte im InVeKoS im Vergleich zur 
Agrarstatistik 4 

MB-VI-Tab.3: Flächenanteile der Kulturartengruppen an den Ackerflächen der 
Betriebe und Berechnung des C-Faktor 16 

MB-VI-Tab.4: Fruchtartenverteilung und Berechnung der PSM-Intensität in der 
Boden-Klima-Region um Hamburg 20 

MB-VI-Tab.5: Datenquellen zur Beurteilung der Wirkung von MSL-Maßnahmen  
auf Arten und Lebensgemeinschaften 29 

MB-VI-Tab.6: Mittlere Brutvogeldichte (Brutpaar/ha), differenziert nach Frucht- 
arten, Jahreszeit und Bewirtschaftung 34 

MB-VI-Tab.7: Arten mit positiver Reaktion auf das Vertragsnaturschutz  
Programm 37 

MB-VI-Tab.8 Arten ohne erkennbare Reaktion auf das Vertragsnaturschutz-
Programm 37 



Kapitel 6 MB-VI - Agrarumweltmaßnahmen 1 

VI.1 Datenquellen 

In die Evaluierung sind – ausgehend von den gewählten Methoden und davon abgeleiteten 
Arbeitsschritten – ein breites Bündel unterschiedlichster Datenquellen eingeflossen. Die 
einzelnen Datenquellen und ihre Bedeutung werden im Folgenden erläutert. Die Da-
tenquellen sind nach der Terminologie der Kommission unterteilt in Primärdaten und Se-
kundärdaten. Primärdaten umfassen die Datenquellen, die wir als Evaluatoren selbst er-
hoben haben, da vergleichbare Quellen nicht vorlagen. Sekundärdaten sind die bereits in 
der Landwirtschaftsverwaltung oder an anderer Stelle geführten Daten, die im Rahmen 
dieses Gutachtens Verwendung gefunden haben. 

VI.1.1 Primärdaten 

Landwirte-Befragung 

In Hamburg wurde eine repräsentative, schriftliche Befragung zu den Teilmaßnahmen C2 
und C3 durchgeführt. Die Fragebögen befinden sich im Anhang zum Materialband. 

Es war geplant, die Befragung für die Fördertatbestände in C2 als Vollerhebung der Teil-
nehmer im Förderjahr 2000/2001 (Auszahlung 2001) durchzuführen, da uns zum Zeit-
punkt der Befragung aktuellere Daten noch nicht vorlagen. Wegen ungenauer Angaben 
über die Zahl geförderter Betriebe im Bereich der MSL-Maßnahmen wurde mit der Be-
fragung allerdings nur ein Teil der tatsächlichen Grundgesamtheit erreicht (siehe Absatz 
zu Förderdaten). 

Nachfolgende Tabelle stellt pro befragtem Fördertatbestand die Zahl der Teilnehmer und 
der zurückgesendeten Fragebögen dar. Mit rund 65 % zurückgesandter Fragebögen konn-
te insgesamt eine sehr gute Rücklaufquote erreicht werden.  

MB-VI-Tab.1: Landwirtbefragung – Umfang der Befragung und Rücklauf 

Fördertatbestand

C.2-B Extensive Grünlandnutzung 26 13 50,0

C.2-C Ökologischer Landbau 17 5 29,4

C.3 Vertragsnaturschutz 122 48 39,3

Anteil von n an der
Grundgesamtheit

N = Anzahl der
Teilnehmer 2001

n = Zur Auswertung
erfaßte Fragebögen

 
Quelle: Eigene Zusammenstellung. 



Kapitel 6 MB-VI - Agrarumweltmaßnahmen 2 

Die Befragung wurde zum Jahreswechsel 2002/2003 durchgeführt. Der Stichtag für die 
Rückantwort war der 20. Januar 2003. Die Antworten der Landwirte beziehen sich somit 
in den Regel, wenn nicht anders gefragt war, auf das Jahr 2002. Die Ergebnisse der Be-
fragung werden in den Einzelkapitel jeweils unter den unterschiedlichen fachbezogenen 
Themen dargestellt. 

Leitfadengestützte mündliche Befragungen von Experten und Multiplikatoren 

Die Befragung konzentrierte sich auf Personen, die als Fachberater den Landwirten bei 
der Einführung und Teilnahme an den Agrarumweltmaßnahmen Unterstützung bieten. 
Zum einen dient die Befragung der Ergänzung der Ergebnisse der Landwirtebefragung. 
Zum anderen war es Ziel der Gespräche, aus unabhängiger Sicht Dritter eine Beurteilung 
über Erfolge und Hemmnisse sowie zur Wirksamkeit der Maßnahmen zu erhalten. Eine 
Liste der befragten Personen mit den jeweiligen Interviewterminen ist im Quellenver-
zeichnis aufgeführt. 

Leitfadengestützte Befragungen der zuständigen ReferentInnen  

In den beiden beteiligten Häusern, Behörde für Wirtschaft und Arbeit (BWA) und Behör-
de für Umwelt und Gesundheit (BUG), wurden mit den zuständigen FachreferentInnen 
längere Gespräche anhand von Interviewleitfäden geführt. Damit sollten über den jeweils 
für die Konzeption und Umsetzung der verschiedenen Maßnahmen Zuständigen aus über-
geordneten Sicht Einschätzungen zur Akzeptanz und Inanspruchnahme, zur Implementie-
rung und Umsetzung in der Fachverwaltung, aber auch zu den vermuteten Umweltwir-
kungen und ggf. zu auftretenden Problemlagen gewonnen werden.  

VI.1.2 Sekundärdaten 

Förderdaten  

Die Daten zur Förderung der Betriebe wurden uns aus beiden zuständigen Häusern in Ta-
bellenform geliefert. Die Datenlieferung umfasst die Förderjahre 2000 bis 2002. Die För-
derdaten im Bereich der MSL-Maßnahmen (C2) beinhalten Flächen- und Betriebssummen 
für jeden Fördertatbestand. Weiterführende einzelbetriebliche Angaben erhielten wir zu-
vor schon in einer ersten Datenlieferung, jedoch waren die Daten unvollständig.  

Für die MSL-Maßnahmen ist der Richtlinien folgend mit den Förderdaten eines Jahres 
das jeweils zurückliegende Wirtschaftsjahr als Verpflichtungszeitraum abgebildet (Aus-
zahlungsdaten aus 2002 = Verpflichtung Wirtschaftsjahr 2001/2002). Bei den Vertragsna-
turschutzmaßnahmen entsprechen die Flächenangaben für die jeweiligen Jahren der Ver-
pflichtung im entsprechenden Kalenderjahr. 
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Sämtliche Flächenberechnungen in Bezug auf die Inanspruchnahme der Maßnahmen (vgl. 
Textband Kap. 6.4), aber auch zu den wirkungsbezogenen Fragen (vgl. Textband 
Kap. 6.6) entstanden auf Basis dieser Datenquelle. Weiterführende Analysen zu den teil-
nehmenden Betrieben, ein Teilnehmer/Nichtteilnehmer-Vergleich oder Analysen zur 
räumlichen Verteilung und Wirkung der Maßnahmen konnten auf dieser Basis nicht 
durchgeführt werden. Zur Veranschaulichung der methodischen Ansätze werden in eini-
gen Fällen mit den zunächst gelieferten einzelbetrieblichen Informationen beispielhaft 
Auswertungen vorgenommen. 

Daten der Flächen- und Nutzungsnachweise nach InVeKoS 

Für eine Reihe geplanter Auswertungsschritte haben wir aus den DV-Verfahren zum In-
VeKoS die Daten erhalten, die landwirtschaftliche Betriebe in den Flächen- und Nut-
zungsnachweisen im Rahmen der Beantragung von EU-Förderprämien (Flächen- oder 
Tierprämien) machen müssen. Diese Flächendaten sind den Evaluatoren für die Antrags-
jahre 2000 bis 2002 unter der Gewährleistung umfassender und komplexer Datenschutz-
vereinbarungen für alle Antragssteller von EU-Flächen- oder Tierprämien in Hamburg zur 
Verfügung gestellt worden.  

Zu einigen Auswertungsschritten war vorgesehen, eine Verbindung zwischen den Förder-
daten und den Angaben der Betriebe in den Flächen- und Nutzungsnachweisen herzustel-
len. Über dieses Verfahren waren drei zentrale Auswertungsschritte geplant: 

– Der Teilnehmer/Nichtteilnehmer-Vergleich, 

– Auswertungen zur räumlichen Verteilung der landwirtschaftlichen Nutzung insge-
samt und der geförderten Flächen im Besonderen, 

– die Berechnung der tatsächlich bewirtschafteten Fläche für die geförderten Betriebe1. 

Wegen der unvollständigen Mitteilung über die geförderten Einzelbetriebe musste die 
geplante Verknüpfung entfallen. Allerdings hatte sich die geplante Vorgehensweise ohne-
hin als problematisch erwiesen, da im Land Hamburg nicht alle über Agrarumweltmaß-
nahmen geförderten Betriebe einen FNN zu den bewirtschafteten Flächen führen müssen 

                                                 
1
  Gerade bei den Fördertatbeständen der MSL sind die prämierten Flächen häufig nicht identisch mit 

den tatsächlich unter Auflagen bewirtschafteten Flächen, wenn sich ganze Betriebe (Ökologische An-
bauverfahren) oder Betriebszweige (Grünland-, Ackerextensivierung) in der Förderung befinden. Be-
wirtschaftete Flächen weichen aus verschiedenen Gründen in z.T. erheblichem Umfang von der prä-
mierten Fläche ab. Zum einen können die Betriebe zusätzliche Fläche bewirtschaften, für die sie kei-
nen neuen Antrag stellen, zum anderen wird im ökologischen Landbau für Stilllegungsflächen keine 
Prämie gezahlt, die Flächen sind jedoch nach den Kriterien des ökologischen Landbaus zu bewirt-
schaften. Zudem tritt der Fall auf, dass auf Flächen mehrere Fördertatbestände kombiniert angewendet 
werden, wenn z.B. Flächen auch einer MSL-Verpflichtung unterliegen, aber über den Vertragsnatur-
schutz gefördert werden. 
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und damit eine zusätzliche Fehlerquote hätte in Kauf genommen werden müssen. Außer-
dem wird mit den InVeKoS-Daten, wie die nachfolgende Tabelle zeigt, in Hamburg und 
insbesondere bei den Grünlandflächen nur ein vergleichsweise geringer Prozentsatz der 
landwirtschaftlich genutzten Flächen im abgedeckt. Rückschlüsse für die gesamte Land-
wirtschaft in Hamburg basierend auf den InVeKoS-Daten sind somit nur bedingt zulässig. 

MB-VI-Tab.2: Abbildung statistischer Kennwerte im InVeKoS im Vergleich zur Agrar-
statistik 

Kennziffer Statistisches InVeKoS (2001) Prozentuale Abbildung durch
Bundesamt (2001) die InVeKoS Daten (in %)

Fläche in ha:
LF 14.019 9.048 64,54
AF 5.535 4.892 88,38
Grünland 6.787 4.154 61,20
HFF 7.754 4.263 54,97

Betriebe für Hamburg

Zw. 2 und 10 ha 346 14
Zw. 10 und 20 ha 160 17
Zw. 20 und 30 ha 73 26
Zw. 30 und50 ha 100 37
Zw. 50 und 100 ha 119 49
Zw. 100 und 200 ha 44 19
Zw. 200 und 500 ha 40 3
Zw. 500 und 1000 ha 4 0
Über 1000 ha 0 0

Insgesamt 886 165

Betriebe für die 
Stadtstaaten Berlin, 
Bremen, Hamburg 

 
Quelle:  Eigene Berechnungen auf Grundlage der Förderdaten 2001 sowie Statistisches Bundesamt 2001, Fachserie 

3/Reihe 2.1.1 und Reihe 3.1.2. 

Daten der Agrarstatistik  

Veröffentlichte Daten des Statistischen Bundesamtes und des Statistischen Landesamtes 
werden neben der o.a. Tabelle an mehreren Stellen bei der Analyse der Betriebsstrukturen 
der Teilnehmer sowie in der Wirkungsanalyse meist als Vergleichswerte herangezogen. 
Basis dieser Quellen ist durchweg die Agrarstrukturerhebung 2001. Für einzelne Parame-
ter wurde auch auf Auswertungen der Landwirtschaftszählung 1999 zurückgegriffen. 
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Naturschutzmonitoring der BUG 

Durch die BUG wurden speziell für die Fördermaßnahmen des Vertragsnaturschutzes 
fachspezifische Begleituntersuchungen zur Wirkungskontrolle durchgeführt. Die vorläu-
figen Ergebnisse sind in diesen Bericht aufgenommen worden. Eine ausführliche Darstel-
lung zu Untersuchungsergebnisse findet sich im vorliegenden Band unter Kapitel VI.2.5. 

VI.2 Verwaltungsanalyse 

In den Analysen zur Politikgestaltung von Agrarumweltmaßnahmen wird neben der Prä-
miengestaltung der administrativen Umsetzung eine zentrale Lenkungsfunktion beige-
messen (Isermeyer et al., 1996). Einerseits verringern komplizierte, zeitaufwändige An-
trags- und Verwaltungsabläufe aus Sicht des Endbegünstigten die Attraktivität der Agrar-
umweltmaßnahmen, andererseits sind formal-administrative Vorgaben, wie bspw. das 
InVeKoS-Verfahren einzuhalten, um ein hohes Maß an Transparenz über den Verbleib 
der öffentlichen Gelder zu gewährleisten. Zum Dritten sollten die Verwaltungsaufwen-
dungen als Kostenkomponente in Politikbewertung einfließen. 

Datenquellen zur Bewertung des Verwaltungsverfahrens 

Zur Bewertung der administrativen Umsetzung der Agrarumweltmaßnahmen wurden Un-
terlagen zum Verwaltungsablauf systematisiert und Expertengespräche mit Fachreferen-
ten der Obersten Behörde durchgeführt, die z.T. auch an der Bewilligung beteiligt sind. 
Darüber hinaus wurde die Einschätzung der Endbegünstigten zum Verwaltungsverfahren 
innerhalb der Landwirtbefragung eingeholt. Der Rücklauf ist der Tabelle 6.3 des Text-
bandes zu entnehmen. Die Ergebnisse sind als repräsentativ einzustufen. Wesentliche 
Aspekte der Befragung zu der Verwaltungsumsetzung beruhen auf dem methodischen 
Prinzip der Triangulation, d.h. der gleiche Aspekt wird mehreren Beteiligten (hier Endbe-
günstigte, Vertretern der Obersten Behörde) zur Einschätzung vorgelegt. 

Mit den für die Umsetzung der Agrarumweltmaßnahmen zuständigen Fachreferenten 
wurden im ersten Quartal des Jahres 2003 leitfadengestützte Expertengespräche geführt. 
Folgende Themenfelder flossen in die Gespräche ein:  

– Organisatorische und institutionelle Umsetzung (Strategie, Publizität, Informations-
fluss;  

– Einschätzung der Ressourcenschutzwirkung der einzelnen Teilmaßnahmen und deren 
synergetische Wirkung); 
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– Verwaltungsregularien:  
• Darstellung und Beurteilung des Verwaltungsablaufs,  
• Darstellung und Beurteilung der Regularien nach InVeKoS; 

– Planung, Anpassung und Abwicklung der finanziellen Ausgestaltung. 

VI.2.1 Organisatorische und institutionelle Umsetzung 

Die organisatorische und institutionelle Umsetzung der Agrarumweltmaßnahmen in der 
Freien und Hansestadt Hamburg ist durch eine Zahlstellendienstanweisung geregelt, die 
sich allerdings noch in Überarbeitung befindet (s. TB Kap. 2). Organisatorisch sind die 
MSL-Maßnahmen der Behörde für Wirtschaft und Arbeit, Abteilung Landwirtschaft und 
Forsten zugeordnet. Die Vertragsnaturschutzmaßnahmen fallen unter die Zuständigkeit 
des Naturschutzamtes der Behörde für Umwelt und Gesundheit. Die institutionelle Um-
setzung der Maßnahmen ist MB-VI-Abb.1 zu entnehmen. Die Abwicklung der beiden 
Maßnahmenschwerpunkte erfolgt ausschließlich durch die BWA und die BUG. Ihre Or-
ganisationsstrukturen zeichnen sich durch eine geringe Anzahl von Mitarbeitern und de-
ren räumliche Nähe zueinander aus. Insofern erfolgen viele Absprachen auf dem kleinen 
Dienstweg, eine umfassende (schriftliche) Dokumentation wird für innerbehördlichen 
Belange nicht in allen Fällen durchgeführt. Aus Sicht der Evaluatoren entspricht dieses 
Vorgehen den Strukturen einer kleinen Verwaltung, denn schriftliche Dokumentationen 
dienen i.d.R. der Vereinheitlichung des Verwaltungshandelns a) auf gleicher Verwal-
tungsebene und b) auf den unterschiedlichen Verwaltungsebenen. Solche vielschichtigen 
Strukturen liegen in Hamburg aber nicht vor.  

Aus Sicht der Bewerter ist es jedoch notwendig, dass erstens behördenübergreifende Vor-
gänge und Absprachen sowie alle Regelungen, die direkt an den Endbegünstigten gerich-
tet sind, hinreichend dokumentiert sind. Zweitens sollte sichergestellt werden, dass inner-
halb der Behörden kein personengebundenes Informationsmonopol entsteht, also bei Aus-
fall von Mitarbeitern die Vertreter über einen hinreichenden Informationsstand verfügen. 
Beide Aspekte sind in Hamburg gewährleistet. 

Partnerschaft 

Während für die Teilmaßnahmen des Vertragsnaturschutzes keine spezifische Abstim-
mung mit den Wirtschafts- und Sozialpartnern stattfand, die über die allgemeinen Beteili-
gungsverfahrens zur Programmerstellung hinausgehen (vgl. TB Kap. 2), wurden für die 
MSL-Maßnahmen Kontakt mit den Berufs- und Umweltverbänden aufgenommen 
(Behörde für Wirtschaft und Arbeit der Freien und Hansestadt Hamburg, 2003). Als maß-
gebliche Ursache für ihre Nichtbeteiligung seitens der BUG bei der Programmerstellung 
wird die Komplexität der EU-Fragestellungen genannt, die von den Verbänden in dieser 
Art nicht betrachtet wird.  
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Publizität  

Über die Verfahren hinausgehend, die - wie im Kap. 2 dargestellt - zur Publizität des 
EPLR genutzt werden, erfolgt die Bekanntmachung der Agrarumweltmaßnahmen im We-
sentlichen durch: 

– Presseveröffentlichungen, 

– Informationsveranstaltungen für Landwirte, veranstaltet von der BWA und der LWK  

– und Internetpräsentationen. 

Das wesentlichste Instrument zur Erhöhung des Bekanntheitsgrades der AUM ist jedoch 
der persönliche Kontakt. In Hamburg liegt in Anbetracht der vergleichsweise geringen 
Anzahl der Landwirte ein hoher persönlicher Bekanntheitsgrad der Endbegünstigten sei-
tens der Verwaltung vor. Dieser wird genutzt, um über die MSL-Maßnahmen zu informie-
ren. Ein ähnliches Vorgehen wurde für die Vertragsnaturschutzmaßnahmen gewählt; so 
erfolgt in Hamburg keine gezielte Veröffentlichung der Vertragsnaturschutzmaßnahmen 
bspw. in Printmedien. Stattdessen handelt das Naturschutzamt pro aktiv und akquiriert 
Vertragsflächen. Die gewählte Informationsstrukturen werden sowohl von den befragten 
Landwirten als auch von den beteiligten Behörden als sinnvoll und angemessen beurteilt. 

Die Landwirte nennen als häufigste Informanten über die Teilmaßnahmen des Vertragsna-
turschutzes Freunde und Kollegen und knapp dahinter an zweiter Stelle die Behörde, die 
gleichzeitig auch als Ansprechpartner bei speziellen Fragen der Umsetzung dient. Infor-
mationen zu den MSL-Maßnahmen erhalten die Landwirte überwiegend durch die BWA. 
Die von den Behörden erhaltenen Informationen werden seitens der Zuwendungsempfän-
ger betreffend Gehalt, Verständlichkeit, Umfang und Zugänglichkeit überwiegend gut bis 
befriedigend beurteilt.  

Interne Koordinations- und Informationsstrukturen 

Neben der Publizität im engeren Sinne sind die Informationsstrukturen zwischen den an 
der Verwaltungsumsetzung Beteiligten nach Ansicht der Evaluatoren von zentraler Be-
deutung für die Implementierung und Umsetzung der Agrarumweltprogramme. Im Ideal-
fall verläuft der Informationsfluss wechselseitig, d.h. die Oberste Behördenebene gibt 
Förderrichtlinien und Anweisungen zur verwaltungsmäßigen Umsetzung vor. Die Aufga-
be der Bewilligungs- und antragannehmenden Stellen besteht darin, diese Informationen 
(im Zuge des Kundenkontaktes) an (potenzielle) Endbegünstigte und ggf. an Multiplika-
toren weiter zu geben. Zugleich ist die Oberste Behörde über Hemmnisse in Kenntnis zu 
setzen. Das gleiche gegenläufige Prinzip gilt innerhalb der jeweiligen Verwaltungsebene 
insofern mehrere Behörden (auf gleicher Ebene) beteiligt sind. Eine vertikale Behörden-
strukturierung im Sinne einer institutionellen Funktionstrennung liegt in Hamburg aber 
nicht oder nur im Ansatz vor und kann daher hier nicht bewertet werden. Eine horizontale 
Trennung besteht für die Vertragsnaturschutz- (BUG) und MSL-Maßnahmen (BWA). 
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Die Informationsstrukturen wurden innerhalb der Landwirtebefragung und der Fachrefe-
rentengespräche untersucht. Die Ergebnisse sind lediglich als Tendenzaussagen zu inter-
pretieren, da die Anzahl der befragten Landwirte keine maßnahmespezifische Gruppen-
bildung zulässt und die Ergebnisse der Verwaltungsbefragung infolge der „Ein-Person-
Arbeitsgebiete“ stark vom persönlichen Empfinden geprägt sind.  

Die Kommunikationsstrukturen von der BUG zur koordinierenden Behörde (Behörde für 
Wirtschaft und Arbeit) sollten nach Ansicht der dort Zuständigen intensiviert bzw. ver-
bessert werden. Bei Aufgaben im Rahmen der VO (EG) Nr. 1257/1999 spielt i.d.R. der 
Zeitfaktor eine große Rolle, sodass die sofortige Informationsweitergabe entscheidend 
sein kann. Vor diesem Hintergrund könnte auch die Einrichtung eines direkteren Informa-
tionsflusses von den Fachdirektionen der EU zur Landesbehörde sinnvoll sein. Im Gegen-
satz dazu bestehen keine Informationsdefizite - weder inhaltliche noch zeitlicher Natur - 
zwischen Programmkoordination und Extensivierungsreferent der MSL-Maßnahmen. Die 
Ursache ist darin zu finden, dass hier das „Prinzip der kurzen Wege“ zum Tragen kommt. 
Programmkoordinator und Referent haben den gleichen. 

VI.2.2 Antragstellung, Bearbeitung und Bewilligung 

Die Abbildung 6.1 zeigt im Überblick den Verwaltungsablauf der Agrarumweltmaßnah-
men. Ebenso wie in der BWA erfolgt die nach dem InVeKoS vorgeschriebene Funktions-
trennung in der BUG personell. Zuständigkeiten und Verwaltungsablauf sind für die 
Maßnahme C3 im Naturschutzamt der Behörde für Umwelt und Gesundheit (BUG) ge-
bündelt. Die Strukturen sind einfach und überschaubar. Einzig die Zahlungsabwicklung 
erfolgt über die Behörde für Wirtschaft und Arbeit als EU-Zahlstelle, während sie in der 
vorangegangenen Förderperioden noch durch die für den Vertragsnaturschutz zuständige 
Behörde selbst durchgeführt wurde. Mit Einführung des EAGFL-Garantieverfahrens wur-
de die Zahlungsabwicklung der Zentralen Zahlstelle der BWA übergeben. Die Zuarbeit 
für die zentrale Zahlstelle entsprechend der EU-Zahlstellenregelungen ließen, obwohl die 
eigentliche Auszahlung jetzt extern erfolgt, die Verwaltungsaufwendungen nach Aussage 
der BUG ansteigen.  

Zur Bewertung der Verwaltungsverfahrens ist festzustellen, dass es sich bei den MSL-
Maßnahmen um Fördertatbestände handelt, die hinsichtlich ihre Verwaltungsablaufs als 
etabliert einzustufen sind. Dies ist u.a. darin begründet, dass die Förderung in gleicher 
oder ähnlicher Form bereits gemäß VO (EWG) Nr. 2078/1992 stattfand und bewährte 
Verwaltungsabläufe genutzt werden. Festzustellen ist allerdings, dass sich nach Aussage 
der BWA der Arbeitsaufwand zur Abwicklung der MSL-Maßnahmen erhöhte. Als Gründe 
werden genannt: Kontrolle auf Einhaltung der guten landwirtschaftlichen Praxis, die all-
gemeine Erhöhung des Verwaltungsaufwandes durch die Regularien des InVeKoS wie 
bspw. Einhaltung des Vier-Augen-Prinzips und der erhöhte Kontrollaufwand vor Ort. Die 
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InVeKoS-Regularien stellen an einen Stadtstaat wie die Freie und Hansestadt in Relation 
zum Förderumfang besonders hohe organisatorische und personelle Anforderungen. Dies 
gilt insbesondere, da trotz deutlich erhöhtem Arbeitsaufwand in der Behörde keine Perso-
nalaufstockung stattfand. 

Auch das Verwaltungsverfahren in der BUG kann als etabliert angesehen werden: Bereits 
seit 1995 erfolgt eine Kofinanzierung durch die EU, davor wurden in ähnlicher Form lan-
deseigene Maßnahmen umgesetzt. Gegenüber der Vorgängerperiode wird der Verwal-
tungsaufwand als deutlich erhöht eingeschätzt, gegenüber reinen Landesmaßnahmen ins-
besondere durch die Vor-Ort-Kontrollen sogar als deutlich erhöht. Vertragsabschlüsse 
werden i.d.R. aktiv durch die BUG akquiriert. Nach Ablauf der fünfjährigen Vertrags-
laufzeit findet seitens der Naturschutzbehörde bei positiver Flächenentwicklung grund-
sätzlich die Anfrage nach der Weiterführung des Vertrages statt. Die Kontinuität zeigt 
sich auch an dem hohen Anteil an Zuwendungsempfängern, die schon vor 1994 Förder-
mittel in Anspruch genommen haben.  

MB-VI-Abb.1: Übersicht über den Verwaltungsablauf der Agrarumweltmaßnahmen 
in Hamburg 

Organisation und Strategie

Antragsannahme

Bewilligung

VOK

BWA
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BUG

BUG

BUG

BUG

C3

 
Quelle: Eigene Zusammenstellung. 

VI..2.3 Begleitung der Maßnahmen, Kontrolle und Endabnahme 

Die Agrarumweltmaßnahmen unterliegen den strengen Regularien des InVeKoS-
Verfahrens, welche regelkonform zur Anwendung kommen. Die Einhaltung des Vier-
Augen-Prinzips ist für alle Teilmaßnahmen gewährleistet. Gleiches gilt - nach Überwin-
dung von Anfangsschwierigkeiten - für die Überprüfung auf Einhaltung der guten land-
wirtschaftlichen Praxis, die in Form einer Fachrechtsprüfung stattfindet. Auch wenn die 
Auswertung der Fachrechtsprüfung infolge der geringen Anzahl der Prüffälle noch keine 
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Aussagen zu den häufigsten Verstoßursachen erlauben, kann unterstellt werden, dass  
ebenso wie in den anderen Bundesländern besonders die Prüfkriterien „Durchführung von 
Bodenuntersuchungen“ und „Aufzeichnung über Nährstoffvergleiche“ im Sinne der Dün-
geverordnung (Dünge-VO) zu Verstößen führen. Generell wäre es nach Ansicht der Eva-
luatoren wünschenswert, wenn in den Antragsunterlagen zu den Agrarumweltmaßnahmen 
explizit auf die Einhaltung der guten landwirtschaftlichen Praxis verwiesen würde, eben-
so wie auf deren amtliche Überprüfung und auf mögliche Sanktionen bei Verstoß.  

Das InVeKoS zielte ursprünglich auf Abwicklung der Flächen- und Tierprämien der so 
genannten 1. Säule der GAP ab. Ihre Anwendung wurde im vollen Umfang auf die AUM 
nach VO (EG) Nr. 1257/1999 übertragen. Nach Ansicht der Behörden resultieren hieraus 
besondere Härten, die sich darin begründen, dass  

– die Anzahl der zu erfüllenden Auflagen der Agrarumweltmaßnahmen und damit die 
sanktionsrelevanten Tatbestände deutlich die Anzahl der sanktionsrelevanten Tatbe-
stände für die Flächenausgleichszahlungen übersteigt. Das Risiko eines Verstoßes ist 
bei den AUM somit ein wesentlich höheres. Eine Vereinfachung der Auflagen der 
AUM wäre jedoch aus fachlichen Erwägungen nicht sinnvoll. 

VI.2.4 Finanzmanagement 

Prinzipiell weisen die Agrarumweltmaßnahmen ein vergleichsweise hohes Maß an Pla-
nungssicherheit hinsichtlich des Mittelabflusses auf. Dies ist im Wesentlichen in der kon-
stanten Beihilfehöhe je Fördermaßnahme sowie in dem fünfjährigen Verpflichtungszeit-
raum der AUM begründet. Mit Ausnahme von Neumaßnahmen kann der jährliche Mit-
telabfluss auf Basis der Auszahlungen des Vorjahres minus der auslaufenden Verpflich-
tungen kalkuliert werden, Unsicherheit besteht lediglich hinsichtlich des Umfangs neuer 
Verpflichtungen. Weiterhin lagen für Maßnahmen, die bereits innerhalb der VO (EWG) 
Nr. 2078/1992 angeboten wurden, Erfahrungswerte für den Teilnahmeumfang vor. Diese 
Erfahrungen dienten sowohl für die MSL als auch für die Vertragsnaturschutzmaßnahmen 
als Ausgangspunkt der Kalkulationen des indikativen Finanzplans (zur Einhaltung des 
indikativen Finanzplans s. TB Kap. 6.3, Vollzugskontrolle).  

Ein aktives Finanzmanagement in dem Sinne, dass ein schleppender Abfluss von Mitteln 
im Jahresablauf gelenkt werden kann, ist im Gegensatz zu den investiven Maßnahmen aus 
den oben genannten Gründen i.d.R. nicht oder nur in einem sehr beschränkten Umfang 
möglich. Mittel, die aus dem EU-Haushaltstitel der AUM (Haushaltslinie f) nicht veraus-
gabt werden, können entweder über die Haushaltsjahre horizontal oder über die Haus-
haltslinien vertikal verschoben werden. Eine mehrjährige horizontale Verlagerung ohne 
Anpassung der Finanzpläne kann dazu führen, dass die Mittel zum Ende der Förderperio-
de nicht mehr abfließen. 
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Zur Kofinanzierung der Agrarumweltmaßnahmen werden sowohl Landes- als auch Bun-
desmittel2 herangezogen. Die Landesmittel stammen aus den Haushaltstiteln der BWA 
(MSL-Maßnahmen) und BUG (Vertragsnaturschutz). Die Haushaltstitel der beiden Be-
hörden sind nicht deckungsfähig. Die Maßnahme C3 ist im Haushaltstitel „Biotopschutz 
durch Einschränkung der Bewirtschaftung der Flächen“ der BUG enthalten. Außer für C3 
sind hier auch die Finanzansätze für die Maßnahme C1 (Benachteiligte Gebiete und Ge-
biete mit umweltspezifischen Einschränkungen) und nicht EU-kofinanzierte Maßnahmen 
aufgeführt. Eine Verschiebung der Gelder innerhalb des Haushaltstitels ist problemlos 
möglich.  

Obwohl das Finanzmanagement der Agrarumweltmaßnahmen manuell erfolgt, besteht 
wegen der geringen Anzahl der Förderfälle prinzipiell zu jeder Zeit ein hinreichender 
Kenntnisstand über Mittelbedarf versus Mittelabfluss. Bisher konnten alle beantragten 
Flächen in die Förderung aufgenommen werden, Engpässe hinsichtlich der nationalen 
Kofinanzierung bestanden in der jetzt laufenden Förderperiode nicht. Zur Kofinanzierung 
der Agrarumweltmaßnahmen werden keine zweckgebundenen Mittel im engeren Sinne 
wie bspw. Wasserentnahmegebühren eingesetzt, die auch nur zu Zwecken der Grund- und 
Wasserschutzes verwendet werden dürfen. Demnach ist die Landesfinanzierung allein von 
der Ausstattung des Landeshaushaltes bestimmt.  

VI.2.5 Spezifische Begleitungs- und Bewertungssysteme 

Allgemeine Datenhaltung 

Die Datenhaltung der Agrarumweltdaten für die MSL-Daten erfolgt neben der Aktenanla-
ge in Form von Excel-Datenlisten. Eine technische Verknüpfung zu den InVeKoS-
Flächendaten liegt nicht vor. Landesweite Flächenabgleiche können wegen der geringen 
Anzahl der Förderfälle manuell vorgenommen werden. Die Daten dienen als Grundlage 
zur Berechnung der Beihilfehöhe und stellen damit die Basis für die Zahlungsanweisung 
dar. Die Daten der Vertragsnaturschutzmaßnahmen werden in einer Access-Datenbank 
gehalten. Eine EDV-technische Anbindung an InVeKoS erfolgte bisher nicht, eine ein-
deutige Identifikation ist jedoch über die Stammnummer der Betriebe gewährleistet.  

Wir empfehlen zukünftig das EDV-System zu vereinheitlichen und für alle Datenbestände 
eine Anbindung an InVeKoS zu ermöglichen,  datensatzübergreifende Identifikation und 
Auswertungen erfolgen können. Gleichzeitig wäre unter dieser Voraussetzung ein EDV-
gestützter Flächenabgleich auf doppelt beantragte Flurstücke möglich. 

                                                 
2
  Dies gilt für die MSL-Maßnahmen, die Bestandteil der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Ag-

rarstruktur und des Küstenschutzes sind. 
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Naturschutzfachliche Begleitforschung 

Eine naturschutzfachliche Begleitforschung des Vertragsnaturschutzes muss grundsätzlich 
langfristig angelegt sein und kann sich zur Gewinnung aussagekräftiger Datenbestände 
nicht an 5-jährigen Vertragsperioden orientieren. Ein besonderes Problem ist hierbei die 
Konstanz der Verfügbarkeit von Untersuchungsflächen.  

In Hamburg wurde seit 1988 eine Vielzahl wissenschaftlicher Begleituntersuchungen 
durchgeführt. Es handelt sich dabei um vegetationskundliche Grünland- und Dauerquad-
ratuntersuchungen, Grabenuntersuchungen, Untersuchungen zu Brutvogelvorkommen und 
Überprüfungen der Umsetzung der Bewirtschaftungsauflagen (EPLR S. 124). Die Ergeb-
nisse der Brutvogelkartierungen wurden in einem Bericht zusammengefasst, der Eingang 
in die Beantwortung der gemeinsamen Bewertungsfragen findet.  

Die BUG hat darüber hinaus die Auswertung der vegetationskundlichen Einzelgutachten 
beauftragt. Sie wird bis zur Ex-post-Bewertung zur Verfügung stehen. Neu aufgelegte, 
umfassende Untersuchungskonzepte bis 2006 sind nicht vorgesehen. Eine Fortführung der 
Grünland- und Wiesenvogeluntersuchungen sollte nach Ansicht der Evaluatoren in aus-
gewählten Gebieten erfolgen. Synergien mit weiteren Berichtspflichten (Natura-2000) 
sollten genutzt werden.  

Umweltdaten zum abiotischen Ressourcenschutz 

Flächendeckende Umweltdaten zu den abiotischen Schutzgütern liegen bislang in Ham-
burg im Rahmen des Hamburger Umweltinformationssystems (HUIS) nur zu vereinzelten 
Themen vor. Das HUIS befindet sich zurzeit allerdings in der Neukonzeption. Zukünftig 
dürften mit den dann verfügbaren digitalen Karten verbesserte Analysen in Hinblick auf 
die Umweltwirkungen durchführbar sein. Voraussetzung ist allerdings eine lagegenaue 
Identifizierung der geförderten Einzelflächen. 

Perspektiven 

Durch die Neufassung der InVeKoS-VO (EG) Nr. 1593/2000 entsteht für die Evaluierung 
der Agrarumweltmaßnahmen eine interessante Perspektive im zuvor schon genannten 
Sinne. Entsprechend der VO wird ab 2005 ein System zur Identifizierung landwirtschaft-
licher Parzellen auf Grundlage von Katasterplänen und –grundlagen oder anderer Kar-
tenmaterialien erstellt. Dazu sollen computergestützte geografische Informationssysteme 
(GIS) verwendet werden. Infolge der GIS-Erfassung erhalten die InVeKoS-Daten einen 
Raum-Lage-Bezug. Somit ergibt sich die Möglichkeit der Verschneidung/Überlagerung 
aller InVeKoS-Flächen mit anderen Sachinhalten, wie bspw. zur Analyse der Umweltwir-
kungen der landwirtschaftlichen Produktion. Auf Basis der GIS-Erfassung der InVeKoS-
Daten lässt sich die Treffsicherheit genauer darstellen, wenn auch die Förderdaten in das 
InVeKoS eingebunden sind. 
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VI.3 Wirkungsanalyse 

Die fachlichen Grundlagen für die Wirkungseinschätzung der AUM im Textband werden 
im Folgenden abgeleitet. Der Beitrag von AUM zum Ressourcenschutz kann auf zwei 
Ebenen beurteilt werden: a) auf der Ebene einzelner Maßnahmen und b) auf der Ebene 
der regionalen Verteilung von AUM. Die erste Ebene umfasst die Beurteilung der Wir-
kung einer Maßnahme je Flächeneinheit, unabhängig davon, in welchem räumlichen Kon-
text die Maßnahme durchgeführt wird. Hierzu sei auch auf die oben erläuterte Ziel-
Wirkungsanalyse an Hand von Ziel-Wirkungsdiagramme verwiesen, in denen die poten-
ziellen Wirkungen von AUM dargestellt sind (vgl. Ziel-Wirkungsdiagramme im Anhang). 
Die Untersuchung der regionalen Verteilung der AUM ist darüber hinaus für die Aussage 
wichtig, wie zielgerichtet eine Maßnahme angewendet wird, ob z.B. Bereiche mit einer 
besonderen Schutzwürdigkeit oder Schutzbedürftigkeit durch eine Maßnahme erreicht 
werden. Die gemeinsamen Bewertungsfragen der EU-KOM umfassen lediglich die erste 
Ebene der maßnahmenspezifischen Wirkungseinschätzung. Der Frage der Zielgerichtet-
heit von AUM3 wird in den gemeinsamen Bewertungsfragen nur wenig Aufmerksamkeit 
geschenkt. 

Die Bewertungsfragen beziehen sich, wie bereits beschrieben, auf die Wirkungen der 
AUM auf die Ressourcen Boden, Wasser, Artenvielfalt, Habitatvielfalt, genetische Viel-
falt und Landschaft. In Hamburg werden auf einem Teil der geförderten Flächen mehrere 
Maßnahmen gleichzeitig angewendet (z.B. Grünlandextensivierung und Vertragsnatur-
schutz). Wenn in diesen Kombinationsfällen nun jeweils beide Maßnahmen für das Res-
sourcenschutzziel eine Beitrag leisten, wird die geförderte Fläche nur einmal angerechnet. 

VI.3.1 Frage VI.1.A. - Beitrag der Agrarumweltmaßnahmen zum 
Schutz der Bodenqualität 

Der Beitrag von Agrarumweltmaßnahmen zum Schutz der Bodenqualität wird im folgen-
den Kapitel unterschieden nach Wirkungen auf physikalische, chemische und biologische 
Eigenschaften der Böden. Davon abgeleitet werden Sekundärwirkungen als Vorteile für 
die Betriebe und die Gesellschaft im Allgemeinen. Eine Hauptwirkung für den Erhalt der 
Bodenqualität weisen die Umwandlung von Acker in Grünland sowie die ökologischen 
Anbauverfahren auf. Alle weiteren Fördertatbestände mit Ausnahme der Pflegevarianten 
des Vertragsnaturschutzes entfalten Nebenwirkungen im Sinne des Bodenschutzes. 

                                                 
3
  In der englischsprachigen Literatur wird der Aspekt der Zielgerichtetheit von AUM als „regional tar-

geting“ bezeichnet. 
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Indikator VI.1.A-1.1 Landwirtschaftliche Flächen, die Vereinbarungen zum Schutz/ 
zur Verringerung von Bodenverlusten unterliegen  

Bodenverluste durch Bodenerosion sind im Entwicklungsplan des Landes Hamburg nicht 
als relevantes Thema des Ressourcenschutzes aufgeführt. Spezifische Schutzkonzepte 
über Agrarumweltmaßnahmen sind folglich nicht entwickelt worden. Dennoch entfalten 
einige der angebotenen Fördertatbestände Wirkungen in Hinblick auf den Erosionsschutz.  

Der Umfang landwirtschaftlicher Flächen, die eine Erosionsschutzwirkung aufweisen, ist 
in MB-VI-Abb.2 dargestellt. Der wesentliche Beitrag zum Erosionsschutz erfolgt durch 
die extensivierten Grünlandflächen unter Vertragsnaturschutz (C3) und unter der Förde-
rung der MSL (C2). Mit insgesamt rund 18% wird durch die anrechenbaren Maßnahmen 
ein hoher Anteil der landwirtschaftlichen Nutzfläche in Hamburg für das Umweltziel Ero-
sionsschutz gefördert. Allerdings erzielen 89% der Förderflächen ihre Wirkung durch die 
Erhaltung erosionsschützender Nutzungsformen.  

MB-VI-Abb.2: Indikator VI.1.A-1.1 – Erosionsschutz 
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Quelle: Förderdaten von BWA und BUG HH, 2002; eigene Berechnungen. 
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Bei der Beurteilung der Wirksamkeit der Maßnahmen für den Erosionsschutz werden im 
Folgenden die Maßnahmen anhand ihrer Wirkungsweise und –intensität unterschieden. 

Extensive Grünlandbewirtschaftung:  

Die Maßnahmen mit den Varianten extensiver Grünlandbewirtschaftung einschließlich 
derjenigen aus den Vertragsnaturschutzmaßnahmen wirken in Hinblick auf das Schutzziel 
durch die Erhaltung der erosionsschützende Wirkung der Grünlandnutzung, da die Be-
wirtschaftungsauflagen allesamt einen Umbruch von Grünlandflächen ausschließen. Flä-
chen, die als Grünland bewirtschaftet werden, weisen im Vergleich zu Ackerflächen eine 
verschwindend geringe Bodenerosion auf und entfalten damit eine erosionsschützende 
Wirkung (Auerswald et al., 1986). Auf Weideflächen wird im Vergleich zu Flächen von 
Nichtteilnehmern zusätzlich durch die mit den Bewirtschaftungsauflagen verbundene ge-
ringere Besatzdichte das Erosionsrisiko abgesenkt. 

Ökologische Anbauverfahren: 

Anzurechnen mit Wirkung für den Erosionsschutz sind auch die Ackerflächen in den  
ökologischen Anbauverfahren. Die erosionshemmende Wirkung ökologischer Anbaume-
thoden wird zwar fachlich kontrovers diskutiert (vgl. Prasuhn et al., (2000) und Grüning, 
(2000)). Starken Einfluss auf die Wirksamkeit ökologischer Anbaumethoden in Hinblick 
auf den Erosionsschutz hat aber nach (Frielinghaus et al., 2000) der Grad der Bodenbede-
ckung in der Fruchtfolge. Maßgebend für den Bodenbedeckungsfaktor einer Anbaume-
thode ist der Anteil an spätdeckenden Feldfrüchten, Sommerungen sowie Brache und die 
Praxis des Zwischenfruchtanbaus.  

Daher haben wir in Anlehnung an die Methoden von (Thiermann et al., 2000) und 
(Hoegen et al., 1995), die in ihren Erosionsabschätzungen mit einer abgewandelten Be-
rechnung des C-Faktors nach (Auerswald et al., 1986) arbeiten, für die Beurteilung der 
Wirksamkeit des Ökologischen Landbaus einen Teilnehmer/Nichtteilnehmer – Vergleich 
anhand der InVeKoS-Daten durchgeführt, die uns für einen Teil der geförderten Betriebe 
zur Verfügung standen (vgl. Kap MB-VI-1). In die Berechnungen wurden nur Ackerflä-
chen einbezogen, der Zwischenfruchtanbau ist über die Datenbasis nicht abgedeckt. Laut 
Statistischem Bundesamt (1999) wird in Hamburg im Ökologischen Landbau insgesamt 
20 mal soviel Fläche mit Zwischenfrüchten bestellt wie im konventionellen Anbau. Die 
folgende Tabelle gibt die Fruchtartenverteilung und den davon abgeleiteten C-Faktor für 
den Vergleich wieder. 
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MB-VI-Tab.3: Flächenanteile der Kulturartengruppen an den Ackerflächen der Betriebe 
und Berechnung des C-Faktor 

Kulturartengruppe

Getreide 89 65,58 2.121 46,28 0,08
Hackfrüchte inkl. Mais 0 0,18 501 10,92 0,40
Hulesenfrüchte 11 7,83 65 1,42 0,08
Grünbrache 19 14,16 706 15,40 0,08
Gemüse 2 1,60 28 0,62 0,40
Futterpflanzen 13 9,65 556 12,13 0,004
Handelsgewächse 1 1,00 607 13,23 0,08

Summe 136 100,00 4.584 100,00

Errechneter mittlerer C-Faktor

* Berechnet für Betriebe, für die InVeKos-Daten (FNN) zur Verfügung standen

Kulturartspez.
Teil-C-Faktoren 

nach Hoegen
et al. (1995)

0,098 0,120

Ökologischer Landbau * Alle anderen Betriebe *

ha %ha %

 
Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage von einzelbetrieblichen Angaben (FNN) (InVeKoS, 2002). 

Die Ergebnisse zeigen einen relativ geringen Unterschied zwischen den Vergleichsgrup-
pen, wobei die Anbaumuster der an den AUM teilnehmenden Ökobetriebe über den damit 
verbundene Bodenbedeckungs- und Bearbeitungsfaktor (C-Faktor) hinsichtlich der erosi-
onshemmenden Wirkung etwas besser einzustufen sind als die der Vergleichsgruppe. Au-
genfällig in den Anbaumuster ist insbesondere der weit geringere Anteil erosionsgefähr-
deter Kulturen wie Hackfrüchte und Mais und der höhere Anteil an Leguminosen bei  
ökologisch wirtschaftenden Betrieben. Addiert man zu den Wirkungen der Hauptfrucht 
noch den deutlich höheren Zwischenfruchtanbau, dürfte die Einschätzung zum Ökoland-
bau hinsichtlich erosionshemmender Wirkung wohl als abgesichert gelten.  

Teilindikator (a) ... davon Flächen, auf denen die Bodenerosion durch Wind, durch 
Wasser oder durch Bodenbearbeitung verursacht wird. 

Unter dem Teilindikator (a) erwartet die Kommission eine (flächenscharfe) Differenzie-
rung nach Erosionsursachen. Diese Unterscheidung kann nicht mit den derzeit in Ham-
burg vorliegenden Daten vorgenommen werden. Erforderlich wäre eine lagegenaue Zu-
ordnung der Förderflächen im Raum, damit die potentielle Wirkung der anzurechenden 
Maßnahmenflächen den verschiedenen Erosionsursachen zugeordnet werden kann. Zu 
den Erosionsursachen liegen uns ebenfalls keine offiziellen Angaben vor. Hier können 
nur einfache Annahmen, z.T. auf Grund von Befunden in den Nachbarländern, getroffen 
werden. 
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(1) Wassererosion 

Zur Gefährdung durch Wassererosion liegen in Hamburg gar keine Angaben vor. Auf 
Grund der Standortvoraussetzungen dürfte die Gefährdung allerdings als gering einzu-
schätzen sein und wird daher im Folgenden nicht weiter betrachtet. In Niedersachsen lie-
gen einzelne, punktuelle Messungen vor, für die Rathe (1998) eine Spannweite der ermit-
telten Abtragswerte zwischen 0,5 – 54,0 t/ha und Ereignis angibt und die hohe Variabili-
tät dieser Prozesse ausdrückt. Nach (Schäfer et al., 2002) sind aber verlässliche Angaben 
zum durchschnittlichen jährlichen Bodenabtrag kaum möglich. 

(2) Winderosion 

Da Winderosion im gesamten norddeutschen Raum von Bedeutung ist und in Hamburg 
ebenfalls keine veröffentlichten Angaben vorliegen, haben wir abgeleitet von niedersäch-
sischen Verfahren nach Thiermann et al. (2001) eine einfache Einschätzung vorgenom-
men. Die Gefährdungsklassen für Winderosion haben wir direkt aus den Bodenarten des 
Oberbodens auf Basis der BÜK 1000 der BGR abgeleitetet. Damit kann allerdings nur ein 
Ausschnitt des zu Grunde liegenden Faktorenkomplexes (Frielinghaus et al., 1999a) ab-
gebildet werden, der sich zusammensetzt aus Standortfaktoren mit längerfristiger Wir-
kung und Nutzungsfaktoren mit eher kurzfristiger Wirkung (BMVEL, 2001). 

Wie auf Karte 1 im Anhang zum Materialband zu erkennen ist, sind potentiell hoch ge-
fährdete Flächen vor allem auf den leichten und trockenen Sandböden der Geest in den 
nördlichen und südlichen Stadtrandbereichen sowie auf den Niedermoorböden im Süd-
westen zu finden. Viele der gefährdeten Standorte, besonders im nordwestlichen Stadt-
randbereich, sind ackerbaulich genutzt und zudem im Landschaftsprogramm in Bezug auf 
das Bodenpotential als wertvoll und besonders schutzbedürftig eingestuft worden (Freie 
und Hansestadt Hamburg, 1997). 

Das tatsächliche Ausmaß der Winderosion ist von (Rathe, 1998) im Nachbarland Nieder-
sachsen ebenfalls mit einer enorme Spannweite der gemessenen Abtragsmengen von Ein-
zelereignisse angegeben worden. Mit 0,8 – 172 t/ha*Ereignis kann diese eine erhebliche 
Größenordnung erreichen und Vorsorgewerte weit übersteigen (Schäfer et al., 2002).  

(3) Bearbeitungserosion 

Das Ausmaß der Bearbeitungserosion (tillage erosion) in Hamburg kann nicht abgeschätzt 
werden, da keine Daten zum Umfang unterschiedlicher Bodenbearbeitungsverfahren vor-
liegen.  
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Teilindikator (b) ... davon Flächen, auf denen die Bodenverluste durch die Bodennut-
zung, durch Hindernisse bzw. Umleitungen, landwirtschaftliche Bewirtschaftungsme-
thoden oder durch die Besatzdichte des Weideviehs verringert wurden (jeweils in %). 

Zur Anrechnung kommen Flächen, auf denen eine Umwandlung in Grünlandnutzung 
stattgefunden hat, und die Ackerflächen unter ökologischen Anbauverfahren aus den oben 
genannten Gründen. Die Maßnahmen bewirken über eine Änderung der Bodennutzung 
eine Verringerung der Erosionsgefährdung auf den Förderflächen. Es werden insgesamt 
nur 7 % der Hamburger Ackerflächen erreicht. 

Teilindikator (c) ... davon Flächen, auf denen Fördermaßnahmen angewendet wurden, 
die hauptsächlich/ausschließlich zur Bekämpfung der Bodenerosion dienen (in %). 

In Hamburg wird keine Maßnahme angeboten die hauptsächlich /ausschließlich der Be-
kämpfung der Bodenerosion dient. 

Neuer Teilindikator (d): ... davon Flächen, die eine erosionsschützende Nutzung auf-
weisen, deren Veränderung durch Fördermaßnahmen verhindert wird (Verbot des 
Grünlandumbruchs, Grünlandrückgang) 

Zusätzlich zu den bislang betrachteten Indikatoren werden unter dem Aspekt des Ero-
sionsschutzes als neuer Teilindikator die Flächen zusammengefasst, die eine erosions-
schützende Nutzung aufweisen, deren Veränderung durch Fördermaßnahmen verhindert 
wird. Angerechnet werden aus oben genannten Gründen die geförderten Grünlandflächen 
der Fördertatbestände Grünlandextensivierung innerhalb der MSL-Maßnahmen und der 
Vertragsnaturschutzmaßnahmen inklusive der entsprechenden Altverpflichtungen nach 
VO (EWG) Nr. 2078/1992.  

Treffsicherheit der Maßnahmen mit Erosionsschutzwirkung 

Die Erosionsgefährdung in Hamburg ist wie dargestellt nur für Winderosion ausgewiesen 
worden. Die Lage der geförderten Flächen ist hingegen nicht bekannt und die Treffsicher-
heit kann somit nicht beurteilt werden.  
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Indikator VI.1.A-2.1 Landwirtschaftliche Flächen, die Vereinbarungen zum Schutz vor 
Bodenverseuchung unterliegen  

MB-VI-Abb.3: Indikator VI.1.A-2.1. – Schutz vor Bodenkontamination 
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gesamt, davon
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stallmistgedüngte Wiese = 24 ha,
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Gedüngte Mähweide = 61 ha, stallmistgedüngte Mähweide = 74 ha,
ungedüngte Mähweide = 1.050 ha

Umwandlung Acker 
in Grünland = 104 ha

Ökolandbau Grünland = 188 ha Vertragsnaturschutz nach VO (EWG) Nr. 1257/1999:

Ökolandbau Acker = 282 ha

 
Quelle: Förderdaten von BWA und BUG HH, 2002; eigene Berechnungen. 

Alle Fördertatbestände der Agrarumweltmaßnahmen mit Ausnahme von Pflegevarianten 
im Vertragsnaturschutz - liefern einen aktiven Beitrag zum Schutz des Bodens vor chemi-
scher Degradation. Damit werden rund 19,5% der gesamten LF bzw. 36% der Grünland-
flächen in Hamburg im Sinne dieses Bodenschutzzieles bewirtschaftet. 

Die Verringerung des Pflanzenschutzmittel- und/ oder Nährstoffeintrags ist ein zentrales 
Instrument der MSL-Maßnahmen zur Erreichung abiotischer Schutzziele. Die Reduzie-
rung des Betriebsmitteleinsatzes ist daneben aber auch eine der wesentlichsten Maßnah-
men des Vertragsnaturschutzes mit primärem Ziel des Schutzes der Biodiversität. Für den 
Bodenschutz ergeben sich dadurch positive Nebenwirkungen.  

Teilindikator (a) ... davon Flächen, auf denen die ausgebrachten Mengen an Pflanzen-
schutzmittel verringert wurden.  

Alle zuvor schon genannten Fördertatbestände beinhalten die Verringerung oder den Ver-
zicht von Pflanzenschutzmittel (PSM) auf den Förderflächen.  
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Die Wirksamkeit der Fördertatbeständen auf Ackerflächen wird anhand der Intensität des 
Pflanzenschutzmitteleinsatzes im Referenzsystem beurteilt. Der maßnahmeninduzierte 
Verzicht wird also mit den ortsüblichen Aufwandmengen verglichen. Datengrundlage für 
die Berechnungen bildet eine Studie der Biologischen Bundesanstalt (Roßberg et al., 
2002), nach der für naturräumlichen Großeinheiten die PSM-Intensität in einzelnen Kul-
turen anhand eines normierten Behandlungsindexes unterschieden wird. Die BBA hat 
dabei die Werte für 10 ausgewählte, bundesweit angebaute Ackerkulturen veröffentlicht4. 
Ausgehend von dieser Datenbasis haben wir zur Abschätzung der Wirksamkeit die 
fruchtartspezifischen Behandlungsindices für jeden Naturraum mit den jeweiligen Flä-
chenanteilen der einzelnen Kulturarten gewichtet und auf diesem Weg eine aggregierte 
Kennziffer für die PSM-Intensität jedes einzelnen Naturraums berechnet. Fruchtartenver-
teilung, fruchtartenspezifische Behandlungsindex und abgeleitete PSM-Intensität für das 
Land Hamburg, das zur Boden-Klima-Region 11 ‚Lüneburger Heidelandschaft‘ zu rech-
nen ist, sind in MB-VI-Tab.4 gelistet.  

MB-VI-Tab.4: Fruchtartenverteilung und Berechnung der PSM-Intensität in der Boden-
Klima-Region um Hamburg  

  a) Vergleich extensivierter Ackerflächenanteile und PSM-Intensitäten in den Boden-Klima-Regionen Schleswig-Holsteins

  Boden-Klima-Region Ackerfläche Ackerfläche in     Anteil der ökologisch  Summe der
Nr. Name   gesamt  ökologischen   bewirtschafteten Fläche PSM-Intensität

Anbauverfahren              an der AF     je Kultur
     ha         ha       %

11 Lüneburger Heidelandschaft 4.634 238 5,14 1,88

  b) Anbauumfang der zur PSM-Intensität berücksichtigten Kulturarten 

  Boden-Klima-Region Winter- Winter- Roggen Triticale Sommer- Hafer Raps Mais Zucker- Kartoffeln
Nr. Name weizen gerste gerste rüben

ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

11 Lüneburger Heidelandschaft 761 131 239 79 364 327 496 409 12 15

  c) Ackerflächenanteile der in der Intensitätsberechnung berücksichtigten Kulturarten

  Boden-Klima-Region Winter- Winter- Roggen Triticale Sommer- Hafer Raps Mais Zucker- Kartoffeln
Nr. Name weizen gerste gerste rüben

% % % % % % % % % %

11 Lüneburger Heidelandschaft 16,41 2,83 5,16 1,71 7,85 7,05 10,70 8,82 0,26 0,33

  d) Kulturartenspezifischer Intensitätsfaktor (Wirkstoffintensität x Ackerflächenanteil) je BKR

  Boden-Klima-Region Winter- Winter- Roggen Triticale Sommer- Hafer Raps Mais Zucker- Kartoffeln
Nr. Name weizen gerste gerste rüben

11 Lüneburger Heidelandschaft 0,77 0,08 0,18 0,05 0,22 0,13 0,33 0,08 0,00 0,04

* Alle Werte wurden auf Basis von InVeKos-Daten berechnet und geben damit nur einen Ausschnitt der Hamburger Landwirtschaft wieder.  
Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage von Roßberg et al. (2002) sowie Daten aus dem InVeKoS, 2002. 

                                                 
4
  Die regionale Einteilung erfolgte über die Boden-Klima-Regionen nach (Kaule et al., 1998). 
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Mit der berechneten Kennziffer von 1,88 weist der Hamburger Teil der Lüneburger Hei-
delandschaft im Vergleich zu anderen Boden-Klima-Regionen eine mittlere bis niedrige 
Intensität des Pflanzenschutzmitteleinsatzes für Ackerflächen auf. Ursache ist der relativ 
geringe Flächenanteil von Kulturarten mit i.d.R. hohen Ausbringungsmengen (Kartoffeln, 
Zuckerrüben). Den höchsten Beitrag zur errechneten Intensitätsstufe liefern Winterweizen 
und Raps. Mit rund 7% extensivierter Ackerfläche dürften aufgrund der vergleichsweise 
niedrigen PSM-Intensität die eingesparten Mittelmengen eher gering ausfallen. 

In Bezug auf die Minderung der PSM-Einträge ist im Land Hamburg der Anbau von Dau-
erkulturen von besonderem Interesse. (Bach et al., 2000) weisen das Gebiet des Alten 
Landes (inklusive Flächenanteile in den Nachbarländern) mit seinen Obstbauflächen als 
die Region in Deutschland mit dem höchsten jährlichen PSM-Aufwand in Feld- und Son-
derkulturen aus5. Mit einem Anteil extensivierter Dauerkulturflächen von rund 90 ha (=ca. 
6 %) über die Maßnahmen Ökologische Anbauverfahren und C3-OA ‚PSM-Reduktion im 
Obstbau‘ kann ein nennenswerter Beitrag zur Belastungsminderung erreicht werden.  

Für Grünlandflächen liegen aktuell keine Angaben über ortsübliche Ausbringungsmengen 
vor, sodass eine Abschätzung der Reduktion durch die Grünlandextensivierung entfallen 
muss. Geier et al. (1998) gehen davon aus, dass im Gebiet der Vier- und Marschlande 
auch von konventionellen Betrieben auf Grünland keine PSM eingesetzt werden. Diese 
Einschätzung wird von der (BUG, 2003) nicht geteilt. 

Die potentielle Gefährdung und die vorhandenen Belastungen von Oberflächen – und 
Grundwasser durch den PSM-Austrag aus dem Boden werden im folgenden Kapitel 
(VI.3.2) behandelt. 

Teilindikator (b) ... davon Flächen, auf denen die ausgebrachten Mengen an Pflanzen-
nährstoffen/Dünger verringert wurden 

Angerechnet werden die schon unter (a) gelisteten Fördertatbestände. Zum Flächenum-
fang der für dieses Schutzziel wirksam werdenden Flächen sind die Aussagen identisch 
zu übertragen. Der Umfang der tatsächlich erreichten Einsparung an Pflanzennährstoff 
wird exemplarisch für Stickstoff in der Wirkungsanalyse über N-Salden abgeschätzt. 

Teilindikator (c)  ...davon Flächen, auf denen Fördermaßnahmen angewendet werden, 
die ausdrücklich der Bekämpfung der Bodenverseuchung dienen 

In Hamburg ist der Fördertatbestand C3-OA „PSM-Reduktion im Obstbau“ als Maßnah-
me zu werten, die ausdrücklich der Bekämpfung der Bodenverseuchung dient.  

                                                 
5
 (> 5 kg/ha in 1993/94). 
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Indikator VI.1.A-3.1 Indirekte Auswirkungen der Maßnahmen, die auf Flächen mit 
vertraglichen Auflagen durchgeführt werden, auf landwirtschaftliche Betriebe und 
andere Sektoren 

Indirekte Auswirkungen der durch die Fördermaßnahmen erreichten Bodenschutzwirkun-
gen sind in der Literatur – auch durch Publikationen des Landes – bis hin zu gesetzlichen 
Regelwerken hinlänglich beschrieben worden6. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit wer-
den diese hier lediglich nochmals stichwortartig aufgelistet: 

Onsite-Folgewirkungen:  

– Erhaltung der Ertragsfähigkeit der Böden, Reduzierung ständigen Boden- und Hu-
musabtrags,  

– Aufrechterhaltung der ökologischen bedeutsamen Bodenfunktionen wie Speicherung, 
Pufferung, Filterung, als Pflanzenstandort und Lebensraum der Fauna, 

– Verringerung oder Vermeidung von direkten Pflanzenschäden und Ernteausfällen, 

– Erhaltung und Verbesserung der Gefügestabilität des Bodens mit einer breiten Palette 
positiver Folgeeffekte, z.B. Verbesserung der Tragfähigkeit und Bearbeitbarkeit der 
Böden und als Folge eine erhöhte arbeitswirtschaftliche Flexibilität, 

– Höhere Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens mit höheren Versickerungsraten, 

– Vermeidung der Akkumulation persistenter Wirkstoffe von Pflanzenschutzmitteln 
oder deren Abbauprodukten mit ihrer ggf. phytotoxischen Wirkung in Fruchtfolgen. 

Offsite-Folgewirkungen: 

– Verringerung des Stoffaustrags (PSM, Pflanzennährstoffe) aus dem Boden in Ober-
flächen- und Grundwasser (über Run-Off, Zwischenabfluss, Versickerung), 

– Verringerung des Stoffaustrags (PSM, Pflanzennährstoffe) durch Winderosion oder 
durch Denitrifikation über den Austragspfad Luft, 

– Verringerung des Deposition von PSM mit ihren potentiell ökotoxischen Wirkungen 
aus der Luftfracht in angrenzende oder weiter entfernte Ökosysteme, 

– Reduzierung der nährstoffbedingten Eutrophierung von Gewässern, wertvollen 
Feuchtbiotopen oder anderen für die Natur wichtigen Habitaten, 

– Verringerung oder Vermeidung der erosionsbedingten Verschmutzung von Vorflu-
tern, Ablaufgräben, Kanälen, Kläranlagen, Wegen und Straßen inklusive der Verrin-
gerung und Vermeidung der daraus resultierenden Folgekosten, 

                                                 
6
 Vgl. etwa (Blume, 1996), (WBB, 2000), (SRU, 1985), (BMVEL, 2001), (Frielinghaus et al., 1999b), 

(NLÖ, 2001)a. 
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– erhöhte Retention von Niederschlägen vor Ort, Verringerung der oberflächlichen 
Wasserabflusses nach Starkregenereignissen, Präventionswirkung in Hinblick auf 
Hochwassergefahren, erhöhte Grundwasserneubildung. 

VI.3.2 Frage VI.1.B. - Beitrag der Agrarumweltmaßnahmen zum 
Schutz der Qualität des Grund- und des Oberflächenwassers 

Beitrag von Agrarumweltmaßnahmen zum Schutz der Qualität von Grund- und Ober-
flächengewässer durch Verringerung des Produktionsmitteleinsatzes 

Alle in Hamburg angebotenen Maßnahmen (Ausnahme C3-Pflege) leisten einen Beitrag 
zum Schutz der Wasserqualität, jedoch mit Unterschieden bei Wirkungsintensität und 
Flächenumfang. 

Der Großteil der geförderten Flächen ist mit Auflagen verbunden, die den Einsatz che-
misch-synthetischer Düngung völlig unterbinden oder zumindest wesentlich einschränken 
(vgl. MB-VI-Abb. 4). Vor allem der Ökologische Landbau mit grundsätzlichem Verzicht 
auf N-Mineraldüngung stellt damit eine erhebliche Veränderung im Vergleich zur ortsüb-
lichen Bewirtschaftung dar. Auch die Teilmaßnahmen des Vertragsnaturschutzes garan-
tieren überwiegend eine Nutzung ohne chemisch-synthetische Düngung auf den betref-
fenden Flächen. 

Etliche Maßnahmen beinhalten Auflagen, die direkt oder indirekt eine Reduzierung oder 
Verzicht von Wirtschaftsdünger auf den Vertrags- und Verpflichtungsflächen bedeutet: 
Beschränkung der Wirtschaftsdüngerausbringung, Reduzierung des Viehbesatzes und 
beim Ökologischen Landbau zusätzlich der Zwang, mit dem vorhandenen Wirtschafts-
dünger besonders sparsam umzugehen. 

Ein Ausbringungsverbot von synth. PSM gilt prinzipiell für alle Maßnahmen. Im Ökolo-
gischen Landbau dürfen die im Anhang II der Verordnung für den Ökologischen Landbau 
(VO (EWG) Nr. 2092/1991) enthaltenen Pflanzenschutzmittel verwendet werden. 

Der Umfang der landwirtschaftlichen Flächen in Hamburg, die Vereinbarungen zur Ver-
ringerung des Einsatzes von landwirtschaftlichen Produktionsmitteln unterliegen, ist in 
Abbildung MB-VI-Abb.4 dargestellt. Der wesentliche, flächenmäßige Beitrag zum Schutz 
von Wasserressourcen geht von den beiden Fördermaßnahmen mit den größten Flächen-
anteilen aus. Insbesondere Ökologischer Landbau und Grünlandextensivierung sind vom 
Flächenumfang her stark vertreten, aber der Vertragsnaturschutz liefert den bedeutendsten 
Flächenbeitrag. Der gesamte Anteil aller Maßnahmeflächen mit ca. 19 % an der landwirt-
schaftlichen Nutzfläche Hamburg ist relativ groß; diese Relation gibt auch ein Bild von 
der Größenordnung des möglichen Wirkungsumfangs. 
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MB-VI-Abb.4: Indikator VI.1.B-1.1: Maßnahmen zur Verringerung des Einsatzes von 
landwirtschaftlichen Produktionsmitteln 
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Quelle: Förderdaten von BWA und BUG HH, 2002; eigene Berechnungen. 

Verringerung des Einsatzes von Produktionsmitteln am Beispiel der Stickstoffdüngung 

Die Reduzierung des Einsatzes von Nährstoffen, insbesondere der Stickstoffdüngung ist 
der wichtigste Ansatzpunkt bezüglich der Nitrat-Problematik bei Oberflächen- und 
Grundwasser. Maßnahmen, deren Fördertatbestände eine reduzierte Düngung umfassen, 
sind daher für eine N-Entlastung der Stoffkreisläufe, vor allem auf austragsgefährdeten 
Standorten, wirksam. 

Erfolge des Grundwasserschutzes durch reduzierte Nitrateinträge werden sich allerdings 
i.d.R. nicht kurzfristig einstellen (Pamperin et al., 2002). Auch bei einer drastischen Re-
duzierung der in den Boden eingebrachten Stickstoffmengen lassen sich verringerte Nit-
ratkonzentrationen im Grundwasser oft erst nach Jahren nachweisen. Maßgebliche Fakto-
ren sind hierfür klimatische und pedologische Bedingungen wie Niederschlagshöhen, Si-
ckerwasserstrecke und erhöhte N-Vorräte in der Bodenmatrix. Im Normalfall bestimmen 
die Standortbedingungen des Bodens noch mehrjährig den Stickstoffumsatz stärker als 
die kurzfristigen Bewirtschaftungsänderungen. Bei gleich bleibendem Nährstoffentzug 
durch die Nutzung kann jedoch die Höhe des reduzierten N-Inputs ein erster Indikator für 
eine langfristige Gewässerentlastung sein. 
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MB-VI-Abb.5 zeigt Beispielswerte für Verringerung des Nährstoffeinsatzes pro ha bei der 
flächenstarken Maßnahme Grünlandextensivierung: 

– Die Grünlandextensivierung begrenzt den Nährstoffeinsatz. Laut Ergebnissen der 
Landwirtebefragung beträgt die Verminderung bei der mineralischen N-Düngung 
90 kg N/ha und beim Wirtschaftsdüngeranfall 56 kg N/ha (für den Ökologischen 
Landbau waren bei der geringen Teilnehmerzahl entsprechende Befragungsergebnisse 
nicht auswertbar). 

MB-VI-Abb.5: Veränderung der Nutzungsintensität im Vergleich zu vor der Teil-
nahme 
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Quelle: Landwirtebefragung. 

Stickstoffsaldo auf Vertragsflächen - Emissionsseite der Nitratbelastung 

In der N-Betriebsbilanz werden die Nährstoffimporte den Nährstoffexporten eines Be-
triebes gegenübergestellt. Berücksichtigt werden dabei u. a. der Dünge- und Futtermittel-
zukauf und auch der Verkauf von pflanzlichen und tierischen Erzeugnissen. Der flächen-
bezogene N-Bilanz-Saldo kennzeichnet die Nährstoffsituation der Betriebsflächen und 
stellt die Emissionsseite der Stickstoffbelastung im gewässerschutzbezogenen Wirkungs-
zusammenhang dar. Bei ausreichender Datengrundlage und unter Beachtung der Standort-
faktoren und Wirkungspfade, ermöglicht die N-Bilanz eine Abschätzung der tendenziel-
len langfristigen Folgen der Bewirtschaftungsweise für die Immissionsseite, die Grund-
wasserqualität.  
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Abbildung MB-VI-Abb.6 zeigt Beispiele für N-Salden für Grünlandextensivierung und 
Ökologischen Landbau sowie Beispiele aus dem konventionellen Bereich und der Länder-
statistik. Es wird deutlich, dass Grünlandextensivierung und Ökologischer Landbau ten-
denziell niedrigere Saldo-Werte aufweisen. 

Obwohl größere Betriebe zur Erstellung von Nährstoffbilanzen auf Betriebsebene ver-
pflichtet sind, sind umfangreichere oder flächendeckende Zusammenstellungen nicht ver-
fügbar. Die Angaben in MB-VI-Abb.6 sind als Beispiele mit regionalem und betriebstypi-
schem Charakter zu sehen, von denen standort- oder bewirtschaftungsbedingte Abwei-
chungen möglich sind. 

MB-VI-Abb.6: Indikator VI.1.B-3.1 - Stickstoffsaldo auf Vertragsflächen  

M
ilc

hv
ie

h 
(M

itt
el

- 
ge

bi
rg

sr
eg

io
n 

N
RW

)

G
rü

nl
an

d 
(S

au
er

la
nd

)

G
rü

nl
an

d 
(R

he
in

la
nd

/N
RW

)
M

ut
te

rk
uh

 (M
itt

el
- 

ge
bi

rg
sr

eg
io

n 
N

RW
)

Sc
ha

fh
al

te
r (

M
itt

el
- 

ge
bi

rg
sr

eg
io

n 
N

RW
)

Fu
tte

rb
au

 (N
I)

G
rü

nl
an

d 
(A

llg
äu

)

A
ck

er
ba

u 
(H

am
bu

rg
)

D
eu

tsc
hl

an
d

-30
0

30

60

90

120

150

180

210

240

N
 k

g/
ha

A
ck

er
ba

u 
(H

am
bu

rg
)

Fu
tte

rb
au

 (N
RW

)

Fu
tte

rb
au

 
(N

I/W
es

er
-E

m
s)

M
ic

hv
ie

h 
 (S

H
)

M
ilc

hv
ie

h 
(M

itt
el

- 
ge

bi
rg

sr
eg

io
n 

N
RW

)

Ti
er

pr
od

uk
tio

n 
(D

)

G
rü

nl
an

d 
(R

he
in

la
nd

/N
RW

)

G
rü

nl
an

d 
(S

au
er

la
nd

)

A
ck

er
ba

u 
(D

)

Fu
tte

rb
au

  
(N

I/W
es

er
-E

m
s)

Konventionell Extensiv Ökologisch Ø 
1999  

Quelle: Zusammenstellung aus (Anger et al., 1998; Bach et al., 1998; Barunke et al., 2001; Blumendeller, 2002; 
Bundesregierung, 2000; Ernst& Dünnebacke, 2002; Geier et al., 1998; Wetterich et al., 1999) 

N-Austrag ins Grundwasser – die Immissionsseite der Nitratbelastung 

Zwar hat sich als allgemein akzeptierter und vielfach verwendeter Indikator der landwirt-
schaftliche Stickstoffbilanzsaldo derzeit durchgesetzt. Die damit verbundenen Aussage-
möglichkeiten zur potenziellen Nitratanreicherung im Grundwasser sind jedoch letztlich 
stark eingeschränkt. Aufgrund räumlich differenzierter, natürlicher Standortfaktoren, die 
einen erheblichen Einfluss auf die tatsächlich Nitratauswaschung haben, besteht nur ein 
begrenzter Zusammenhang zwischen Stickstoffbilanzsaldo und den zu schützenden 
Grund- und Oberflächengewässern. Daher bildet der Stickstoffbilanzsaldo grundsätzlich 
nur einen Risikofaktor ab. Um die tatsächliche Belastung besser einschätzen zu können, 
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ist die Betrachtung der Immissionsseite, die potenzielle Nitratkonzentration im Boden-
wasser und im neu gebildeten Grundwasser notwendig. Die gängigen Parameter sind hier: 
Nitratkonzentration im Sickerwasser und Herbst-Nmin-Wert im Boden. Die wich-
tigsten Faktoren, die Nitratkonzentrationen und Quantität der Auswaschung bestimmen, 
sind die Standortverhältnisse des Bodens, die Art der Landnutzung bzw. der Pflanzenbe-
stand und die Niederschlagsmenge. (Zur Möglichkeit der Ableitung quantitativer Aussa-
gen in Hinblick auf die Wirkung von Grundwasserschutzmaßnahmen auf die Qualität des 
Grundwassers siehe unten unter ‚Nachweisbarkeit‘). 

Im Folgenden sind die Maßnahmen in ihrer Wirkungsbeurteilung skizziert: 

Grünlandextensivierung (C2-A): Dauergrünland, insbesondere extensives Grünland, 
stellt unter Wasserschutzaspekten die günstigste Form der landwirtschaftlichen Flächen-
nutzung dar (NLÖ, 2001), (Stadtwerke Hannover AG, 1997). Durch die geschlossene 
Grasnarbe ist die N-Fixierung und N-Aufnahme bei Grünland sehr hoch. Auch bei stei-
genden N-Einträgen verhält sich die N-Fixierung bei Grünland sehr elastisch,  über eine 
weite Spanne Nährstoffe festgelegt werden und erst bei sehr hohen Einträgen auch starke 
Auswaschungen erfolgen. Bedeutende Unterschiede ergeben sich zwischen Schnitt- und 
Weidenutzung: Bei Schnittnutzung ist der Nährstoffexport in Abhängigkeit von der 
Schnittanzahl hoch und sehr hoch, bei allen N-Parametern niedrige Werte erreicht oder 
gehalten werden. Bei Weidenutzung bleiben in Abhängigkeit von Besatzstärke und –
dauer die Nährstoffe auf der Fläche – die Bedeutung der Weidenutzung für den Grund-
wasserschutz ist daher wesentlich geringer.  

Umwandlung Acker in Grünland: Die Änderung von der Ackernutzung mit generell ho-
her potenzieller Auswaschungsgefährdung in Grünlandnutzung bzw. Extensiv-Grünland 
mit geringer potenzieller Auswaschung stellt eine der wirksamsten Maßnahmen im 
Grundwasserschutz dar. Die Wirkungen der Umwandlung und Grünlandnutzung sind um-
so höher zu bewerten, je länger die Maßnahme auf der Fläche durchgeführt wird. 

Ökologischer Landbau (C2-B): Durch das Verbot von mineralischer Düngung und der 
Bewirtschaftung in geschlossenen Nährstoffkreisläufen werden Nährstoffüberschüsse 
vermindert und gering gehalten (Geier et al., 1998). Untersuchungen (Lorenz, 1997) 
(Stolze et al., 1999) bestätigen auch die tendenzielle Reduzierung der Herbst-Nmin-
Gehalte und N-Konzentrationen im Sickerwasser. 

Vertragsnaturschutz-(C3) - Grünland mit Auflagen zu Düngung/Besatzdichte: Wir-
kung wie Grünlandextensivierung (C2-A).  
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Nachweisbarkeit von Verbesserungen des Oberflächen und /oder Grundwassers 

Großräumige quantitative Wirkungen der Maßnahmen auf die Qualität von Grund- und 
Oberflächenwasser sind derzeit nicht ermittelbar oder nachweisbar (Bundesregierung, 
2000; Pamperin et al., 2002): langjährige Zeitverzögerung der Wirkungen, regional unter-
schiedliche Standort- und Wirkfaktoren, mangelnde Datenverfügbarkeit sowie die Tatsa-
che, dass Wirkungszusammenhänge und Vorgänge bisher nicht vollständig, zumindest 
nicht quantitativ beschreibbar sind, lassen hier keine quantitativen Aussagen zu. 

Nitrat in Oberflächengewässern 

Die Betrachtung der Nitrateinträge wurde oben am Beispiel Grundwasser dargestellt. 
Nachfolgend soll noch kurz die Situation im Oberflächen- bzw. Fließgewässerbereich 
skizziert werden. 

Seit Mitte der 80er Jahre hat sich die Nitratbelastung der Fließgewässer – sieht man von 
wenigen Ausnahmen ab – nur geringfügig zum Positiven geändert (vgl. Nitratbericht 
(Bundesregierung, 2000)). Während die punktuellen, meist siedlungsbedingten Einträge, 
stark reduziert werden konnten, stellen die diffusen Einträge, meist aus der Landwirt-
schaft, noch immer die Hauptbelastungsfaktoren dar. Die räumliche Belastungssituation 
entspricht, abgesehen von lokalen Ausnahmen, weitgehend den Schwerpunkträumen der 
Grundwasserbelastung, da die Stickstoffeinträge in die Oberflächengewässer vorwiegend 
über das Grundwasser erfolgen. Einzugsgebiete mit hohen N-Salden und intensiver 
Landwirtschaft spiegeln sich auch in der Nitratkonzentration der Fließgewässer wieder. 
Eine Verringerung der Einträge auf den landwirtschaftlichen Flächen wird hier auch zu 
einer tendenziellen Senkung der Gewässerbelastung führen. Quantitative Wirkungsein-
schätzungen sind allerdings hierzu derzeit nicht möglich, da die Entwicklung der Nitrat-
konzentrationen in den Gewässern der Entwicklung auf den Flächen weit hinterher läuft. 
Bei den diffusen Einträgen können zwischen der Veränderung in der Eintragssituation 
und der Reaktion in den Flussgebieten in Form von Frachtreduzierungen Zeiträume von 
mehreren Jahren bis mehreren Jahrzehnten liegen. Modelle zur Erfassung dieser Wir-
kungszusammenhänge sind derzeit in Entwicklung; vgl. Nitratbericht (Bundesregierung, 
2000). 

VI.3.3 Frage VI.1.C. - Beitrag der Agrarumweltmaßnahmen auf den 
Umfang der Wasserressourcen 

Eine Beantwortung dieser Fragestellung entfällt: Keine der Maßnahmen/Teilmaßnahmen 
enthält Fördertatbestände, Hauptziele oder Nebenziele, die einen Beitrag zur Erhaltung 
des Umfanges der Wasserressourcen leisten. 
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VI.3.4 Frage VI.2.A Beitrag der Agrarumweltmaßnahmen zum Er-
halt oder zur Verbesserung der Artenvielfalt in der Normal-
landschaft 

VI.3.4.1 Hinweise auf den positiven Zusammenhang zwischen der Verringerung 
von Produktionsmitteln und der Artenvielfalt - Indikator VI.2.A.-1.3 

Die Frage VI.2.A befasst sich mit der Erhaltung und Verbesserung der Artenvielfalt auf 
„gewöhnlichen“ landwirtschaftlichen Flächen. Als Synonym für „gewöhnliche“ Flächen 
wird im Folgenden der Begriff „Normallandschaft“ genutzt. Besondere Habitate auf 
landwirtschaftlichen Flächen mit hohem Naturwert werden überwiegend unter VI.2.B. 
behandelt (EU-KOM, 2000). Dementsprechend werden MSL-Maßnahmen (C2) unter 
VI.2.A und Vertragsnaturschutzmaßnahmen (C3) unter VI.2.B aufgeführt. 

Im Folgenden werden Wirkungen von AUM auf Arten- und Lebensgemeinschaften, die 
sich durch die Verringerung der PSM und Düngemitteln ergeben, dargestellt. 

Methodik und Datenquellen 

MSL-Maßnahmen dienen primär dem abiotischen Ressourcenschutz, wenngleich für ein-
zelne Maßnahmen, wie z.B. den Ökologischen Landbau (C2-B), positive Wirkungen für 
Arten- und Lebensgemeinschaften belegt sind. Es liegen keine repräsentativen Daten zur 
Beurteilung der Wirkung der MSL-Maßnahmen auf Arten und Lebensräume in Hamburg 
vor. Die Wirkungseinschätzung erfolgt daher auf Basis von Analogieschlüssen zu der 
vorliegenden Fachliteratur und Einzelfalluntersuchungen. 

MB-VI-Tab.5: Datenquellen zur Beurteilung der Wirkung von MSL-Maßnahmen auf 
Arten und Lebensgemeinschaften 

Datenquelle Indikatoren 

Fachliteratur, Ökobilanz Hamburger 
Landwirtschaft (Geier et al., 1998) 

- Artenzahl und Häufigkeit charakteristischer und gefährdeter 
  Tier- und Pflanzenarten 

Quelle: Eigene Zusammenstellung. 
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Extensive Grünlandnutzung (C2-A) 

Extensivierung von Grünland bedeutet nach Dierschke und Briemle (2002): 

– Ein verspäteter Schnittzeitpunkt des ersten Aufwuchses bzw. die Verringerung der 
Nutzungshäufigkeit überhaupt und 

– eine reduzierte oder ganz ausgesetzte Düngung, insbesondere mit Stickstoff, oder 
aber 

– die Nutzungsaufgabe. 

Die Fördervoraussetzung der Extensiven Grünlandnutzung unter C2-A sind eine begrenz-
te Viehbesatzdichte von 1,4 RGV/ha HFF. Die Menge der mineralischen Düngung ist 
nicht beschränkt, verringerte sich aber aufgrund des geringeren Raufutterbedarfs infolge 
der reduzierten Besatzdichte. Auf Flächen, die ausschließlich unter C2-A gefördert wer-
den (ohne Kombination Vertragsnaturschutz), wurde die mineralische Stickstoffdünung 
im Mittel (Median) um 40 kg N/ha verringert, von zuvor 120 kg N/ha auf jetzt 80 kg N/ha 
(Landwirtebefragung). Die mittlere Viehbesatzdichte teilnehmender Betriebe liegt im 
Mittel (Median) bei 0,9 RGV/ha HFF. Rechnerisch werden auf den geförderten Flächen 
jährlich ca. 152 kg N/ha organischer und mineralischer Stickstoffdünger ausgebracht7, 
wobei die tatsächliche N-Düngung der geförderten Flächen deutlich streut. Gemäß der 
Einschätzung der Nutzungsintensität von Grünland nach Dierschke und Briemle (ebd.) 
wird eine N-Düngung von 50 bis 150 kg/ha als halbintensiv, von 150 bis 300 kg/ha als 
intensiv klassifiziert. Gemäß dieser Einteilung ist die Nutzungsintensität des ausschließ-
lich unter C2-A geförderten Grünlandes als halbintensiv bis intensiv bewirtschaft einzu-
schätzen. 

Auswirkungen auf die Grünlandflora 

Wie soeben dargestellt, wurde die Nutzungsintensität auf dem unter C2-A geförderten 
Flächen infolge der Teilnahme reduziert, insbesondere die mineralische Düngung. Ergeb-
nisse des bundesweiten Grünland-Extensivierungsversuchs zeigen, dass die Reduzierung 
der mineralischen Düngung einen Rückgang des Grasanteils bewirkt, während die Arten-
zahl, sowie der Anteil von Kräutern und Leguminosen zunimmt (GHK, 2002). Besonders 
seltene und bedrohte Arten fehlen allerdings auch im extensiv bewirtschafteten Grünland. 
Der Anteil typischer Arten ist im Vergleich zur intensiven Bewirtschaftung meist höher 
(Elsäßer, 2002; GHK, 2002). 

                                                 
7
  Ca. 72 kg/ha organischer Stickstoff über Wirtschaftsdünger und 80 kg/ha mineralischer Stickstoff 
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Auswirkungen auf die Grünlandfauna 

Durch die Verringerung bzw. den vollständigen Verzicht der mineralischen Dünger wer-
den einige Arten begünstigt, andere benachteiligt werden. Eine überwiegende Gülledü-
nung bewirkt eine: 

– Steigerung der Mikrobentätigkeit, sowie der Artenzahl und Diversität der Mikroben; 

– Zunahme der Regenwurmaktivität; 

– höhere Bestandsdichte von Maulwürfen. 

Amphibien profitieren vom Verzicht der mineralischen Düngung, da schon der bloße 
Kontakt zu Hautverätzungen und z.T. zum Totalverlust führen kann (Schneeweiß et al., 
2000). Infolge der Verringerung des Grünlandaufwuchses wird die Frequenz der Schnitt- 
bzw. Weidenutzung verringert. Dies mindert das Risiko, dass Gelege von Wiesenbrütern 
zerstört werden (Geier et al., 1998). 

Ökologischer Landbau (C2-B) 

Auf ökologisch bewirtschafteten Flächen ist die Anzahl und der Deckungsgrad von Wild-
krautarten i.d.R. höher (Frieben et al., 1994). Der Unterschied zwischen konventionellen 
und ökologischen Anbausystemen ist im Feldinneren i.d.R. noch deutlicher ausgeprägt als 
im Randbereich (v.Elsen, 1990). 

Auf ökologisch bewirtschafteten Getreideäckern in Neuengamme (Vier-Marschlande, 
Hamburg) wurde eine höhere Arten- und Individuenzahl ermittelt als auf den untersuch-
ten konventionellen Flächen. Die hohe Anzahl typischer Ackerwildkräuter auf ökologisch 
bewirtschafteten Feldern weist auf eine gute Ausprägung standorttypischen Ackerwild-
krautgesellschaften hin. Gefährdete Ackerwildkräuter traten in 7 von 9 untersuchten or-
ganischen Feldern auf, auf konventionellen Flächen dagegen keine (Geier et al., 1998). 

Infolge des erhöhten Wildkrautbesatzes verbessert sich das Blühanbot auf den Äckern, 
wovon v.a. Insekten und in der Nahrungskette folgende Konsumenten profitieren. Positi-
ve Wirkungen des Ökologischen Landbaus auf die Kleintierfauna sind durch 90%8 bzw. 
80%9 der untersuchten Studien belegt (Pfiffner, 1997). Aufgrund der lichten Vegetations-
struktur und des erhöhten Nahrungsangebotes scheinen typische Vogelarten des Lebens-
raumes Acker, z.B. die Feldlerche, eine Präferenz für ökologisch bewirtschaftete Flächen 
zu haben (Wilson et al., 1997). 

                                                 
8
  In 90 % der untersuchten Studien war unter ökologischer Bewirtschaftung die Individuendichten hö-

her. 
9
  In 80 % der untersuchten Studien war unter ökologischer Bewirtschaftung die Artenzahl höher. 
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Untersuchungen in Hamburg (Vier- und Marschlande) zeigen, dass auf ökologisch be-
wirtschafteten Weiden insgesamt mehr Arten ermittelt wurden als auf extensiv genutzten 
Weiden. Der höhere Anteil von Kräutern, Leguminosen und typischen Feuchtwiesenarten 
auf ökologisch genutzten Weiden ist positiv für das Nahrungsangebotes für Insekten zu 
werten. Allerdings war die Verunkrautung auf diesen Flächen ebenfalls höher (Geier et 
al., 1998). Für konventionell bewirtschaftete Flächen liegen keine Ergebnisse vor. 

Beurteilung der AUM hinsichtlich ihrer Treffsicherheit  

Die Treffsicherheit beschreibt die zielgenaue Anwendung von AUM in besonders schutz-
bedürftigen oder schutzwürdigen Bereichen der Agrarlandschaft. Die Schutzbedürftigkeit 
charakteristischer Arten der Normallandschaft ist praktisch überall gegeben. Die Tatsa-
che, dass ca. 60 % bzw. 20 % des extensiven bzw. ökologisch bewirtschafteten Grünlan-
des mit Vertragsnaturschutzmaßnahmen kombiniert werden, zeigt die Schutzwürdigkeit 
des Grünlandes aus Sicht des Arten- und Biotopschutzes. 

VI.3.4.2 Förderung umweltfreundlicher Anbauformen und Auswirkungen auf die 
Artenvielfalt – Indikatoren VI.2.A-2.1 und 2.3 

Ökologisch bewirtschaftete Ackerflächen (C2-B) unterscheiden sich hinsichtlich der 
Fruchtfolge sowie dem Umfang und der Anzahl angebauter Kulturen von konventionell 
bewirtschafteten Feldern. 

Anhand der Indikatoren a) Bodennutzung, b) Flächenanteil angebauter Kulturenarten, c) 
Anzahl angebauten Kulturen je Betrieb und d) Anzahl von Pflege- und Düngemaßnahmen 
werden übliche Unterschiede beider Anbaussystem dargestellt (vgl. Abbildung 6.6). Die 
Flächennutzung ökologisch und konventionell bewirtschafteter Flächen in Hamburg 
konnte, mit Ausnahme der Bodennutzung, jedoch nicht getrennt für beide Anbaussysteme 
ermittelt werden10. Die daraus abzuleitenden Wirkungen für Arten- und Lebensgemein-
schaften beruhen auf der Auswertung von Fachliteratur. 

Ökologische Anbauverfahren (C2-B) 

Bodennutzung 

Ökologisch bewirtschaftete Flächen in Hamburg haben einen geringfügig höheren Grün-
landanteil als konventionelle Betriebe. Das Acker-Grünland-Verhältnis gibt einen An-
haltspunkt für den Spezialisierungsgrad des jeweiligen Anbausystems. Der geringe Unter-
schied in der Bodennutzung beider Systeme in Hamburg, lässt allerdings keine Rück-
schlüsse hierauf zu.  

                                                 
10

  Fehlende Datengrundlage. 
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MB-VI-Abb.7:  Bodennutzung ökologisch und konventionell genutzter Flächen in 
Hamburg 
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Dauergrünland Ackerfläche

Quelle: InVeKoS, 2002; eigene Berechnungen. 

Flächenanteil ausgewählter Kulturen 

Ökologisch bewirtschaftete Betriebe weisen einen deutlich höheren Anteil an Sommerge-
treide und Leguminosen auf. Der Anbauumfang von Mais, Hackfrüchten und Raps ist 
geringer als auf konventionellen Flächen. Konventionell wirtschaftende Betriebe bauen 
mehr Hackfrüchte und Mais und nahezu keine Eiweißkulturen an. 

Mögliche Wirkungen: Der kontinuierliche Rückgang des Anbaus von Sommergetreide 
entzieht der damit assoziierten wild wachsenden Begleitflora die Habitatgrundlage und ist 
damit eine Ursache für ihren Rückgang. Sommergetreidebestände weisen z.T. eine höhere 
Anzahl bzw. einen höheren Deckungsgrad an Segetalarten auf als Wintergetreidebestän-
de. Eine Ursache hierfür liegt in dem sehr dichten Halmabstand des Wintergetreides, wo-
durch der Lichteinfall reduziert und besonders niederwüchsige, lichtbedürftige Segetalar-
ten benachteiligt werden (Hilbig et al., 1992; v. Elsen, 1994). Die Vorzüglichkeit von 
Sommer- gegenüber Wintergetreide wurde allerdings für den integrierten Anbau nachge-
wiesen. Im ökologischen Landbau fanden sich Gruber et al. (1999) in Wintergetreidebe-
ständen mehr Wildkrautarten. 

Ökologisch bewirtschaftete Flächen werden häufiger als Bruthabitat frequentiert als glei-
che Kulturen unter konventioneller Bewirtschaftung. Tabelle 6.6 stellt eine „Hitliste“ der 
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am häufigsten als Bruthabitat aufgesuchten Fruchtarten, differenziert nach der Bewirt-
schaftungsform, ökologisch und konventionell, dar. Im Vergleich landwirtschaftlicher 
Kulturen stellen Stilllegungs- und Getreideflächen einen besseren Lebensraum für Vögel 
dar als Leguminosen, Raps und intensiv genutztes Grünland. Der sich schnell entwickeln-
de Winterraps kann für Bodenbrüter, wie den Kiebitz, zur ökologischen Falle („Kiebitz-
falle“) werden. Sommerungen, insbesondere Sommergerste, bieten günstigere Bruthabita-
te als Winterweizen (Brickle et al., 2000; Delgado et al., 2002). Wintergetreidebestände 
sind zum Zeitpunkt der zweiten und dritten Brut schon zu hoch und zu dicht und werden 
daher, z.B. von Feldlerchen, gemieden (Chamberlain et al., 1999; Wilson et al., 1997). 

MB-VI-Tab.6: Mittlere Brutvogeldichte (Brutpaar/ha), differenziert nach Fruchtarten, 
Jahreszeit und Bewirtschaftung 

Fruchtart April Mai Juni 
 ökologisch konventionell ökologisch konventionell ökologisch konventionell

Getreide 0.38*** 0,17 0,26** 0,11 0,16** 0,06 

Wintergetreide 0,36** 0,15 0,30*** 0,09 0,11 0,08 

Grassilage 0,22* 0,08 0,25*** 0,04 024*** 0,03 

Weide 0,05 0,02 0,07*** 0,00 010** 0,01 

Stilllegung 0,56 0,36 0,56 0,30 0,33 0,26 

Raps  0,09  0,07  0,10 

Leguminosen 0,09 0,09 0,08 0,08 0,01 0,01 

Signifikanz: ***<0.001, ** <0.01, * <0.05 

Quelle: (Wilson et al., 1997). 

Der Mangel an Nahrungshabitaten im Winter wird als weitere Ursache für die Abnahme 
charakteristischer Vögel in der Agrarlandschaft gesehen. Chamberlain et al. bringen dies 
in Zusammenhang mit der Zunahme von Wintergetreidekulturen und der Abnahme von 
überwinternden Stoppelbrachen (Chamberlain et al., 2000). Diese Nahrungsquelle geht 
durch den vermehrten Anbau von Winterungen verloren und ist eine weitere Ursache für 
den Rückgang von Samenfressern wie Feldlerche, Rebhuhn und Goldammer (Donald et 
al., 2001; Moorcroft et al., 2002). 

Anzahl angebauter Kulturen je Betrieb 

Die Fruchtartendiversität ist in ökologisch bewirtschafteten Betrieben höher als in kon-
ventionellen Betrieben.  

Mögliche Wirkungen: Eine hohe räumliche Heterogenität kann teilweise mit einer hohen 
Artenzahl in Verbindung gebracht werden (Wascher, 2000). Der positive Einfluss einer 
weiten Fruchtfolge wurde für Insekten belegt (Prescher et al., 2000). Neben direkten posi-
tiven Wirkungen auf einzelne Arten sind indirekte Wirkungen wie phytosanitäre Effekte, 
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Unkrautregulation und Vorfruchtleistung zu nennen (Burth et al., 1994). Ein weiterer 
Vorteil einer vielfältigen Flächennutzung für Tierarten liegt im Nebeneinander verschie-
dener Habitate, hier der Fruchtfolgeglieder. Aus dem Nutzungsmosaik ergibt sich, neben 
einer positiven Wirkung für das Landschaftsbild, ein unterschiedlicher Bewirtschaftungs-
rhythmus der Flächen. Migrationsfähige Arten können im Fall von Störungen, z.B. durch 
Bodenbearbeitung oder Mahd, in benachbarte Flächen wechseln. Diese Option ist umso 
geringer, je größer die zusammenhängend bewirtschaftete Fläche ist, die mit einer oder 
mit in der Bearbeitung ähnlichen Kulturen bestellt wird. 

Anzahl von Pflege- und Düngemaßnahmen 

Der Verzicht auf chemische Pflanzenschutzmaßnahmen im ökologischen Landbau wird 
durch angemessene Fruchtfolgegestaltung, thermische, vor allem aber mechanische Un-
krautregulierungsmaßnahmen kompensiert. MB-VI-Abb.8 zeigt, dass die Anzahl mecha-
nischer Pflegemaßnahmen im ökologischen Anbau höher ist als im konventionellen An-
bau. 

Mögliche Wirkungen: Die Vermutung, dass die höhere mechanische Bearbeitungsintensi-
tät auf ökologischen Flächen negative Effekte für einzelne Artengruppen, v.a. Bodenbrü-
ter (v.a. Kiebitz) hat, wurde noch nicht durch Untersuchungen bestätigt. 

MB-VI-Abb.8: Anzahl von Pflege- und Düngemaßnahmen für ausgewählte Kulturen 
in ökologischen und konventionellen Betrieben 

*  Ernte als Anwelksilage.
1) Walzen, Striegeln, Häufeln, Hacken, Eggen (ohne Pflügen, Saatbettvorbereitung, Bestellung und Ernte).
2) Ausbringung von Pflanzenschutzpräparaten, Düngung: Grunddüngung, Stickstoffdüngung, Kalken, 
    Flüssigmist- bzw. Festmistausbrinung.
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Quelle: (Ahlgrimm et al., 2000). 
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VI.3.5 Frage VI.2.B. - Beitrag der Agrarumweltmaßnahmen zum Er-
halt und zur Verbesserung der Habitatvielfalt 

Die Frage VI.2.B. befasst sich mit der Erhaltung und Verbesserung der Habitatvielfalt auf 
„für die Natur sehr wichtigen landwirtschaftlichen Flächen“. Die Artenvielfalt auf „ge-
wöhnlichen landwirtschaftlichen Flächen“ wird unter VI.2.A behandelt. Dementsprechend 
werden die Teilmaßnahmen des Vertragsnaturschutzes (C3) vollständig unter VI.2.B auf-
geführt.  

Die Wirkungen der Teilmaßnahmen wurden anhand von „Wirkungsdiagrammen“ aufbe-
reitet und mit Literatur belegt. Der Wirkungsschwerpunkt der Teilmaßnahmen des Ver-
tragsnaturschutzes (C3) liegt im biotischen Bereich. Im Folgenden sollen daher insbeson-
dere länder- und maßnahmenspezifische Untersuchungen herangezogen werden, um über 
die allgemein belegten Wirkungszusammenhänge hinaus Anhaltspunkte für positive Um-
weltwirkungen zu erhalten. In Hamburg sind insbesondere langjährige ornithologische 
Begleituntersuchungen (1990 bis 2001), seit 1990 laufende vegetationskundliche Unter-
suchungen und Studien zur Grabenflora und -fauna für die Darstellung der Wirkungen des 
Vertragsnaturschutzes von Relevanz.  

Zusätzlich werden Untersuchungen vergleichbarer Vertragsnaturschutzmaßnahmen des 
Nachbarlandes Niedersachsen beispielhaft herangezogen, um Analogieschlüsse zu der 
Entwicklung von Flora und Fauna ziehen zu können. Zur Prüfung der Zulässigkeit von 
Analogieschlüssen wurden folgende Kriterien herangezogen: Art der Nutzung bzw. der 
Nutzungsauflagen (Wiese/ Weide/ Biotoppflege) sowie Verpflichtungen zur Regelung des 
Wasserstandes. Ein Verzicht auf die Anwendung von PSM sowie ein Verbot der Düngung 
bzw. eine starke Einschränkung der Düngung sind in fast allen vergleichbaren Maßnah-
men vorgesehen.  

Zu berücksichtigen ist, dass in Hamburg ein gut ausgeprägtes Grabensystem mit hoher 
floristischer aber auch avifaunistischer Bedeutung vorhanden ist. Die geförderten Flächen 
bieten daher günstige Voraussetzungen für einen erfolgreichen Vertragsnaturschutz.  

Indikator VI.2.B.-1.1:- Schutz von naturschutzfachlich hochwertigen Habitaten 

Der Vertragsnaturschutz zielt überwiegend auf die Erhaltung vorhandener Biotope ab. Die 
Fördertatbestände werden zwar generell landesweit angeboten, es erfolgt jedoch eine ge-
zielte Auswahl der naturschutzfachlich bedeutsamen Flächen durch das Naturschutzamt. 
Die vegetationskundlichen Grünlanduntersuchungen führten schon in der Vorgängerperi-
ode nach VO (EWG) Nr. 2078/1992 zu einem Ausschluss von Vertragsflächen von der 
Förderung. Die Untersuchungen zeigten, dass insbesondere Teilmaßnahmen auf Ackerflä-
chen, die in jüngster Vergangenheit in Grünland umgewandelt worden waren, nicht die 
erwarteten positiven Wirkungen im Sinne des Arten- und Biotopschutzes erbrachten. Die 
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Ergebnisse führten zu einer Einschränkung des Vertragsnaturschutzes auf für den Arten- 
und Biotopschutz auf Grund ihrer Ausstattung und Vielfalt an Artenbeständen und dem 
Vorkommen von „Zielarten“ besonders wertvolle Flächen (EPLR, Anlage 2).  

Ornithologische Untersuchungen in Hamburg haben erbracht, dass im Vergleich zum Ge-
samtareal keine der betrachteten Vogelarten eine negative Entwicklung auf Vertragsflä-
chen vorweist. Es zeigt sich allerdings auch, dass der Vertragsnaturschutz für Arten mit 
niedrigen Beständen und überregional starken Bestandsabnahmen (z.B. Uferschnepfe, 
Steinschmätzer) keine Verbesserung erreicht. Vergleichbare Ergebnisse erbrachten auch 
Untersuchungen in Niedersachsen. Die folgenden zwei Tabellen geben Hinweise darauf, 
welche Vogelarten positiv bzw. nicht erkennbar auf die Maßnahmen des Vertragsnatur-
schutzes reagieren.  

MB-VI-Tab.7: Arten mit positiver Reaktion auf das Vertragsnaturschutz-Programm  

Allgemein Bestandsabnahme, auf Vertrags-
flächen stabile Bestände 

Kiebitz, Braunkehlchen, Rotschenkel, Rebhuhn (?) 

Allgemein stabile Bestände, auf Vertragsflä-
chen Bestandszunahme 

Bekassine 

Allgemein Bestandszunahme, auf Bestands-
flächen Bestandszunahme verstärkt 

Feldlerche, Schildrohrsänger 

(?) bedeutet, dass die Trends unsicher und durch methodische Probleme belastet sind. 

Quelle: Mitschke, 2001. 

MB-VI-Tab.8 Arten ohne erkennbare Reaktion auf das Vertragsnaturschutz-Programm 

Bestandsabnahme Uferschnepfe, Löffelente, Beutelmeise, Steinschmätzer 
Stabile Bestände Austernfischer, Nachtigall, Pirol 
Bestandszunahme Wiesenpieper, Schafstelze, Knäkente (?), Wachtelkönig,  Wachtel, 

Feldschwirl, Neuntöter, Schwarzkehlchen 

(?) bedeutet, dass die Trends unsicher und durch methodische Probleme belastet sind. 

Quelle: Mitschke, 2001. 

Für längerfristige Erfolge des Wiesenbrüterschutzes ist eine Wasserstandsanhebung uner-
lässlich. In Niedersachsen wurde z.B. auf Flächen des Vertragsnaturschutzes ohne Was-
serstandsanhebung ein Rückgang der Arten festgestellt (NLÖ, 2003). Die Maßnahmen des 
Vertragsnaturschutzes sehen zwar eine Haltung der (überwiegend hohen) Grundwasser-
stände vor, bieten jedoch keinen Anreiz für eine zusätzliche Vernässung. Diese wäre zu-
mindest auch in Teilbereichen in Hamburg sinnvoll.  

Das umfangreiche Grabensystem Hamburgs hat eine hohe Bedeutung für den Arten- und 
Biotopschutz. Die Marschengräben stehen in enger Beziehung zu den angrenzenden 
landwirtschaftlich genutzten Flächen. Die geringere Nährstoffbelastung sowie der vorge-
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fundene Arten- und Strukturreichtum der Gräben in den Extensivierungsgebieten ist auf 
die Fördertatbestände des Programms zurückzuführen. Die optimale Artenausstattung 
wird durch eine periodisch wiederkehrende Grabenräumung i.d.R. nicht negativ beein-
flusst. Auf jede Räumung folgen Sukzessionsstadien mit spezifischen ökologischen Wer-
ten, solange keine zeitweilige Austrocknung erfolgt (EPLR, Anlage 2). Die Vertragsna-
turschutzmaßnahmen erlauben daher Grabenräumungen, setzen jedoch zeitliche Begren-
zungen.  

In Niedersachsen werden durch das Kooperationsprogramm Dauergrünland als Teilmaß-
nahme des Vertragsnaturschutzes Grünlandflächen in Schutzgebieten gefördert. Die Un-
tersuchungen des Niedersächsischen Landesamtes für Ökologie belegen die positiven 
Wirkungen der Extensivierung auf die Vielfalt von Flora und Fauna. Im Vergleich zu 
konventionell bewirtschafteten Flächen zeigt sich u.a. eine deutliche Bestandsstabilisie-
rung oder sogar der Zuwachs der Wiesenbrüter auf nach naturschutzfachlichen Kriterien 
bewirtschafteten Flächen (NLÖ, 2003). 

Untersuchungen im Rahmen des niedersächsischen Kooperationsprogramms Feuchtgrün-
land haben ergeben, dass die Teilmaßnahme den überregionalen Trend des Bestandsrück-
ganges von Wiesenvögeln bislang nicht aufhalten konnte, jedoch durchaus einzelne Er-
folge sichtbar wurden. Anspruchsvolle floristisch-vegetationskundliche Schutzziele kön-
nen nur unter Ausweitung der Auflagen erreicht werden. Besonders bedeutsam ist sowohl 
unter faunistischen als auch floristischen Gesichtspunkten die Wiedervernässung als 
Grundvoraussetzung für die Entwicklung von artenreichem Grünland (NLÖ, 2003), die 
jedoch in Niedersachsen kaum in Anspruch genommen wird. Ein Großteil des Hamburger 
Feuchtgrünlandes bringt hierzu auf Grund seiner Standortspezifika gute Voraussetzungen 
mit. Die zusammenfassenden Ergebnisse der Hamburger vegetationskundlichen Untersu-
chungen bleiben abzuwarten. 

Indikator VI.2.B.-2.1 Geförderte ökologische Infrastrukturen mit Habitatfunktion oder 
geförderte, nicht bewirtschaftete Schläge. 

Ökologische Infrastrukturen mit Habitatfunktion oder nicht bewirtschaftete Schläge kön-
nen gem. EU-KOM (2000) Hecken, Streifen entlang von Wasser- oder Feldwegen, nicht 
bestellte oder nicht bewirtschaftete Flächen, die in der Natur nicht linienförmig verlaufen, 
aber auch Einzelelemente sein. Gefördert werden in Hamburg durch die Teilmaßnahmen 
des Vertragsnaturschutzes mit Ausnahme der Pflegevarianten (C3-Pflege) insbesondere 
die schonende Erhaltung von Gräben und Obstbäumen.  

Nach Einschätzungen der BUG befinden sich auf rund 50% der Vertragsflächen Graben-
systeme, die durch Verpflichtungen des Vertragsnaturschutzes direkt geschützt werden. 
Diesen Strukturen kann auch eine wesentliche Funktion im Biotopverbund zugesprochen 
werden, indem aquatische, semiaquatische und Feucht-/ Nassgrünlandbereiche miteinan-
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der vernetzt werden. Grabenränder sind zudem häufig wichtige Refugialstandorte für 
Pflanzenarten, die auf den Wirtschaftsflächen selbst keine optimalen Standortbedingun-
gen mehr vorfinden.  

Kriterium VI.2.B-3 Vor Auswaschungen, Oberflächenabflüssen oder Sedimenteintrag 
geschützte wertvolle Feuchtgebiete oder aquatische Habitate (Indikatoren VI.2.B.-3.1 
und 3.2). 

Das Kriterium VI.2.B-3 bezieht sich auf positive Auswirkungen auf angrenzende wertvol-
le Feuchtgebiete und aquatische Habitate, die sich durch die Bewirtschaftung landwirt-
schaftlicher Flächen gemäß den Verpflichtungen der verschiedenen Maßnahmen ergeben. 

Die Beantwortung des Kriteriums VI.2.B-3 erfordert eine Analyse der räumlichen Lage 
geförderter Flächen und zu schützender Feuchtgebiete. Mit Geografischen Informations-
systemen (GIS) kann eine Nachbarschaftsanalyse durchgeführt werden. Die erforderlichen 
Raumdaten für die geförderten Flächen liegen z.Zt. nicht flächendeckend vor. Die Umset-
zung der (VO (EG) Nr. 1593/2001) bis 2005, welche die Verbindung der InVeKoS-Daten 
mit GIS vorsieht, schafft für die Auswertung dieser Fragestellung erst die Grundlage. 

Anhand der Abschätzungen der BUG können zumindest für den Indikator VI.2.B-3.1 
näherungsweise Aussagen getroffen werden. Demnach liegen auf ca. 50 % der Vertrags-
flächen ein mehr oder minder dichtes Netz aus Gräben, Beetgräben und Blänken, das 
durch eine extensive Grünlandbewirtschaftung vor Stoffeinträgen geschützt wird. Diese 
Annahme gilt sowohl für die MSL-Flächen (C2) als auch für die Vertragsnaturschutzflä-
chen (C3). Die Förderung des ökologischen Landbaus und Maßnahmen des Vertragsna-
turschutzes beinhalten ein vollständiges Verbot des Einsatzes chem.-synth. Pflanzen-
schutz- und Düngemittel. Organische Düngemittel dürfen im Vertragsnaturschutz entwe-
der nicht oder nur stark eingeschränkt zur Anwendung kommen. Auf extensiv bewirt-
schafteten Grünlandflächen (C2-A) ist die Anwendung von Wirtschaftsdünger ebenfalls 
limitiert, jedoch weniger stark als im Vertragsnaturschutz. Die Anwendung mineralischen 
Düngers ist prinzipiell zulässig, aufgrund des verringerten Raufutterbedarfs jedoch gerin-
ger als auf intensiv genutzten Grünland. Durch die genannten Beschränkungen des Be-
triebsmitteleinsatzes erfolgt ein effektiver Schutz der Gräben.  

Über den Flächenumfang geschützter aquatischer Habitate (Indikator VI.2.B-3.2) kön-
nen jedoch keine Aussagen getroffen werden.  
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VI.3.6 Ökonomische Aspekte der Agrarumweltmaßnahmen (Zusätz-
liche kapitelspezifische Frage) 

Neben den Auswirkungen auf den Ressourcenschutz können die AUM auch die sozio-
ökonomische Entwicklung der teilnehmenden Betriebe beeinflussen. Diese ist abhängig 
von der einzelbetrieblichen Ausgangssituation, den Anpassungsmöglichkeiten und -
strategien sowie dem Umfang und der Höhe/ Stärke der Auflage. Das Kapitel gibt einen 
Überblick über die verschiedenen Effekte im Bereich der Beschäftigung, des Einkom-
mens und der Vermarktung. Um diese Effekte einschätzen zu können, werden u.a. Lite-
raturquellen ausgewertet. Da die Teilnehmerzahl in Hamburg relativ gering ist, ist eine 
Analyse der Intensivbefragung statistisch nicht belastbar. Aus diesem Grunde wird im 
Bereich der MSL-Maßnahmen auf die Auswertungen aus angrenzenden Flächenländern 
zurückgegriffen, die Ergebnisse der Landwirtebefragung aus Hamburg können im Anhang 
zum Materialband nachgelesen werden. 

Zur Theorie der Prämiengestaltung 

Das Prinzip von Agrarumweltprämien, die nicht individuell bemessen sind, impliziert, 
dass Betriebe, deren Gesamtkosten einer Nutzungsänderung unterhalb des Prämienbetra-
ges liegen, Produzentenrenten erzielen. Unter der Prämisse rationalen Handelns ist der 
Grenzteilnehmer definiert als derjenige Betrieb, dessen Teilnahmekosten genau durch die 
Prämie/Beihilfe gedeckt werden. Betriebe deren Kosten oberhalb der Prämie liegen, wer-
den an einer Agrarumweltmaßnahme nicht teilnehmen. Die einzelbetrieblichen Kosten 
der Teilnahme an den Agrarumweltmaßnahmen, also die Gesamtkosten einer Nutzungs-
änderung, setzen sich zusammen aus: 

– dem Einkommenssaldo der Agrarumweltmaßnahme11 minus dem entsprechenden 
Kostensaldo,  

– den Antrags- und Informationskosten,  

– einem Risikoaufschlag, der z.B. daraus resultiert, dass der Betrieb im Zuge seiner 5-
jährigen Vertragsbindung in seiner Anpassungsflexibilität auf sich ändernde Rah-
menbedingungen gehemmt ist.  

Aus dem Blickwinkel des sparsamen Umgangs mit öffentlichen Mitteln sind die o.g. Ren-
ten zu vermeiden bzw. zu minimieren. Dies geschieht i.d.R. durch Differenzierung der 
Prämien. Zu berücksichtigen ist, dass dies nicht kostenlos zu erzielen ist. Die (volkswirt-
schaftlichen) Gesamtkosten einer Politikmaßnahme setzen sich zusammen aus Konsens-
findungskosten, Kontroll- und Administrationskosten sowie aus den Opportunitätskosten, 

                                                 
11

  Definiert als Einkommen aus der Agrarumweltmaßnahme minus Einkommen des Produktionsverfah-
rens in der Referenzsituation. 
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die durch den Verzicht auf Wertschöpfung in der bisherigen Ressourcenverwendung ent-
stehen. Während die Opportunitätskosten von einer Prämiendifferenzierung unberührt 
bleiben, hat diese Einfluss auf die Konsensfindungs-, Kontroll- und Administrationskos-
ten. Im Extrem müsste versucht werden, für jeden Teilnehmer an den Agrarumweltmaß-
nahmen eine individuelle Vertragslösung zu gestalten, die seinen tatsächlichen Grenzkos-
ten entspräche. Nahe liegend ist, dass ein solches Vorgehen zu sehr hohen Kontroll- und 
Verwaltungskosten führen würde, zudem auch kaum gesellschaftlich konsensfähig wäre. 
Folglich sind unter der Prämisse des sparsamen Umgangs mit öffentlichen Mitteln Prä-
miendifferenzierungen nur so weit zu betreiben, dass die Reduzierung der o.g. Renten 
durch die im Gegenzug entstehenden zusätzlichen Kontroll-, Administrations- und Kon-
sensfindungskosten kompensiert werden (Reiter, 1994). Als Ergebnis sind folglich Renten 
im Sinne von Überkompensationen im gewissen Maß zu akzeptieren. Diese werden bei 
den Teilnehmern einen positiven Einkommensbeitrag liefern.  

Die methodisch-empirischen Erfassungsgrenzen a) der einzelbetrieblichen und b) der 
volkswirtschaftlichen Kosten zur Beurteilung der Agrarumweltmaßnahmen sind bisher 
nicht überwunden. Bei der Ausgestaltung der Agrarumweltmaßnahmen wurde in der Ver-
gangenheit der Focus auf einen Ertrags- und Kostenstrukturvergleich der Produktionssys-
teme in der Referenzsituation und der Agrarumweltmaßnahme gelegt. Die Einbeziehung 
der Antrags- und Informationskosten blieb sowohl auf der Ebene des Endbegünstigten als 
auch gesamtwirtschaftlich weitestgehend unberücksichtigt. Dies ist insofern misslich, da 
bei Maßnahmen, deren betrieblicher Umfang i.d.R. nur verhältnismäßig klein ist, wie dies 
i.d.R. bei Vertragsnaturschutzmaßnahmen der Fall ist, die Antragskosten je Flächenein-
heit relativ höher sind und damit einen relativ höheren Einfluss auf die Entscheidungsfin-
dung einer Teilnahme ausüben als bei Maßnahmen, die einen ganzen Betriebsteil umfas-
sen.  

Eine sinnvolle Prämienstaffelung kann erfolgen, wenn betriebliche Merkmale gefunden 
werden, die mit relativ geringem administrativen Aufwand objektiv nachprüfbar und eng 
mit den betrieblichen Grenzkosten korreliert sind. Vorstellbar sind verschiedene Kennzif-
fern wie z.B. die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Region (fruchtbarer/ weniger frucht-
barer Standort), betriebsstrukturelle Merkmale (Grünland- oder Ackerflächen) oder auch 
die Art der Produktionstechnik (Mutterkuh- oder Milchviehhaltung) (Isermeyer et al., 
1996). 

VI.3.6.1 Beschäftigung 

Die AUM lösen i.d.R. nur vorübergehende bzw. befristete Beschäftigungseffekte aus. 
Dauerhafte Effekte sind nicht oder nur in einem zu vernachlässigenden Ausmaß nachzu-
weisen, da i.d.R. mit Wegfall der Transferzahlungen die extensive Produktionsweise auf-
gegeben würde. Dies kann zunehmend auch für ökologisch wirtschaftende Betriebe unter-
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stellt werden, deren Einkommensanteil durch Transfers mit den zurzeit fallenden Erzeu-
gerpreisen für ökologisch erzeugte Produkte steigt. 

Ökologischer Landbau 

Der Arbeitszeitbedarf der Betriebe verändert sich durch die Umstellung auf den ökologi-
schen Landbau erheblich. Dies konnte in verschiedenen Studien der letzten Jahre nach-
gewiesen werden. In einer Begleitforschung des Instituts für Betriebswirtschaft der FAL 
wurden bundesweit 107 Betriebe seit 1990/91 unter anderem zu diesem Thema unter-
sucht. Dabei konnte festgestellt werden, dass sich im Durchschnitt aller bewerteten Be-
triebe der Arbeitseinsatz während der ersten vier Umstellungsjahre um 11 % erhöht hat. 
In Marktfruchtbetrieben erhöht sich der Arbeitseinsatz mit 37 % am meisten. Im Gegen-
satz dazu verringerte sich der Arbeitszeitbedarf in den untersuchten Veredlungsbetrieben, 
da eine Reduzierung der Schweinezucht und -mast erfolgte. Die Veredlungsbetriebe ge-
ben vermehrt ihre arbeitsintensiven Betriebszweige auf. Gründe für den insgesamt höhe-
ren Arbeitsbedarf in ökologisch wirtschaftenden Betrieben liegen unter anderem in der 
vielseitigeren Fruchtfolge und im verstärkten Anbau arbeitsintensiver Kulturen. Außer-
dem wird die Arbeitszeit durch den Einsatz mechanischer Unkrautbekämpfung gesteigert. 
Zusätzlich erhöht sich die Arbeitszeit durch die Direktvermarktung, die im ökologischen 
Landbau einen wichtigen Vermarktungsweg darstellt (Nieberg, 1997). 

Extensive Grünlandnutzung 

Die Beschäftigungswirkung der extensiven Grünlandnutzung kann aufgrund der verschie-
denen Standortvoraussetzungen und Produktionsweisen sehr unterschiedlich ausfallen. 
Wenn eine Veränderung der Betriebsorganisation erfolgt, um die Auflagen der Agrarum-
weltmaßnahme zu erfüllen, kann dies durch Viehbestandabstockung oder durch Flächen-
ausdehnung geschehen. Allein aus diesem Grunde ist die Veränderung des Arbeitszeitbe-
darfs uneinheitlich. Eine Viehbestandsabstockung setzt tendenziell Arbeitszeit frei, wel-
che evtl. in anderen Betriebszweigen genutzt werden kann. Im Gegensatz dazu kann die 
Flächenausdehnung eine zusätzliche Arbeitsbelastung auslösen. Als dritte Option ergibt 
sich die der Beibehaltung bereits vor der Teilnahme am Förderprogramm praktizierten, 
extensiven Grünlandbewirtschaftung. Betriebliche Anpassungen auch hinsichtlich der 
Arbeitszeit sind nicht zu erwarten. 

Vertragsnaturschutz 

Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes finden in der Regel auf nur auf kleineren Teilflä-
chen der Betriebe statt, dementsprechend gering ist der zusätzliche Arbeitsaufwand. Die 
Befragung der Landwirte zeigt, dass 55 % keinen Mehraufwand sehen (oder keine Anga-
ben gemacht haben) und 30 % der Befragten einen zusätzlichen Arbeitsaufwand von 1 bis 
50 Stunden pro Jahr sehen. Einen durch die Vertragsnaturschutzmaßnahmen bedingten 
Mehraufwand von über 100 AKh im Jahr geben 8 % der Befragten an. Die zusätzlich an-
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fallende Arbeit wird von den Begünstigten selbst aufgefangen und nur zu einem sehr ge-
ringen Teil an Fremdarbeitskräfte abgegeben. Der Beschäftigungseffekt ist somit vernach-
lässigbar gering und auch nur vorrübergehend, da an die 5-jährige Vertragslaufzeit ge-
bunden. 

Fazit – Auswirkungen der AUM auf Beschäftigung 

Eine eindeutige Aussage zur Beschäftigungswirkung von AUM ist nicht möglich. Der 
ökologische Landbau löst insgesamt einen positiven Beschäftigungseffekt aus. Dieser ist 
in den ersten Jahren nach der Umstellung besonders deutlich erkennbar. Bei extensiver 
Grünlandnutzung können sowohl positive als auch negative Effekte ausgelöst werden, 
dies ist von der Anpassungsstrategie der Betriebe abhängig. 

VI.3.6.2 Einkommen 

Die AUM haben direkte und indirekte Wirkungen auf das Einkommen der landwirtschaft-
lichen Betriebe. Direkte Wirkungen werden durch die Zahlungen der Prämien hervorgeru-
fen. Indirekte Wirkungen entstehen durch die veränderte Produktionsweise. Die Landwir-
te müssen Ertragseinbußen kompensieren, dies geschieht zum einen durch die Zahlung 
der Prämie und zum anderen durch eine veränderte Betriebsorganisation.  

Ökologischer Landbau 

In der Literatur lassen sich Hinweise finden, dass die Wirtschaftlichkeit der ökologischen 
Betriebe deutlich von der Extensivierungsprämie beeinflusst wird. Mit Hilfe dieser Prä-
mien konnte beim Durchschnitt der Betriebe ein positiver Einkommenseffekt erzielt wer-
den, welcher allerdings von der Betriebsform und der Betriebsgröße abhängig ist. Markt-
fruchtbetriebe können durch die Umstellung des Produktionssystems am meisten profitie-
ren. Außerdem spielen die Vermarktungsmöglichkeiten eine bedeutende Rolle, auf die im 
Anschluss intensiver eingegangen wird (Nieberg, 1997; Schulze Pals, 1994). 

Grünlandextensivierung 

Eine Einkommensänderung der Teilnehmer der extensiven Grünlandnutzung ist von den 
Anpassungsstrategien und den einzelbetrieblichen Standortfaktoren der Betriebe abhän-
gig. Je nach dem wie stark sich die bisherige Betriebsorganisation verändert, bedeutet die 
Prämie einen zusätzliche Einkommensbeitrag oder aber einen Ausgleich für die entste-
henden Einkommensverluste. Einkommensverluste können u.a. durch Ertragsminderung 
und den Mehraufwand durch Pflegemaßnahmen entstehen. 
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Vertragsnaturschutz  

Einkommenseffekte durch die Teilnahme am Vertragsnaturschutz sind stark von dem be-
troffenen Flächenumfang, der Referenzsituation (wie wurden die Flächen zuvor bewirt-
schaftet?) und einzelbetrieblichen Anpassungsstrategien abhängig. In Gebieten mit groß-
flächigen Standortnachteilen bei bestehenden extensiven Nutzungsformen, d.h. keinen 
oder geringen Anpassungsreaktionen der Betriebe, können Vertragsnaturschutzprämien 
jedoch eine zusätzliche Einkommensquelle bilden, wenn auch meist nur in geringem Um-
fang. Zur Bedeutung der Prämie für ihren Betrieb machen die meisten Landwirte keine 
Angabe, aber über die Hälfte der Befragten kann sich sogar vorstellen, dass ihr Betrieb 
durch die Prämienzahlungen langfristig rentabel bleibt, 37% beantworten diese Frage je-
doch mit nein. 

Fazit - Auswirkungen der AUM auf Einkommen: 

Die AUM ökologischer Landbau und extensive Grünlandnutzung können Einkommensef-
fekte auslösen. Diese sind u.a. abhängig von den standörtlichen Bedingungen und den 
Fähigkeiten des Betriebsleiters, sich auf die veränderte Situation einzustellen. Im Ver-
tragsnaturschutz wird deutlich, dass für einen Teil der Betriebe die Einkünfte aus den 
Prämienzahlungen von Bedeutung sind. Hierbei handelt es sich vermutlich um Betriebe, 
die auf Grund ihrer Standortnachteile bereits zuvor eher extensiv gewirtschaftet haben. 
Zusätzlich wird das Einkommen stark von den Vermarktungsmöglichkeiten der extensiv 
erzeugten Produkte beeinflusst, worauf im Folgenden näher eingegangen wird. 

VI.3.6.3 Vermarktung 

Die Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte kann auf vielen Wegen erfolgen. Zum 
einen hängt dies von den Produkten an sich ab und zum anderen von den Absatzmöglich-
keiten, die dem Betrieb zur Verfügung stehen. Die Erzeugnisse können über Genossen-
schaften, Groß- und Einzelhandel, Erzeugergemeinschaften oder die Direktvermarktung 
abgesetzt werden. Während der Expertengespräche mit Fachberatern (LWK Hamburg, 
2003) zu den AUM wurde deutlich, dass die Vermarktungsmöglichkeiten der extensiv 
erzeugten Produkte eine wesentliche Rolle für die Teilnahme der Betriebe an der Maß-
nahme spielen. Dies ist insbesondere im ökologischen Landbau der Fall, bei der extensi-
ven Grünlandnutzung ist die Bedeutung geringer. 

Ökologischer Landbau 

Ein spezielles Problem, mit dem die ökologisch wirtschaftenden Betriebe in Hamburg im 
Bereich der Vermarktung kämpfen, sind ihre konventionellen Berufskollegen, welche 
ebenfalls den Weg der Direktvermarktung für sich entdeckt haben. Die Konsumenten 
Hamburgs, die direkt ab Hof ihre Lebensmittel kaufen, legen viel Wert auf die Regionali-
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tät der Produkte und zahlen dafür auch einen höheren Preis. Dabei spielt es für sie nur 
eine untergeordnete Rolle, ob die Produkte aus der konventionellen oder der ökologischen 
Landwirtschaft stammen. Viele Betriebe, die über eine Umstellung ihrer Produktionswei-
se auf den Ökologischen Landbau nachdenken, tun dies aus ökonomischen Gründen. 
Wenn sie also auch bei konventioneller Erzeugung der Produkte durch die Direktver-
marktung einen höheren Preis erzielen können, besteht für sie kein Grund, ihre Wirt-
schaftsweise zu verändern. 

Grünlandextensivierung 

Die aus der extensiven Grünlandnutzung stammenden Produkte können nur in geringem 
Umfang zu höheren Preisen vermarktet werden. Unter anderem wird Rindfleisch, welches 
auf diesen Flächen erzeugt wird, teilweise über regionale Programme abgesetzt. Viele 
Landwirte verkaufen ihre Erzeugnisse allerdings über die gleichen Wege und zu gleichen 
Preise wie ihre konventionellen Berufskollegen. 

Der Vertragsnaturschutz spielt auf Grund seines in der Regel geringen Flächenumfangs in 
diesem Zusammenhang keine oder nur eine marginale Rolle. Bei einer Kombination mit 
der Grünlandextensivierung kann der Hinweis auf die Teilnahme an Maßnahmen des Ver-
tragsnaturschutzes insbesondere bei der Direktvermarktung ggf. verkaufsfördernd einge-
setzt werden. 

Fazit – Auswirkungen der AUM auf Vermarktung 

Die Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse aus Agrarumweltprogrammen muss 
weiter optimiert werden. Zurzeit ist der Absatz zu angemessenen Preisen nicht in allen 
Bereichen gesichert. Besondere Schwierigkeiten liegen im Rindfleischbereich vor. Eine 
bestmögliche Vermarktung ist die Voraussetzung für den Erfolg der AUM. Für die land-
wirtschaftlichen Betriebe in Hamburg gibt es zwei schwer wiegende Gründe, die sie von 
der Umstellung auf Ökologischen Landbau abhalten. Zum einen bekommen die Betriebe 
nur bedingt fünfjährigen Pachtverträge für Flächen, die sich in öffentlichem Besitz befin-
den und zum anderen können sie auch konventionell erzeugte Produkte gut über die Di-
rektvermarktung zu höheren Preisen absetzen wenden. Dies wird sich auch aller Voraus-
sicht nach in Zukunft nicht ändern. 
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Kapitel VI – Anhang 1: Tabellen 

Die folgenden Tabellen enthalten die Ergebnisse der Landwirtebefragung. 

Tabelle A 1: Frage A1 Welchem Betriebstyp entspricht ihr landwirtschaftlicher Betrieb? 

%

Marktfruchtbetrieb 1 8
Futterbaubetrieb 7 54

         davon Milchproduktion 1
         davon Mutterkühe 3
         davon Rindermast 4

Veredlunsbetrieb 0 0
Gemischtbetrieb 3 23
Dauerkulturbetrieb 0 0

1) Doppelnennungen möglich.

AnteilBetriebe
n = 13 1)

 

 

Tabelle A 2: Frage A2 Welche Rechstform hat ihr landwirtschaftlicher Betrieb?

%

Einzelunternehmen im Haupterwerb 7 54
Einzelunternehmen im Nebenerwerb 5 38
Juristische Person 1 8
Sonstiges 0 0

AnteilBetriebe
n = 13 1)

 

 

Tabelle A 3: Frage A3,A4 Situation der Hofnachfolge bei Betriebsleitern älter als 45 Jahre 

%

Gesicherte Hofnachfolge 4 67
Ungesicherte bzw. keine Hofnachfolge 2 33

AnteilBetriebe
n = 6
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Tabelle A 4: Frage A6, A12 Viehbesatzteilnehmender Betrieb

Viehbesatz in Teilnehmerbetrieben (n = 85)

A6 Viehbesatz vor Teilnahme
A12 Viehbesatz 2002
Berechung Änderung Viehbesatz

0,9
0,7

RGV/ha HFF (Median)

1,6

 

 

Tabelle A 5: Frage B2 Welche Probleme treten/ traten infolge der extensiven Bewirtschaftung auf?

%

keine Probleme 7 54
Probleme, durch 6 46

Unkräuter 5 38
Verpachtung oder Kollegen auf Nachbarflächen 1 8
Finanzielle Einbußen 5 38
Flächenknappheit 1 8

1) Doppelnennungen möglich.

AnteilBetriebe
 n = 304 1)

 

 

Tabelle A 6: Frage B3 Gibt es einen Grund, nach Vertragsablauf nicht mehr teilzunehmen?

%

keine 12 92
Gründe vorhanden, wegen/ weil 1 8
Unkrautdruck 1 1
Prämie nicht kostendeckend 0 0
Betriebsaufgabe 0 0

1) Doppelnennungen möglich.

AnteilBetriebe
n = 13 1)
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Tabelle A 7: Frage B17 Was würde die Grünlandbewirtschaftung auf ihrem Betrieb ohne das Förderangebot
       der extensiven Grünlandnutzung aussehen?

%

Keine Veränderung 1 8
Intensiver als heute 8 62
weniger intensiv als heute 0 0
Existenzbedrohend 6 46
Grünl. verpachtet 1 8
Betriebsaufgabe 0 0

1) Doppelnennungen möglich.

AnteilBetriebe
n = 13 1)

 

 

Tabelle A 8: Frage B1 Was war der Grund für die Teilnahme an der Grünlandextensivierung? 

n tri
ff

t z
u

te
nd

en
zi

el
l 

zu
tre

ff
en

d

eh
er

 n
ic

ht
 z

ut
re

ff
en

d

ni
ch

t z
ut

re
ff

en
d

w
ei

ß 
ni

ch
t

Arbeitsbelastung verringern 11 5 0 1 5 0
Haupterwerb -> Nebenerwerb 13 3 0 1 9 0
passte zur Betriebsorganisation 12 10 2 0 0 0
geringe Anpassungsmaßnahmen 12 4 6 1 1 0
Kostensenken durch weniger Dünger 12 7 2 2 1 0
Prämienzahlung hilt Betrieb weiter zu führen 12 8 3 0 1 0
Erntausfälle ausgleichen mit Prämie 10 1 4 2 3 0
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Tabelle A 9: Frage B5 Welche der folgenden Maßnahmen wurde infolge der Teilnahme an der 
                      Grünlandextensivierung zur Deckung des Futterbedarfs durchgeführt?

n Ja  nein

Intensivierung auf anderen Flächen 9 1 0 8
Ausweitung Maisflächen 8 0 0 8
Abstockung Viehbestand 9 3 1 5
Flächenzupacht 8 1 1 6
Zukauf Rauhfutter 7 1 0 6
mehr Kraftfutter 7 0 1 6
Aufgabe Betriebsteile Intensivzucht 10 3 1 6
Überhang Rauhfutter 9 5 1 3

teilweise, 
geringer

 

 

 

Tabelle A 10:    Frage C1 - Hat sich der Arbeitszeitbedarf auf ihrem Betrieb aufgrund der Teilnahme
                        an der Grünlandextensivierung verändert?

n ja, verringert nein ja, erhöht

Angaben in Prozent 13 38,5 46,2 15,4
 

 

 

Tabelle A 11:    Frage C1.1 -  Wenn ja, wie hoch schätzen Sie die Veränderung des Arbeitszeitbedarfs
                        für die Durchführung der Grünlandextensivierung auf ihrem Betrieb ein?

n 0 
- <

10
 h

10
 - 

<2
0 

h

20
 - 

<3
0 

h

30
 - 

<5
0 

h

50
 - 

<1
00

 h

10
0 

- <
20

0 
h

20
0 

- <
50

0 
h

50
0 

- <
1.

00
0 

h

>1
.0

00
 h

Angaben in Prozent
Arbeitszeiterhöhung 2 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Arbeitszeitverringerung 5 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 0,0 20,0 20,0
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Tabelle A 12:    Frage C2 - Die Prämienzahlungen aus dem ökologischen Landbau/ 
                        der extensiven Grünlandnutzung sind für ihren Betrieb ....

n sehr wichtig wichtig erwünscht unbedeutend weiß nicht

Angaben in Prozent
Ökolandbau 5 40,0 20,0 40,0 0,0 0,0
Grünlandextensivierung 13 53,8 38,5 7,7 0,0 0,0

 

 

 

Tabelle A 13:    Frage C4 - Hat sich das Betriebseinkommen aufgrund der Flächenförderung für den
                        ökologischen Landbau/ die extensive Grünlandnutzung verändert?

n ja nein weiß nicht

Angaben in Prozent
Ökolandbau 2 0,0 100,0 0,0
Grünlandextensivierung 13 69,2 30,8 0,0

 

 

 

Tabelle A 14:    Frage C4.1 - Wenn ja, ist das Betriebseinkommen ...?

n de
ut

lic
h 

ge
su

nk
en

ge
su

nk
en

ge
rin

gf
üg

ig
 g
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un

ke
n

ke
in

e 
V

er
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ng

ge
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gf
üg

ig
 g
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n

ge
st
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ge

n

de
ut

lic
h 

ge
st

ie
ge

n

Angaben in Prozent
Ökolandbau 4 25,0 0,0 0,0 25,0 50,0 0,0 0,0
Grünlandextensivierung 12 0,0 25,0 8,3 25,0 25,0 16,7 0,0
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Tabelle A 16:    Frage B5 - Gründe für die Teilnahme.....zusätzlicher Einkommensbeitrag 

n trifft zu tendenziell 
zutreffend

eher nicht 
zutreffend

nicht 
zutreffend weiß nicht

Angaben in Prozent
Ökolandbau 4 50,0 0,0 25,0 25,0 0,0
Grünlandextensivierung 12 41,7 58,3 0,0 0,0 0,0

 

 

Tabelle A 15:    Frage C3 - Die Prämienzahlungen geben den Ausschlag, dass der Betrieb 
                        langfristig rentabel bleibt

n ja nein

Angaben in Prozent
Ökolandbau 4 50,0 50,0
Grünlandextensivierung 10 70,0 30,0
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Tabelle A 17:    Frage C5 - Welche Vermarktungswege nutzen Sie für ihre ökologisch erzeugten
                        Produkte?

n G
en

os
se

ns
ch

af
te

n

G
ro

ßh
an

de
l

Ei
nz

el
ha

nd
el

Er
ze

ug
er

ge
m

ei
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ch
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te
n

D
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kt
ve

rm
ar

kt
un

g

So
ns

tig
es

Angaben in Prozent
Pflanzliche Produkte

Getreide 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kartoffeln 1 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
Lagergemüse 1 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
Frischgemüse 3 0,0 50,0 0,0 0,0 75,0 0,0
Obst 2 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0

Tierische Produkte
Milch 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Fleisch 2 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
Eier 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

 

Tabelle A 18:    Frage C6 - Wie hoch ist der Anteil der Produkte, die Sie aufgrund der veränderten
                        Produktionsweise zu höheren Preisen vermarkten können?

G
et

re
id

e

K
ar
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ff
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M
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Sc
hw

ei
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ch

Ei
er

Anzahl der Nennungen 0 1 3 1 2 0 1 1 0
Prozent 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0

 

Tabelle A 19:    Frage C6 - Erhalten Sie für ihre landwirtschaftlichen Produkte, die Sie auf den 
                        Extensivierungsflächen produzieren einen höheren Preis?

n ja nein

Angaben in Prozent 12 0,0 100,0  
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Tabelle A 20:    Frage 24 - Die Prämienzahlungen aus dem Vertragsnaturschutz sind für Ihren Betrieb:

sehr wichtig 17 34,7
wichtig 15 30,6
erwünscht 12 24,5
unbedeutend 5 10,2
weiß nicht bzw. keine Angabe 0 0,0

Anzahl der Nennungen
(n = 49)

Angaben in Prozent
der 49 Befragten

 

 

Tabelle A 21:    Frage 25 - Können Sie sich vorstellen, dass die Prämienzahlungen des Vertragsnatur-
                        schutzes bei ihrem Betrieb einmal des Ausschlag geben können, dass:

ja nein keine Angabe ja nein keine Angabe

der Betrieb langfristig rentabel bleibt? 24 18 6 51 36,7 12,2
der Betrieb weiterhin im Haupterwerb geführt wird? 15 24 10 30,6 49,0 20,4
ein eventueller Hofnachfolger sich entschließt,
den Betrieb weiter zu führen? 17 21 11 34,7 42,9 22,4

Nennungen der 49 Befragten
Anzahl der Angaben in Prozent

 

 

Tabelle A 22:    Frage 26 - Halten Sie es für sinnvoll, bei Fortbestand der Quotenregelung die 
                        Durchführung von Naturschutzmaßnahmen durch die Vergabe der Milchquoten 
                        zu honorieren?

nein 12 24,5
ja 8 16,3
weiß nicht oder keine Angabe 29 59,2

Anzahl der Nennungen
(n =49)

Angaben in Prozent
der 49Befragten
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Tabelle A 23:    Frage 27 - War für die Durchführung der Vertragsnaturschutzmaßnahmen die An-
                        schaffung bisher auf dem Betrieb nicht vorhandener Maschinen und Geräte notwendig?

nein 7 14,3
ja 40 81,6
keine Angabe 2 4,1

Wenn ja, wie hoch waren die Investitionen, die in direktem Zusammenhang mit den Vertragsnatur-
schutzmaßnahmen standen?

<500 0 0,0
500 - 1.000 0 0,0

1.000 - 5.000 5 71,4
5.000 - 10.000 0 0,0

>10.000 1 14,3
keine Angabe 1 14,3

Anzahl der Nennungen Angaben in Prozent
(n = 7) der 7 Befragten

Anzahl der Nennungen
(n = 49)

Angaben in Prozent
der 49 Befragten

 

 

Tabelle A 24:    Frage 28 - Wie hoch schätzen Sie den zusätzlichen Arbeitsaufwand für die Durch-
                        führung der Vertragsnaturschutzmaßnahmen auf Ihrem Betrieb?

Null bzw. keine Angabe 27 55,1
1 - 10 5 10,2

11 - 50 10 20,4
51 - 100 3 6,1

>100 4 8,2

Anzahl der Nennungen
(n = 49)

Angaben in Prozent
der 49 Befragten
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Tabelle A 25:    Frage 29 - Wenn sich ein erhöhter Arbeitsaufwand ergibt, wird dieser überwiegend
                        von Fremdarbeitskräften oder Lohnunternehmern erledigt?

nein 4 8,2
keine Angabe 27 55,1
zu einem geringen Teil 7 14,3
ja 11 22,4

Anzahl der Nennungen
(n = 49)

Angaben in Prozent
der 49 Befragten

 

 

Tabelle A 26:    Frage 30 - Haben die Vertragsnaturschutzmaßnahmen zu Veränderungen bei den
                        Pachtpreisen geführt?

nein, die Pachtpreise sind unverändert 35 71,4
ja, die Pachtpreise sind gestiegen 9 18,4
ja, die Pachtpreise sind gefallen 4 8,2
keine Angabe 1 2,0

Anzahl der Nennungen
(n = 49)

Angaben in Prozent
der 49 Befragten
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Kapitel 6 –Anhang 3 – Ziel-Wirkungsdiagramme 

Literaturbelege zu den Wirkungspfaden der Wirkungsdiagramme 

Wirkungs-
ketten 

Wirkfaktor Literatur 

Düngung/PSM Hoffmann 1999, Ministerium für Umwelt, Natur und Forsten des Landes 
Schleswig-Holstein 1999 

Luft/Klima 

Bodenbearbeitungszeit
punkt, -art, -häufigkeit 

Ryszkowski & Kędziora o.J., Steidel 2002, Steinmann & Gerowitt  2000 

Düngung/PSM Ad-Hoc-Arbeitskreis „Prioritätenprogramm“ 1999, Bach et al. 1997, 
Behrendt 1999, Egge 1990, Frede & Dabbert 1998, Haas et al. 1998, UBA 
1999, Waldhardt 1994, Weingarten 1996  

Erosion  Auerswald & Schmidt 1989, Billen et al. 1994, Egge 1990, Frielinghaus 
1996, Frielinghaus 1997, Ryszkowski & Kędziora o.J., 

Bodenbearbeitungszeit
punkt, -häufigkeit 
(inkl. Brache) 

Anthony et al. 2001, Billen 1996, Billen et al 1994, Billen & Lehmann 
1992, Forche et al. 1990, Haas et al. 1998, , Ryszkowski & Kędziora o.J. 

Wasser 

Uferrandstreifen Bach et al. 1997, DVWK 1990, Kreisel 1989, Landesumweltamt 
Brandenburg 1996,  

Düngung/PSM Billen & Lehmann 1992, Broll & Schreiber 1994, Domnig et al. 1991, 
Elsen 1994, Haas et al. 1998, Rosenthal et al. 1998, Schulte 1989, 
Waldhardt 1994, Waldhardt 1994,  

Erosion Auerswald & Schmidt 1989, Billen et al. 1994, Elsen 1994, Frielinghaus 
1996, Frielinghaus 1997,  

Bodenbearbeitungszeit
punkt, -häufigkeit, -art 
(inkl. Brache, 
Extensivierung, 
Beweidung, ...) 

Billen & Lehmann 1992, Billen 1996, Billen et al. 1994, Bischhoff 2000, 
Blankenburg 1995, Broll & Schreiber 1994, Diepenbrock & Hülsbergen 
1996, Domnig et al. 1991, Forche et al. 1990, Gerowitt & Wildenhayn 
1997, Steidel 2002, Steinmann & Gerowitt  2000, Waldhardt 1996, 
Wilhelm 1999 

Boden 

Wasserhaushalt Blankenburg 1995, Rosenthal et al. 1998 



Kapitel VI Agrarumweltmaßnahmen – Anhang 3: Ziel-Wirkungsdiagramme 2 

 
Düngung/PSM 
(Aushagerung, 
Ackerrandstreifen, 
Ökolandbau, 
Extensivierung, ...) 

Bosshard 1999, Bräsecke 2002, Diepenbrock & Hülsbergen 1996, Elsen 
1994, EMMERLING & SCHRÖDER 1996, Evelt-Neite 1992, Frieben 1995, 
Hessisches Ministerium des Innern und für Landwirtschaft, Forsten und 
Naturschutz 1992, Heydemann 1981, Hofmeister 1996, Jaschke 1998, 
Kapfer 1994, Münzel & Schuhmacher 1994, Nitsche & Nitsche 1994, 
Oesau 1998, Rabe 2002b, Raskin 1995, Raskin et al. 1992, Rosenthal et 
al. 1998, Rott 1992, Schumacher 1984, Schwöppe 1992, Steinmann & 
Gerowitt 2000, Strotdrees 1992, Waldhardt 1994, Wicke 1996 

Bodenbearbeitungszeit
punkt, -häufigkeit, -art 
(incl. Brache, 
Extensivierung, 
Beweidung, 
Entwässerung) 

Arlt & Jüttersonke 2000, Arens & Neff 1997, Berting & Meyer-Vosgerau 
2001, Bischhoff 2000, Bräsecke 2002, Bruns et al. 2001, Dernedde 1997, 
Dierschke 1985, Elsäßer 2000, Elsen 1994, Elsen 1996, Forche et al. 
1990, Frieben 1995, Gerowitt & Wildenhayn 1997, Gerowitt 1996, Glimm 
et al. 2001, Gloe 1998, Hälterlein 2002, Handke 1999, Hozaker & Meyer 
1998, Hülbert und Adam 1994, Jaschke 1998, Kapfer 1994, Kiel 1999, 
Kipp 1999, Klapkarek & Harter 1998, Knauer 1990, Krüß und Tscharntke 
o.J., Kunzmann 1990, Kwak 1998, Labasch & Schneider 2000, Liepelt & 
Suck 1994, Lille 1992, Lütkepohl 1993, Luick 1996, Masch 1994, Michels 
& Raabe 1996, Michels 1999, Möseler 1989, Mückschel & Otte 2001, 
Müller 1995, Münzel & Schuhmacher 1994, Nitsche & Nitsche 1994, 
Oesau 1998, Otte et al. 1999, Papaja & Hülsbergen 1996,  Rabe 2000, 
Rabe 2002a, Rabe 2002b, Radlmair & Donek 2002, Reinke 1990, Riehl 
1992, Rosenthal et al. 1998, Rott 1992, Runge 1985, Schmidt 1996, 
Schmidt 1985, Schöps 1995, Schomaker 1992, Schreiber 1997, Schuboth 
1996, Schumacher et al. 1999, Schulte 1989, Schwabe 2001, Schwartze 
1992, Schwartze 1994, Schwartze 1999, Schwöppe 1992, Spittler 2000, 
Steffan-Dwenter & Tschaantke 1996, Steidel, 2002, Steinmann & Gerowitt  
2000, Steinrücken 1990, Steinrücken & Sauer 1990, Strotdrees 1992, 
Tscharntke 1996, Voigtländer et al. 2001, Vormann & Leisen 1999, 
Waldhardt 1994, Waldhardt 1996, Wehnert 1990, Weis 2001, 
Westernacher-Dotzler 1990, Wilhelm 1999, Zahn et al. 2002, Ziesemer 
1993, Ziesemer o.J., Zimmermann & Woike 1982, Zimmermann & Woike 
1987 
 

Wasserhaushalt Berting & Meyer-Vosgerau 2001, Bruns et al. 2001, Gloe 1998, Handke 
1999, Kapfer 1994, Klapkarek & Harter 1998, Köhler et al 2000, Liepelt 
& Suck 1994,  Michels 1999, Michels et al. 1996, Rosenthal et al. 1998, 
Rott 1992, Schleef & Walter 2001, Schomaker 1992, Schwartze 1994, 
Woike 1983, Zöckler 1994,  

Standortdiversität 
(ausgeräumte 
Landschaft, Auen, 
Relief)  

Bräsecke 2002, Briemle et al . 1991, Elsen 1996, Köhler et al. 2000, Kwak 
1998, Münzel & Schuhmacher 1994, Rabe 2000, Rosenthal et al. 1998, 
Schleef & Walter 2001 

Biodiversität 

allgemein (z.B. 
Bestandsentwicklungen
, Erfolgskontrollen)  

Bornholdt et al. 2000, Gödde & Schwöppe 1983, Köhler et al. 2000, 
Melter & Welz 2001, Michels & Weiss 1996, Mitschke 2001, Müller & 
Illner 2001, Nehls 2001, Pless 1995, Schwabe 2001, Schwöppe & 
Schwöppe 1992, Stephan & Wittjen 1999, Vest 1989, Weiss et al. 1999, 
Woike 1989  

Bodenbearbeitungszeit
punkt, -art, -häufigkeit 

Forche et al. 1990, Steidel 2002, Landschaft 

Wasserhaushalt Vormann & Leisen 1999  
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Ziel-Wirkungs-DiagrammeZiel-Wirkungs-Diagramme

für Agrarumweltmaßnahmen

in Hamburg



Hauptziel /
-wirkung

Nebenziel /
-wirkung � Verminderung � Erhöhung � Veränderung in beide Richtungen möglich

Ziel / Wirkung
unbedeutend

Extensive Grünlandnutzung
Operationelles Ziel: Flächenzuwachs 100 ha GL pro Jahr

Erhalt von 
Dauergrünland

CH4, NH3, N2O-Emissionen �

Erhalt der 
Kulturlandschaft �

Erhalt von Dauer-GL,
Verbot Grünlandumbruch

Nährstoff- und PSM
Ausbringung �

„on“ + „off farm“
Abundanz und 
Diversität von
Flora / Fauna �

Verbesserung /
Erhalt der 
Bodenstruktur �

Aktivität von Boden-
organismen �

„on-farm“
direkte Beeinträchtigung
der Flora / Fauna �

Eutrophierung benach-
barter Habitate „off farm“�

Verbesserung der
Standortbedingungen /
Nahrungsangebot

Nährstoff- und PSM-Eintrag
in Grund- und Oberflächen-
wasser �

Offenhaltung 
der Landschaft

• Reduzierung von
Düngemittel- und

PSM-Einsatz

• Erhaltung von Dauer-
und Feuchtgrünland
als Lebensräumen
für bedrohte Tiere
und Pflanzen

• Abiotischer
Ressourcenschutz

• Erhalt und Ent-
wicklung der

Kulturlandschaft

Ziele laut EPLR Wirkungskette laut Literatur

Wasser

Luft

Boden

Biodi-
versität

Landschafts-
bild/-struktur



Hauptziel /
-wirkung

Nebenziel /
-wirkung � Verminderung � Erhöhung � Veränderung in beide Richtungen möglich

Ziel / Wirkung
unbedeutend

Umwandlung von Acker in Grünland
Operationelles Ziel: Flächenzuwachs 100 ha GL pro Jahr

Verbesserung /
Erhalt der 
Bodenstruktur

Farbe und Struktur
der Oberfläche �

Landschafts-
kohärenz

CO2-Emission �
(Einsparung Betriebsmittel
Biomassebindung)

Vielfalt der Kultur-
landschaft �

Bodenbedeckung �

Nährstoffbindung in Bio-
masse, Humusgehalt �

Aktivität der Boden-
organismen

Erosion �

Stoffeintrag in Grund- und
Oberflächengewässer �

Verhältnis von Acker /
Grünlandfläche

für den Standort 
angemessene Nutzung

„on“ + „off farm“
Abundanz und 
Diversität von
Flora / Fauna �

„on-farm“
direkte Beeinträchtigung
der Flora / Fauna �

Eutrophierung benach-
barter Habitate „off farm“�

Verbesserung der
Standortbedingungen /
Nahrungsangebot

• Reduzierung von
Düngemittel- und

PSM-Einsatz

• Erhaltung von Dauer-
und Feuchtgrünland
als Lebensräumen
für bedrohte Tiere
und Pflanzen

• Abiotischer
Ressourcenschutz

• Erhalt und Ent-
wicklung der

Kulturlandschaft

Ziele laut EPLR Wirkungskette laut Literatur

Wasser

Luft

Boden

Biodi-
versität

Landschafts-
bild/-struktur



Hauptziel /
-wirkung

Nebenziel /
-wirkung � Verminderung � Erhöhung � Veränderung in beide Richtungen möglich

Ziel / Wirkung
unbedeutend

Ökologischer Landbau (Acker)
Operationelles Ziel: Flächenzuwachs 100 ha / a

Blühaspekte �
Fruchtartendiversität �

Vielfalt der Kultur-
landschaft

Nährstoff- und PSM-Eintrag
in Grund- und Oberflächen-
wasser �

Nährstoff- und PSM-Aus-
bringung �

Nährstoffbindung
in Bodenbiomasse,
Humusgehalt �

org. Düngung (Gülle, 
Mist, Gründüngung) �

Verbesserung der
Bodenstruktur �

Verbesserung der 
Standortbedingun-
gen / Nahrungsangebot

‚on + off farm‘
Abundanz und 
Diversität von 
Flora / Fauna �

Eutrophierung benach-
barter Habitate �
(‚off-farm‘)

‚on farm‘
direkte Beeinträchtigung 
der Flora / Fauna �

Aktivität von Boden-
organismen �

CO2-Emissionen bei d.
Produktion von synth.
Betriebsmitteln �

NH3, N2O-Emissionen
aus Pflanzenstreu
und Boden �

Erweiterte Fruchtfolge

• Reduzierung von
Düngemittel- und

PSM-Einsatz

• Erhaltung und Rege-
neration von sensiblen
Lebensräumen für
bedrohte Tiere und
Pflanzen

• Abiotischer
Ressourcenschutz

• Erhalt und
Entwicklung der

Kulturlandschaft

Ziele laut EPLR Wirkungskette laut Literatur

Wasser

Luft

Boden

Biodi-
versität

Landschafts-
bild/-struktur



Hauptziel /
-wirkung

Nebenziel /
-wirkung � Verminderung � Erhöhung � Veränderung in beide Richtungen möglich

Ziel / Wirkung
unbedeutend

Ökologischer Landbau (Grünland)
Operationelles Ziel: Flächenzuwachs 100 ha / a

Nährstoff- und PSM-Aus-
bringung �

Nahrungsangebot �

‚on + off farm‘
Abundanz und 
Diversität von 
Flora / Fauna �

CH4, NH3, N2O-Emissionen �
(aus chem.-synth. 
N-Dünger)

Eutrophierung benach-
barter Habitate �
(‚off-farm‘)

org. Düngung (Gülle, 
Mist, Gründüngung) �

‚on farm‘
direkte Beeinträchtigung 
der Flora / Fauna �

Verbesserung
der Boden-
struktur �

Aktivität von Boden-
organismen �

Nährstoff- und PSM-Eintrag
in Grund- und Oberflächen-
wasser �• Reduzierung von

Düngemittel- und

PSM-Einsatz

• Erhaltung und Rege-
neration von sensiblen
Lebensräumen für
bedrohte Tiere und
Pflanzen

• Abiotischer
Ressourcenschutz

• Erhalt und
Entwicklung der

Kulturlandschaft

Ziele laut EPLR Wirkungskette laut Literatur

Wasser

Luft

Boden

Biodi-
versität

Landschafts-
bild/-struktur



Hauptziel /
-wirkung

Nebenziel /
-wirkung � Verminderung � Erhöhung � Veränderung in beide Richtungen möglich

Ziel / Wirkung
unbedeutend

Vertragsmuster „Grünland“ (C3)
Operationelles Ziel: Vertragsnaturschutz insges. ca. 1.800 ha (= 200 Verträge)

Vertragsmuster „Grünland“ (C3)
Operationelles Ziel: Vertragsnaturschutz insges. ca. 1.800 ha (= 200 Verträge)

Abundanz u. Diversität 
der typischen Flora u. 
Fauna der Grünland-
gesellschaften �

• Erhaltung und 
Entwicklung der 
Arten-vielfalt
von Pflanzen 
und Tieren des 
Grünlandes mit 
besonderer 
Rücksicht auf 
die Wiesen-
vögel 
(EPLR: 126)

Erhaltung und Bereicherung 
der Kulturlandschaft �

Variante A:
• kein Pflegeumbruch
• keine Düngung vom 

1.4. bis 30.6. und 
15.12. bis 15.2.

• keine Wasserstands-
senkung, Erhaltung 
bestehender Gräben

• Einschränkung von 
Beweidung und Mahd

• keine PSM
• keine maschinelle Bear-

beitung und Grabenräu-
mung vom 1.4. bis 30.6.

Variante B:
• nur Stallmistdüngung
Variante C:
• keine Düngung 
Variante D:
• keine Düngung
• keine Beweidung
Variante E:
• Brachlegung
• keine Düngung
• evtl. Pflege
Variante F:
• nur Stallmistdüngung
• keine Beweidung

Nährstoff- und PSM-Einträge in 
Grund- u. Oberflächenwasser �

Erosion weiterhin
verhindert �

Bodenstruktur �
Aktivität von Bo-
denorganismen �

Erhaltung der Bo-
denbedeckung �

optimierte Standort-
bedingungen�

direkte Beeinträchtigun-
gen der Flora / Fauna �

Kernflächen und 
Trittsteine des 
Biotopverbundes �

CH4, NH3, N2O-Emissionen �

Maßnahmen

Landschafts-
bild/-struktur

Boden

Biodi-
versität

Luft

Wasser

Ziele laut EPLR Wirkungskette laut Literatur



Hauptziel /
-wirkung

Nebenziel /
-wirkung � Verminderung � Erhöhung � Veränderung in beide Richtungen möglich

Ziel / Wirkung
unbedeutend

Vertragsmuster „Obst“ (C3)
Operationelles Ziel: Vertragsnaturschutz insges. ca. 1.800 ha (= 200 Verträge)

Vertragsmuster „Obst“ (C3)
Operationelles Ziel: Vertragsnaturschutz insges. ca. 1.800 ha (= 200 Verträge)

• Erhaltung und   
nachhaltige 
Bewirtschaf-
tung der Rest-
bestände an 
Obst-Hoch-
stammkulturen 
mit besonderer 
Förderung der 
Artenvielfalt
(EPLR: 126)

Erosion weiterhin
verhindert �

• keine PSM

• Einschränkung 
der Düngung

• Pflegeschnitte

• Mahd

• keine Wasser-
standsenkung

Stoffeinträge in Grund- u.
Oberflächenwasser �

Erhaltung der spezi-
fischen Bewirt-
schaftungsform �

Abundanz u. Diversität
von Flora und Fauna �

Erhaltung der Rest-
bestände an Obsthoch-
stammkulturen �

Erhaltung und Bereiche-
rung der Kulturlandschaft �

Erhaltung der Bo-
denbedeckung �

Maßnahmen

Landschafts-
bild/-struktur

Boden

Biodi-
versität

Luft

Wasser

Ziele laut EPLR Wirkungskette laut Literatur



Hauptziel /
-wirkung

Nebenziel /
-wirkung � Verminderung � Erhöhung � Veränderung in beide Richtungen möglich

Ziel / Wirkung
unbedeutend

Vertragsmuster „Pflege aufgegebener 
landwirtschaftlicher Flächen“ (C3) 

Operationelle Ziele: Vertragsnaturschutz insges. ca. 1.800 ha (= 200 Verträge)

Vertragsmuster „Pflege aufgegebener 
landwirtschaftlicher Flächen“ (C3) 

Operationelle Ziele: Vertragsnaturschutz insges. ca. 1.800 ha (= 200 Verträge)

• Sicherstellung 
der Bewirt-
schaftung bzw. 
Pflege von 
i.d.R. 
unrentablen, 
aber für den 
Naturschutz 
bedeutsamen 
Flächen 
(EPLR: 126)

3 Pflegevarianten 
(mit Pflegegängen im 
Abstand von 1-3 
Jahren):

Situationsabhängig 
ist die Häufigkeit des 
Pflegeerfordernisses 
zu regeln. Konkrete 
Bewirtschaftungs-
regelungen werden 
am Einzelfall aus-
gerichtet.

Beeiträchtigung der 
Flora und Fauna �

Flächen zur Ausbrei-
tung bzw. Vernetzung �

Erhaltung der Lebens-
bedingungen für charak-
teristische, seltene u. 
bedrohte Arten (Fauna 
u. Flora) �

Erhaltung von Kultur-
landschaftsbiotopen �

Trittstein- und 
Korridorbiotope des 
Biotopverbundes �

optimierte Standort-
bedingungen�

Maßnahmen

Landschafts-
bild/-struktur

Boden

Biodi-
versität

Luft

Wasser

Ziele laut EPLR Wirkungskette laut Literatur
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1.Ökologischer Landbau 

Bitte füllen Sie diesen Fragebogen aus!      
 
Sie nehmen mit Ihren Betriebsflächen an den Agrarumweltmaßnahmen des Landes 
Hamburg teil. Der Ihnen vorliegende Fragebogen bezieht sich auf diese Maßnahmen.  
Senden Sie den Fragebogen bitte ohne jegliches Anschreiben im beiliegenden bereits 
frankierten Rückumschlag oder per Fax (Fax-Nr.: 05 31/5 96-51 99)  

bis Montag, den 20. Januar 2003, an uns zurück.  
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die im Anschreiben genannten Ansprechpartner. 

Hinweis zum Ausfüllen des Fragebogens:  
Dieser Fragebogen enthält vier Abschnitte:  
− Im ersten Abschnitt werden allgemeine betriebliche Angaben und allgemeine Angaben zur Person des 

Betriebsleiters abgefragt.  
− Fragen zur jeweiligen Agrarumweltmaßnahme, an der Sie mit Ihrem Betrieb teilnehmen, befinden sich 

im zweiten Abschnitt. 
− Der dritte Abschnitt beinhaltet einen Fragenkomplex zum Bereich Betriebswirtschaft. 
− Im letzten Abschnitt schließen sich Fragen zum Antragsverfahren an.  
 
Bitte tragen Sie hier Ihre Betriebs-, EU-, oder Registriernummer ein:   ___________________________ 

Teil A: Betriebliche Angaben  

1. Welchem Betriebstyp entspricht Ihr landwirtschaftlicher Betrieb? (Bitte ankreuzen) 

� Marktfruchtbetrieb 

� Futterbaubetrieb mit ... 

� Milchproduktion 

� Mutterkühe 

� Rindermast 

� Sonstiges (Bitte benennen)   ____________________________________________________ 

� Veredlungsbetrieb 

� Gemischtbetrieb 

� Dauerkulturbetrieb 

� Sonstiges (Bitte benennen)   _________________________________________________________ 

2. Welche Rechtsform hat Ihr landwirtschaftlicher Betrieb?  
� Einzelunternehmen im Haupterwerb 

� Einzelunternehmen im Nebenerwerb 

� Juristische Person 

� Sonstiges (Bitte benennen)   ______________________________________________________________ 

3. In welchem Jahr sind Sie geboren? 

19____ 

4. Wenn sie älter als 55 Jahre sind: Haben Sie einen Hofnachfolger? 
� Ja 

� Nein 

� Unsicher 
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5. Wie viele Bodenpunkte haben Sie auf Ihren Ackerflächen? 
Bodenpunkte auf Acker: von_________bis_______ 

6. Welche Bodenart liegt bei Ihren Ackerflächen überwiegend vor? 
� Sand 

� Schluff 

� Ton 

� Weiß nicht 

7. Wie hoch ist die Grünlandzahl Ihrer Betriebsflächen?  
Grünlandzahl: von ______ bis ______ 

8. Welche Wirtschaftsdüngersysteme nutzen Sie auf Ihrem Betrieb?  
(Anmerkung: Angabe bitte in Prozent des anfallenden Wirtschaftsdüngers je System, zusammen 100 %)  
(Bitte Prozentzahlen eintragen) 

 anfallender Wirtschaftsdünger in % 

Güllelagerung (          ) 

Jauchelagerung (          ) 

Festmistsystem (          ) 

Sonstiges (Bitte benennen)_________________________________

________________________________________________________

 

(          ) 

9. Wie wird der Wirtschaftsdünger gelagert?  
 mit Abdeckung ohne Abdeckung 

Hoch- oder Rundbehälter �  �  

Stau- oder Treibmistkanal �  �  

Festmistlager auf Bodenplatte �  �  

Festmistlager als Feldmieten �  �  

Lagune �  �  

Sonstiges (Bitte benennen)   _______________________________ 

_______________________________________________________ �  �  

10. Mit welchem System wird der Wirtschaftsdünger ausgebracht? 
Flüssigmist:  

� Schleppschlauch 

� Schleppschuh 

� Gülleschlitztechnik 

� Güllegrubber 

� Breitverteiler mit Prallteller 

� Sonstige Verfahren (Bitte benennen)   _______________________________________________________ 

Festmist:  

� Breitstreuer 

� Sonstige Verfahren (Bitte benennen)   _______________________________________________________ 

11. Wie hoch ist der Anteil des Wirtschaftsdüngers der auf Ackerflächen ausgebracht wird? 
Acker : Anteil des Wirtschaftsdüngers  in % _____________ 
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12. Wie hoch ist der durchschnittliche Viehbesatz auf Ihrem Betrieb?  
(Angaben bitte in Anzahl der Tiere) 

 Anzahl der Tiere  Anzahl der Tiere 
Milchkühe (          ) Pferde über 6 Monate (          ) 

Mutterkühe (          ) Pferde unter 6 Monate (          ) 

Rinder über 2 Jahre (          ) Ferkel bis 20 kg (          ) 

Rinder (6 Monate bis 2 Jahre) (          ) Läufer (20-50 kg) (          ) 

Kälber und Jungvieh unter  
6 Monate 

(          ) Zucht- und Mastschweine 
über 50 kg 

(          ) 

Mastkälber (          ) Zuchtsauen, Eber  
über 110 kg 

(          ) 

Mutterschafe und Ziegen (          ) Geflügel (          ) 

Schafe über 1 Jahr (          )  (          ) 

13. Wie hoch ist die durchschnittliche Milchleistung je Kuh und Jahr in Ihrem Betrieb?  
� Wir haben keine Milchkühe 

Milchleistung im Herdendurchschnitt 

� Bis 5.000 kg/Jahr 

� 5.001 bis 6.000 kg/Jahr 

� 6.001 bis 7.000 kg/Jahr 

� 7.001 bis 8.000 kg/Jahr 

� Über 8.000 kg/Jahr 

14. Wie viel dt/ha ernten Sie durchschnittlich auf Ihren Flächen? (Angabe bitte in dt/ha) 

Acker: 
Winterweizen (             )   dt/ha 

Wintergerste  (             )   dt/ha 

Winterroggen (             )   dt/ha 

Dinkel (             )   dt/ha 

Sommerweizen (             )   dt/ha 

Sommergerste (             )   dt/ha 

Raps (             )   dt/ha 

Kartoffeln (             )   dt/ha 



Kapitel VI Agrarumweltmaßnahmen – Anhang 4: Fragebögen 4 

  

15. Welche Zwischenfrüchte bauen Sie auf Ihren Flächen an und in welchem Umfang? 

Art Durchschnitt 
der letzten zwei 

Jahre (ha) 

Nachfrucht 
(Bitte benennen) 

Nutzung der Zwischenfrucht  
(Bitte ankreuzen) 

Futternutzung          Begrünung 

Weidegras (             ) ha ______________________ �  �  

Raps (             ) ha ______________________ �  �  

Ölrettich, Senf (             ) ha ______________________ �  �  

Phacelia (             ) ha ______________________ �  �  

Klee (             ) ha ______________________ �  �  

Lupine (             ) ha ______________________ �  �  

Sonstige  
(Bitte benennen): 

(             ) ha ______________________ �  �  

____________________ (             ) ha ______________________ �  �  

____________________ (             ) ha ______________________ �  �  

16. Wie viele Fruchtfolgeglieder hat eine typische Fruchtfolge auf Ihrem Betrieb? (Bitte Anzahl nennen) 
________ 

17. Aus welchen Fruchtfolgegliedern besteht eine typische Fruchtfolge? 
 (Bitte Fruchtfolgeglieder auflisten) 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Teil B: Sie nehmen an der Maßnahme „Ökologischer Landbau“ teil. Die folgenden 
Fragen beziehen sich ausschließlich auf die Wirkungen der Agrarumwelt-
maßnahme „Ökologischer Landbau“. 

1. Seit wann ist Ihr Betrieb anerkannter ökologisch wirtschaftender Betrieb? 
Ökologisch wirtschaftender Betrieb seit: 19___ 

2. Befindet Ihr Betrieb sich gerade in der Umstellung? 
� Ja 

� Nein 

3. Seit wann erhalten Sie die Flächenförderung für den ökologischen Landbau? 
(Anmerkung: Bitte beziehen Sie das alte Extensivierungsprogramm nach der VO (EG) 4115/88 sowie die flankie-
rende Maßnahmen seit 1992 nach VO (EG) 2078/92 mit ein) 
Flächenförderung seit: 19___ 

4. Sind Sie Neueinsteiger bei der Maßnahme ökologischer Landbau? 
� Ja 

� Nein 

Wenn nein, bitte weiter mit Frage 7. 
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5. Wie war der durchschnittliche Viehbesatz und die Flächengrößen Ihres Betriebes vor Umstellung 
auf die ökologische Wirtschaftsweise? (Angaben bitte in Großvieheinheiten (GV) und in rauhfutterfressen-
den Großvieheinheiten (RGV) des gesamten Betriebes. Flächenangaben bitte in Hektar) 

Großvieheinheiten  
 

(GV) 

Raufutterfressende 
Großvieheinheiten  

(RGV) 

Landwirtschaftliche 
Nutzfläche 

(ha) 

Grünland 
 

(ha) 

Hauptfutter-
fläche 

(ha) 

Jahr _____ vor 
der Teilnahme 

(Bitte Bezugs-
jahr eintragen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Bitte geben Sie an, wie hoch der Einsatz mineralischen Stickstoffs pro Jahr auf Acker und Grün-
land vor Umstellung auf die ökologische Wirtschaftsweise?  
(Angaben bitte in kg/ha Stickstoff pro Jahr) 

 Acker (mineralisch N in kg/ha) Grünland (mineralisch N in kg/ha) 

Vor der Teilnahme (             )   kg/ha (             )   kg/ha 

7. Warum stellen Sie bzw. haben Sie Ihren Betrieb auf ökologischen Landbau umgestellt?  
(Zutreffendes bitte ankreuzen, Mehrfachnennungen möglich) 

 trifft zu tendenziell 
zutreffend 

eher nicht 
zutreffend 

nicht  
zutreffend 

weiß nicht 

Ich sehe im Ökolandbau eine neue 
wirtschaftliche Perspektive für meinen 
Betrieb  

�  �  �  �  �  

Ich wollte die Arbeitsbelastung auf 
unserem Betrieb verringern. 

�  �  �  �  �  

Ich wurde von öffentlichen Stellen zur 
Teilnahme ermutigt. 

�  �  �  �  �  

Ich wollte etwas für die Umwelt tun. �  �  �  �  �  

Ich wollte neue Vermarktungschancen 
nutzen 

�  �  �  �  �  

Es waren keine oder nur geringe An-
passungsmaßnahmen erforderlich. 

�  �  �  �  �  

Ich wollte/ will meinen Betrieb vom 
Haupterwerb in den Nebenerwerb ü-
berführen. 

�  �  �  �  �  

Die Prämie stellt einen zusätzlichen 
Einkommensbeitrag für mich dar. 

�  �  �  �  �  

Sonstiges (Bitte benennen_________ 

______________________________ 

�  �  �  �  �  

8. Hat sich seit Beginn der extensiven Bewirtschaftung der Nährstoffsaldo (Überhang/Defizit) des 
Betriebes verändert? 
� Nicht untersucht  

� Keine Veränderung  

� Ja, Bilanzüberschüsse wurden abgebaut 

� Ja, Bilanzüberschüsse sind größer geworden 
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9. Wann wird das Grünland im Mittel der Jahre zum ersten mal genutzt? 
 Wiesen Mähweiden Weide 

vor dem 15. Mai �  �  �  

15. Mai bis 31. Mai �  �  �  

1. Juni bis 15. Juni �  �  �  

nach dem 15. Juni �  �  �  

10. Die mittlere Schnitthäufigkeit von Wiesen und Weiden beträgt derzeit:  
(Zutreffendes bitte ankreuzen)  

Anzahl der Schnitte pro Jahr 1-2 3 4-5 

Wiese �  �  �  
Mähweide �  �  �  

11. Welche Bekämpfungsstrategien gegen Unkraut und/oder Schaderreger wenden Sie auf den 
ökologisch bewirtschafteten Ackerflächen an?  
(Zutreffendes bitte ankreuzen, Mehrfachnennungen möglich.) 

� Verstärkte Bodenbearbeitung (Striegel) 

� Zwischen- und Untersaaten 

� Umstellung der Fruchtfolge 

� mechanische Teilflächen- und Einzelpflanzenbehandlung 

� Sonstige (Bitte benennen):_______________________________________________________________ 

12. Weil lange dauert im Durchschnitt die Stoppelbrache (vor Pflug) nach Raps, Wintergetreide und 
Sommergetreide? (Angabe bitte in Tagen) 
Tage:_______ 

13. Bei welchen Fruchtarten findet eine Abfuhr von Ernteresten statt (Rübenblatt, Stroh etc.)? 
(Angaben in Prozent der jeweiligen Anbaufläche) 

Fruchtarten Flächenanteile, auf denen Erntereste 
abgefahren werden, in %, 

Getreide (          ) 

Sonstiges (Bitte benennen)_________________________________

________________________________________________________

 

(          ) 

14. Auf welcher Grundlage wurden die Angaben zu Erträgen gemacht? 
� Buchführung 

� Verkaufsmengen 

� Erfahrung 

� keine Angabe 

15. Auf welcher Grundlage wurden die Angaben zum Einsatz mineralischen Düngers gemacht? 
� Buchführung 

� Schlagkarteien 

� Schätzung 

� keine Angabe 
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Teil C: Betriebswirtschaft  

1. Die Prämienzahlungen aus dem ökologischen Landbau sind für Ihren Betrieb ... 
� sehr wichtig 

� wichtig 

� erwünscht 

� unbedeutend 

� weiß nicht 

2. Könnten Sie sich vorstellen, dass die Prämienzahlungen des ökologischen Landbaus bei Ihrem 
Betrieb einmal den Ausschlag geben können, dass ... 

  ja nein 

der Betrieb langfristig rentabel bleibt?  � � 

der Betrieb weiterhin im Haupterwerb geführt wird? � � 

ein eventueller Hofnachfolger sich entschließt, den Betrieb weiterzuführen? � � 

3. Hat sich das Betriebseinkommen aufgrund Flächenförderung für den ökologischen Landbau 
verändert?  
� Ja 

� Nein 

� Weiß nicht 

Wenn ja, ist das Betriebseinkommen ...?  

� deutlich gestiegen 

� gestiegen 

� geringfügig gestiegen 

� geringfügig gesunken 

� gesunken 

� deutlich gesunken 

4. Sind sie Mitglied in einem ökologischen Anbauverband? 

� Ja 

� Nein 

Wenn nein, warum sind Sie kein Mitglied eines Verbandes? 

Bitte Grund nennen:___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
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5. Welche Vermarktungswege nutzen Sie für Ihre ökologisch erzeugten Produkte? (Bitte geben Sie die 
Verkaufsanteile in % an.) 
 Verkaufsanteil in % 

 Genossen-
schaften 

Großhandel Einzelhandel Erzeuger-
gemein-
schaften 

Direktver-
marktung 

Sonstiges: 

Pflanzliche Produkte: 
Getreide 

 

(          ) 

 

(          ) 

 

(          ) 

 

(          ) 

 

(          ) 

 

(          ) 

Kartoffeln (          ) (          ) (          ) (          ) (          ) (          ) 

Lagergemüse (z. B. 
Zwiebeln, Möhren) 

(          ) (          ) (          ) (          ) (          ) (          ) 

Frischgemüse (          ) (          ) (          ) (          ) (          ) (          ) 

Obst (          ) (          ) (          ) (          ) (          ) (          ) 

Sonstiges (          ) (          ) (          ) (          ) (          ) (          ) 

Tierische Produkte: 
Milch 

 

(          ) 

 

(          ) 

 

(          ) 

 

(          ) 

 

(          ) 

 

(          ) 

Fleisch (          ) (          ) (          ) (          ) (          ) (          ) 

Eier (          ) (          ) (          ) (          ) (          ) (          ) 

Sonstiges (          ) (          ) (          ) (          ) (          ) (          ) 

6. Wie hoch ist der Anteil der Produkte, die Sie aufgrund der veränderten Produktionsweise zu hö-
heren Preise vermarkten können? (Angabe in %) 
Getreide   (          ) 

Kartoffeln   (          ) 

Frischgemüse  (          ) 

Lagergemüse  (          ) 

Obst   (          ) 

Milch/ Milchprodukte (          ) 

Rindfleisch   (          ) 

Schweinefleisch  (          ) 

Eier   (          ) 

7. Das Ziel der derzeitigen Politik ist es, die ökologisch bewirtschaftete Fläche in Deutschland von 
3,7% auf 20% auszudehnen. Wie beurteilen Sie dieses Vorhaben...? 
� Sehr positiv 

� Positiv 

� Neutral  

� Negativ 

� Sehr negativ 

Bitte begründen Sie Ihre Aussage:______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

8. Die Prämienhöhe wurde in der neuen Förderperiode für den ökologischen Landbau aufgestockt. 
Halten Sie diese Erhöhung für sinnvoll? 
� Ja 

� Nein 

� Weiß nicht 

Bitte begründen Sie Ihre Aussage:______________________________________________________________ 



Kapitel VI Agrarumweltmaßnahmen – Anhang 4: Fragebögen 9 

  

__________________________________________________________________________________________ 

9. Wie stellen Sie sich die zukünftige Entwicklung der Absatzchancen für ökologisch erzeugte Pro-
dukte vor? 
Die Absatzchancen werden.... 

� deutlich sinken 

� sinken 

� gleich bleiben 

� steigen 

� deutlich steigen 

10. Welche der folgenden Aussagen halten Sie persönlich für zutreffend? 
 trifft zu tendenziell 

zutreffend 
eher nicht 
zutreffend 

nicht  
zutreffend 

weiß nicht

Das Angebot von ökologisch erzeugten Pro-
dukten ist größer als die Nachfrage. 

�  �  �  �  �  

Die Preise für ökologisch erzeugte Produkte 
werden zukünftig sinken. 

�  �  �  �  �  

Die ökologisch wirtschaftenden Betreibe 
können auch ohne Prämie rentabel wirt-
schaften. 

�  �  �  �  �  

Die ökologisch wirtschaftenden Betriebe 
müssen schneller wachsen (z.B. Flächen 
ausdehnen usw.) als Betriebe im konventio-
nellen Landbau. 

�  �  �  �  �  

Die Produktionskosten können im ökologi-
schen Landbau noch weiter gesenkt werden. 

�  �  �  �  �  

Anstatt die Prämien zu erhöhen, müssen die 
Vermarktung und der Absatz gefördert wer-
den. 

�  �  �  �  �  

Die Werbung für Produkte aus dem ökologi-
schen Landbau muss intensiviert werden. 

�  �  �  �  �  

Die Erhöhung der Förderprämie wird durch 
den Rückgang der Erzeugerpreise wieder 
kompensiert. 

�  �  �  �  �  

Sonstiges (Bitte benennen)______________ 

____________________________________

�  �  �  �  �  

Landschaftsbild      

Seit Beginn der Teilnahme am Ökolandbau 
sind die bewirtschafteten Flächen vielfältiger 
und strukturreicher geworden. 

�  �  �  �  �  

Die Anzahl der Arten von Ackerunkräutern 
auf den bewirtschafteten Flächen hat zu-
genommen.  

�  �  �  �  �  

Die Anzahl von Wiesenvögeln und Kleintie-
ren auf den extensiv genutzten Flächen hat 
zugenommen. 

�  �  �  �  �  
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Teil D: Verwaltung/Informationsbeschaffung 

1. Wodurch haben Sie von den Agrarumweltmaßnahmen erfahren? (Mehrfachnennung möglich) 

Ich wurde informiert von/durch: 

� Behörden (Landkreis., BR, RP, AfA, ALR o. ä.) 

� Landwirtschaftliche Verbände (Bauernverband, AGÖL) 

� Fachpresse 

� Örtliche Presse 

� Berufskollegen 

� Andere Personen 

� Sonstige (Bitte benennen)   _______________________________________________________________ 

Ich habe mich selber erkundigt durch: 

� Nachfrage bei Behörden 

� Nachfrage bei landwirtschaftlichen Verbänden/ Berufsvertretern 

� Internet 

� Berufskollegen 

� Sonstige  

Welches war für Sie die wichtigste Informationsquelle? 

Infoquelle (Bitte benennen)   ____________________________________________________________________ 

Begründung   ________________________________________________________________________________ 

2. Wie beurteilen Sie die Informationen, die Sie zu den Agrarumweltmaßnahmen erhalten haben? 
(Anmerkung: Bitte vergeben Sie „Schulnoten“. Beurteilen Sie nur die Informationsquellen, die für Sie auch 
tatsächlich von Bedeutung waren) 
1 = sehr gut 2 = gut  3 = befriedigend  4 = ausreichend   5 = mangelhaft 

 Beurteilung der Information zu Agrarumweltmaßnahmen hinsichtlich:     

 Informationsgehalt Verständlichkeit Umfang Zugänglichkeit

Behörde (        ) (        ) (        ) (        ) 

Landwirtschaftliche Verbände (        ) (        ) (        ) (        ) 

Fachpresse (        ) (        ) (        ) (        ) 

Internet (        ) (        ) (        ) (        ) 
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3. Wie zufrieden sind Sie mit folgenden Aspekten der Verwaltung? (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 sehr  
zufrieden 

zufrieden teils/ 
teils 

unzufrieden sehr  
unzufrieden

Kontaktaufnahme mit den zuständigen 
Behörden 

�  �  �  �  �  

(gleichbleibender) Ansprechpartner �  �  �  �  �  

Erreichbarkeit des Ansprechpartners �  �  �  �  �  

Fachlich-inhaltliche Beratung zur  
Extensivierung 

�  �  �  �  �  

Umfang der Antragsunterlagen �  �  �  �  �  

Lesbarkeit/Verständlichkeit der  
Antragsunterlagen 

�  �  �  �  �  

Hilfe/Beratung beim Ausfüllen der An-
tragsunterlagen 

�  �  �  �  �  

Zugänglichkeit der Antragsunterlage �  �  �  �  �  

Mit dem Verwaltungsablauf insgesamt �  �  �  �  �  

4. Sofern Sie mit dem Verwaltungsablauf unzufrieden sind, wäre dies allein für Sie ein 
hinreichender Grund, um an den Agrarumweltmaßnahmen zukünftig nicht mehr teilzunehmen? 
� Ich werde aufgrund des hohen Verwaltungsaufwands zukünftig nicht mehr teilnehmen 

� Der Verwaltungsaufwand ist für sich allein genommen zwar lästig, aber kein Hinderungsgrund für die Teilnahme 

� Ich werde wieder teilnehmen 

� Ich weiß es noch nicht 

5. Wie beurteilen Sie den Zeitaufwand, den Sie zum Ausfüllen und Zusammentragen der Antrags-
unterlagen zum Agrarumweltprogramm benötigt haben. 
� Deutlich zu hoch 

� Zu hoch  

� Angemessen 

� Weiß nicht  

6. Wie hoch schätzen Sie den Zeitaufwand ein? 
Für einen Erstantrag _______ Stunden _______ Minuten 

Für einen Folgeantrag _______ Stunden _______ Minuten 

7. Wie häufig haben Sie Kontakt mit der Behörde aufgenommen, bis Sie Ihren Antrag für die Agrar-
umweltmaßnahmen abgegeben hatten? (Bitte tragen Sie die Anzahl der Kontaktaufnahmen ein.) 
 Kontaktaufnahme telefonisch Kontaktaufnahme persönlich 

Erstantrag (        ) (        ) 

Folgeantrag (        ) (        ) 

8. Könnte aus Ihrer Sicht das Verwaltungsverfahren für die Agrarumweltmaßnahmen vereinfacht 
werden? 
� Ja  

� Nein 

Wenn ja, wie   _______________________________________________________________________________ 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!
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2.Vertragsnaturschutz 
Bitte füllen Sie diesen Fragebogen aus!                                         ���� 
 

Bitte senden Sie den Fragebogen anschließend ohne jegliches Anschreiben im beilie-
genden bereits frankierten Rückumschlag oder per Fax (Fax-Nr.:0511/75 70 56) bis 
Freitag, den 10. Januar an uns zurück. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an 
die in der Fußzeile genannten Ansprechpartner.  

Hinweise zum Ausfüllen des Fragebogens: 
Dieser Fragebogen enthält fünf Abschnitte:   
-   Im ersten Abschnitt erfragen wir einige Betriebskenndaten. 
-   Im zweiten Abschnitt schließen sich allgemeine Fragen zu Ihrer Teilnahme an den Vertragsnatur- 
    schutzmaßnahmen an. 
-   Die folgenden beiden Abschnitte beinhalten Fragenkomplexe zu den Themen Information und  
    Beratung sowie Einkommen und Investition. 
-   Da in vielen Betrieben verschiedene Vertragsnaturschutzmaßnahmen durchgeführt werden, folgen    
    im fünften und letzten Abschnitt einige Fragen, die sich speziell auf die Einzelmaßnahmen beziehen.   
  

Abschnitt 1: Betriebliche Angaben  

 

 

Welchem Betriebstyp entspricht ihr land-
wirtschaftlicher Betrieb? (Bitte ankreuzen) 
 

Marktfruchtbetrieb  .......................................❒ 

Futterbaubetrieb .................................... ......❒ 

   mit:  Milchproduktion............ .....................❒ 

           Mutterkuhhaltung............................. .❒ 

           Rindermast.............. ..........................❒ 

Veredlungsbetrieb.........................................❒ 

Gemischtbetrieb ...........................................❒ 

Dauerkulturbetrieb ...................................... .❒ 

Sonstiges (bitte benennen) ...................... .......❒ 

____________________________________ 

 

Welche Rechtsform hat ihr landwirtschaftli-
cher Betrieb? 

Einzelunternehmen im Haupterwerb. ..........❒ 

Einzelunternehmen im Nebenerwerb .........❒ 

Juristische Person .................. .....................❒ 

Sonstiges (bitte benennen)...............................❒ 

____________________________________ 
  
  

 

Wenn sie älter als 55 Jahre sind, haben Sie 
einen Hofnachfolger? 
 

ja......................................... .......................... ❒ 

nein ....................... ....................................... ❒ 

unsicher......................................... ............... ❒ 

 

Wie hoch ist die mittlere Bodenpunktzahl  
Ihrer Flächen ?  
 
Grünland: von _____ bis _____ Bodenpunkte 

Ø _____ Bodenpunkte  

Acker:       von _____ bis _____ Bodenpunkte 

Ø _____ Bodenpunkte  
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Abschnitt 2: Allgemeine Fragen zur Teilnahme  

 

Seit wann nehmen Sie an den jetzigen 
Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes 
bzw. an Vorläuferprogrammen teil ?  

Grünland, seit        ................ 

Acker, seit              ................ 
 
 
Werden Sie langfristig teilnehmen, sofern 
diese weiterhin in der jetzigen Form ange-
boten werden ? 

ja.....................................................................❒ 

nein.................................................................❒ 
weiß nicht........................................................❒ 
 

 

 

 

Auf wieviel % Ihrer Grünlandfläche führen 
Sie Maßnahmen des Vertragsnatur-
schutzes durch ? 

< 5 %........ ...................................................... ❒ 
5-10 %. ........................................................... ❒ 

10-30 %.................. ........................................ ❒ 

30-60 %........ .................................................. ❒ 
> 60 %.................. .......................................... ❒ 
 

Der Anteil des Dauergrünlandes an der 
Hauptfutterfläche beträgt auf Ihrem Betrieb 
ca:  

                                     ------------------------ % 
 
 
Was war der Grund für Ihre bisherige Teilnahme an den Vertragsnaturschutzmaßnahmen ? 
(Zutreffendes bitte ankreuzen, Mehrfachnennungen möglich) 
 
 

 

 

zutreffend tenden-
ziell zu-
treffend 

eher nicht 
zutreffend 

nicht zu-
treffend  

weiß nicht

Ich strebe an, den Betriebszweig „Landschaftspflege“ 
stärker in meinen Betrieb zu integrieren. 

     

Ich wollte die Arbeitsbelastung auf unserem Betrieb 
verringern. 

     

Ich wurde von öffentlichen Stellen zur Teilnahme ermu-
tigt. 

     

Ich wollte etwas für die Umwelt tun.      

Die Maßnahmen passten gut mit meiner Betriebsorga-
nisation zusammen. 

     

Es waren keine oder nur geringe Anpassungsmaß-
nahmen erforderlich.      

Ich konnte die Fläche nicht anders nutzen.      

Finanzielle Gründe.      

Sonstiges: (bitte benennen)       
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Treten durch die extensive Bewirtschaftung der Vertragsflächen besondere 
Bewirtschaftungserschwernisse oder sonstige Probleme auf ?  
 
 

ja 

in gerin-
gem Um-
fang, teil-

weise 
 

nein 

Ausbreitung von Unkräutern    

Stärkere Vernässung    

Probleme mit dem Verpächter und/oder mit Kollegen, die Nachbarflächen 
bewirtschaften. 

   

Finanzielle Einbußen trotz Prämienzahlung    

Sonstiges (bitte benennen):     

    

    

    

 
Ist eines der genannten Probleme für Sie 
ein Grund, einzelne Flächen nach Vertrags-
ablauf nicht mehr für ein Folgeprogramm 
anzumelden ?   
 

ja.....................................................................❒ 

nein... ..............................................................❒ 

wichtigster Grund für evt. Nicht-Verlängerung der 
Verträge:  

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------- 

                        

 

Sind infolge der Programmteilnahme die 
Erträge im Futterbaubereich zurück-
gegangen ? 

ja, sehr deutlich........ .......................................❒ 
ja, aber gering. ................................................❒ 

nein, eher nicht................... ............................❒ 

 
 
Wenn ja, was ist Ihrer Meinung nach die 
Hauptursache ? 
 
-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------- 

 

Sind Sie der Meinung, durch die Teilnahme 
an den Vertragsnaturschutzmaßnahmen 
einen positiven Beitrag zum Naturschutz zu 
leisten ? 

 

ja.....................................................................❒ 
ja, einen geringen Beitrag................................❒ 

nein, eher nicht........ .......................................❒ 
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Sofern die Erträge infolge der Teilnahme an den Vertragsnaturschutzmaßnahmen zurück-
gegangen sind, welche Maßnahmen zur Deckung des Futterbedarfs wurden durchgeführt ? 
(Zutreffendes bitte ankreuzen, Mehrfachnennungen möglich) 
 
 

ja 
in gerin-
gem Um-

fang 
nein 

Intensivierung auf anderen Grünlandflächen    

Intensivierung auf Ackerfutterflächen     

Ausweitung des Maisanbaus    

Grünlandumbruch    

Abstockung des Viehbestandes    

Zukauf von Rauhfutter    

Erhöhung des Kraftfutteranteils    

Verstärkter Einsatz von Zwischenfrüchten in der Fütterung    

Aufnahme neuer Betriebszweige der Extensiv-Tierhaltung  
(Mutterkühe, Schafe) 

   

Aufgabe bisher bestehender Betriebszweige der Intensivtierhaltung    

Es bestand ein Überhang an Rauhfutter. Deshalb waren keine Anpas-
sungsmaßnahmen erforderlich. 

   

 

 

Welche Aussage trifft Ihrer Meinung nach zu ? (Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 
 
 
 
 

zutref-
fend 

tenden-
ziell zu-
treffend 

eher 
nicht zu-
treffend 

nicht zu-
treffend 

 
weiß 
nicht 

Seit Beginn der Teilnahme an den Vertragsnaturschutz-
maßnahmen sind die Vertragsflächen vielfältiger und struk-
turreicher geworden. 

    
 

Die Vertragsflächen machen einen naturnäheren Eindruck 
als andere Flächen.  

     

 

Die Anzahl der Blütenpflanzen hat zugenommen.  

     

Die Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes haben sich po-
sitiv auf die Bestände an Wiesenvögeln ausgewirkt.   

     

Die Wiesenvögelbestände sind generell zurückgegangen, 
unabhängig von Extensivierungsmaßnahmen.  

     

Die Wiesenvögelbestände sind insbesondere in den exten-
siv genutzten Bereichen stark zurückgegangen.  

     

Das Aussehen der Landschaft hat sich seit der Einführung 
der Vertragsnaturschutzmaßnahmen in unserer Gemarkung 
positiv verändert. 

    
 

Das Aussehen der Landschaft hat sich seit der Einführung 
der Vertragsnaturschutzmaßnahmen in unserer Gemarkung 
negativ verändert. 
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Abschnitt 3: Beratung, Information  

Wie haben Sie von den Vertrags-
naturschutzmaßnahmen  
erfahren ?   
 
Ich wurde informiert von/durch: 
 

Behörden (Ldkrs., BR, RP, AfA, ALR o.ä.) ...... ❒ 

Landwirtschaftskammer / Landvolk.................. ❒ 

Fachpresse.................................................... ❒ 

Örtliche Presse............................................... ❒ 

Information durch Kollegen oder Freunde....... ❒ 
Sonstige (bitte benennen):............................... ❒ 

.......................................................................  

 

Ich habe mich selber erkundigt über:  
 
Anrufe bei Behörden....................................... ❒ 

Berater / Landvolk........................................... ❒ 

Internet........................................................... ❒ 

Sonstige: ........................................................ ❒ 

....................................................................... ❒ 

 

Wie beurteilen Sie die Informationen, die Sie zu den Vertragsnaturschutzmaßnahmen erhalten 
haben. Bitte vergeben Sie „Schulnoten“. Beurteilen Sie nur die Informationsquellen, die für Sie 
von Bedeutung waren.   

1 = sehr gut; 2 = gut; 3 = befriedigend; 4 = ausreichend; 5 = mangelhaft 
 

 Informationsgehalt Verständlichkeit Umfang Zugänglichkeit 

 
Behörde 

    

Landwirtschaftliche 
Verbände 

    

 
Fachpresse 

    

 
Internet 

    

 

 

Was sollte Ihrer Meinung nach schwer-
punktmäßig verbessert werden (max. 2 
Nennungen): 
 
Informationen zu Fördermöglichkeiten und Prämien-
höhe................................................................❒ 
Informationen zu Auflagen und  
Einschränkungen ............................................❒ 
Hilfestellung bei der Zusammenstellung der  
Antragsunterlagen...... .....................................❒ 
Information über Kombinationsmöglichkeiten  
verschiedener Fördermaßnahmen.................. .❒ 

 
 
 
 
 
Informationen über mögliche Sanktionen und  
evt.  Nachteile in anderen Förderbereichen..... ❒ 

Sonstiges: ......... ............................................ ❒ 

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------- 
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An wen wenden Sie sich bei speziellen 
Fragen zu der Umsetzung der 
Naturschutzmaßnahmen ? 
 

Landwirtschaftskammer / Amt..........................❒ 
Beratungsring / Berater ...................................❒ 
Naturschutzstation...........................................❒ 

Behörde (Landkreis, BR, RP)...........................❒ 
sonstige ..........................................................❒ 
 
Haben Sie bei Fragen bezüglich der 
Umsetzung der Maßnahmen einen festen 
Ansprechpartner bei den Behörden ? 

 
ja, die Person ist mir persönlich bekannt........ .❒ 

ja, es besteht telefonischer Kontakt... ..............❒ 

nein, da muss ich rumtelefonieren, bis ich  
jemanden finde, der zuständig ist................... .❒ 
 
 

 
 
Haben Sie die Möglichkeit, Ihre Erfahrungen 
in der naturschutzgerechten 
Bewirtschaftung der Flächen mit den 
Behördenvertretern oder anderen 
Beratungseinrichtungen zu diskutieren ?  

 
ja, regelmäßig ................................................ ❒ 
gelegentlich... ................................................. ❒ 

nein................... ............................................. ❒ 
 
In welcher Weise erfolgt dieser 
Informationsaustausch ?  Mit wem ? 
 
-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

 
Wie zufrieden waren Sie mit folgenden Aspekten der Förderung? (Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 

 sehr  
zufrie-

den 

zufrie-
den 

 
teils/ 
teils 

unzu-
frieden 

sehr  
unzu-

frieden 

Kontaktaufnahme mit den zuständigen Behörden      

(gleichbleibender) Ansprechpartner      

Erreichbarkeit des Ansprechpartners      

Umfang der Antragsunterlagen      

Lesbarkeit/Verständlichkeit der Antragsunterlagen      

Hilfe/Beratung beim Ausfüllen der Antragsunterlagen      

Zugänglichkeit der Antragsunterlagen      

Zeitpunkt der Auszahlung der Fördermittel      

Höhe der Förderung      

Flexibilität der Bewirtschaftungsauflagen      

Mit dem Verwaltungsablauf insgesamt      
 
 
  
Wie beurteilen Sie den Zeitaufwand, den Sie 
zum Ausfüllen und Zusammentragen der 
Antragsunterlagen für die Teilnahme an den 
Vertragsnaturschutzmaßnahmen benötigt 
haben ? 

 

deutlich zu hoch ............................................. ❒ 
zu hoch.. ........................................................ ❒ 

angemessen................... ................................ ❒ 

weiß nicht ....................................................... ❒ 
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Abschnitt 4: Auswirkungen auf Einkommen / Investitionen  

Die Prämienzahlungen aus dem Vertrags-
naturschutz sind für Ihren  Betrieb:   
 
sehr wichtig.................................................... ❒ 

wichtig………….............................................. ❒ 

erwünscht……….............................................. ❒ 

unbedeutend      ............................................ ❒ 

weiß nicht....................................................... ❒ 

 

Könnten Sie sich vorstellen, dass die 
Prämienzahlungen des Vertragsnatur-
schutzes bei Ihrem Betrieb einmal den 
Ausschlag geben können, dass:  
   
            ja     nein 
der Betrieb langfristig rentabel  
bleibt ?..................................................❒ ❒ 
der Betrieb weiterhin im Haupterwerb 
geführt wird ?....................................... ❒ ❒ 
ein eventueller Hofnachfolger sich  
entschließt, den Betrieb weiter zu 
führen ?………...................................... ❒ ❒ 

 
Halten Sie es für sinnvoll, bei Fortbestand  
der Quotenregelung die Durchführung von 
Naturschutzmaßnahmen durch die Vergabe 
von Milchquoten zu honorieren ?  
   
Ja ...................................................................❒ 
nein ....................... .........................................❒ 
weiß nicht .......................................................❒ 

 
 
War für die Durchführung der Vertrags-
naturschutzmaßnahmen die Anschaffung 
bisher auf dem Betrieb nicht vorhandener 
Maschinen und Geräte notwendig ?  
   
Ja ...................................................................❒ 

Nein .................................................... ...........❒ 
 

 
 
Wenn ja, wie hoch waren die Investitionen, 
die in direktem Zusammenhang mit den 
Vertragsnaturschutzmaßnahmen standen ? 

                               ca.............................. Euro 

wofür: -----------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

- 

 

Wie hoch schätzen Sie den zusätzlichen 
Arbeitsaufwand für die Durchführung der 
Vertragsnaturschutzmaßnahmen  auf  Ihrem   
Betrieb ? 

                           ca. ................................. AKh 

 

Wenn sich ein erhöhter Arbeitsaufwand 
ergibt, wird dieser überwiegend von 
Fremdarbeitskräften oder Lohnunter-
nehmern erledigt ?  
  

ja ....................... ............................................ ❒ 

nein .................................................... ........... ❒ 
nur zu einem geringen Teil...... ....................... ❒ 
 

 
Haben die Vertragsnaturschutzmaßnahmen 
zu Veränderungen bei den Pachtpreisen 
geführt ?  
  

Ja, die Pachtpreise sind gestiegen.................. ❒ 

Ja, die Pachtpreise sind gefallen.................... ❒ 
Nein, die Pachtpreise sind unverändert........... ❒ 
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Abschnitt 5: Einzelmaßnahmen in Hamburg 
Fragen zu den Einzelmaßnahmen:  
Bitte bewerten Sie die folgenden Aussagen für alle auf Ihrem Betrieb durchgeführten Maßnahmen mit 
einer Ziffer von 1 bis 5.  

 
1: Ja, zutreffend 
2: Tendenziell zutreffend 
3: Eher nicht zutreffend 
4: Nein, nicht zutreffend 
5: Weiß nicht 

 
 
 
 
 
 

Einzelmaßnahmen 
Hamburg 

V
er

tr
ag

sn
at

ur
sc

hu
tz

 G
rü

nl
an

d 

V
er

tr
ag
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ur
sc

hu
tz

 O
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t 

P
fle

ge
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uf
ge

ge
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ne
r 

la
nd

w
irt

-
sc

ha
ftl

ic
he

r 
Fl

äc
he

n 

    

Die Prämienzahlung ist angemessen und deckt die Er-
tragsausfälle und den Mehraufwand ab. 

       

Für die Durchführung der Maßnahme war eine Umstel-
lung der Betriebsorganisation erforderlich. 

       

Ich könnte mir vorstellen, in Zukunft in stärkerem Um-
fang an dieser Maßnahme teilzunehmen.  

       

Die Bewirtschaftungsauflagen sind gut an die unter-
schiedlichen Standortbedingungen angepasst, zusätz-
liche Vertragsvarianten sind nicht erforderlich.  

    
   

Die Bewirtschaftung der Flächen hat sich durch die 
Teilnahme an der Maßnahme nicht wesentlich geän-
dert. 

       

Die Vertragsabwicklung und die Betreuung durch die 
Behörden ist reibungslos und effizient.  

       

Die Vertragsflächen sind seit der Teilnahme an der 
Maßnahme blütenreicher geworden.         

Für die Teilnahme an dieser Maßnahme war die An-
schaffung bisher nicht vorhandener Maschinen und 
Geräte erforderlich.  

    
   

Seit der Teilnahme an der Maßnahme haben sich Un-
krautpflanzen (z.B. Binsen, Rasenschmiele) stark aus-
gebreitet.   

    
   

Nach Beendigung der Vertragslaufzeit werde ich die 
Vertragsflächen wieder intensiver nutzen.   

       

Bei Wegfall der Förderung durch diese Maßnahme 
werde ich die Vertragsflächen brachfallen lassen.  

       

 

 
 



 

Anhang zum Materialband 
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Anhang 5: Kurzübersicht über die länderspezifischen begleitenden 
naturschutzfachlichen Untersuchungen  

 
Studie (Quelle) Auswirkungen vertraglicher Bewirtschaftungsregelungen im Rahmen des 

Biotopschutzprogramms in der Kulturlandschaft auf die Bestandsentwicklung 
der Wiesenvögel, Ornithologische Begleituntersuchungen von 1990-2001, 
Dipl.Biol. Alexander Mitschke (2001), Hamburg 

Maßnahme alle geförderten Maßnahmen des Biotopschutzprogramms bis 2001 

Biotoptyp Grünland (überwiegend Feuchtgrünland) 

Inhalt Ornithologische Begleituntersuchungen zum Biotopschutzprogramm; Vergleich der 
Bestandentwicklungen einzelner Vogelarten auf konventionell bewirtschafteten 
Flächen und auf Vertragsflächen 
Arten mit positiver Reaktion auf das Vertragsnaturschutz-Programm  
Allgemein Bestandsabnahme, aber auf Vertragsflächen stabile Bestände:  
 Kiebitz, Braunkehlchen, Rotschenkel, Rebhuhn (unsicherer Trend)  
Allgemein stabile Bestände, auf Vertragsflächen Bestandszunahme:  
 Bekassine 
Allgemein Bestandszunahme, auf Bestandsflächen Bestandszunahme verstärkt:  
 Feldlerche, Schilfrohrsänger 
 
Arten ohne erkennbare Reaktion auf das Vertragsnaturschutz-Programm 
allgem. Bestandsabnahme:  
 Uferschnepfe, Löffelente, Beutelmeise, Steinschmätzer 
Stabile Bestände:  
 Austernfischer, Nachtigall, Pirol 
Bestandszunahme:  
 Wiesenpieper, Schafstelze, Knäkente (unsicherer Trend), Wachtelkönig, 
 Wachtel, Feldschwirl, Neuntöter, Schwarzkehlchen 

Ergebnis 

• keine Vogelart zeigt auf Vertragsflächen im Vergleich zum Gesamtareal 
negative Entwicklungen  

• bei Kiebitz und Feldlerche als häufigste Brutvögel des bewirtschafteten 
Grünlandes bewirkt der Vertragsnaturschutz eine Bestandesstützung 

• als anspruchsvolle Wiesenlimikole zeigt die Bekassine auf Vertragsflächen 
positive Tendenzen, während sich die Bestände im Gesamtareal nur auf 
niedrigem Niveau halten können 

• für Arten mit niedrigen Beständen und überregional starken Bestandsabnahmen 
(Uferschnepfe, Steinschmätzer) kann das Vertragsnaturschutzprogramm keine 
Verbesserung erreichen 
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• längerfristige Erfolge konnten nur dort erzielt werden, wo der Wasserstand 
angehoben wurde (auf Flächen, auf denen der Wiesenbrüterschutz nur über den 
Vertragsnaturschutz ohne die Regulierung des Wasserstandes betrieben wurde, 
gingen die Bestände zurück) 

• es liegen in Hamburg bisher nur Daten über Bestandsgrößen vor, nicht über 
Bruterfolge (kann zu Fehleinschätzung der Situation führen) 

• neben dem Vertragsnaturschutz ist das Einrichten von Reservaten für 
empfindlichere Arten erforderlich (Flächenankauf, Anhebung des 
Grundwasserstandes) 

• in Zukunft sollte eine Strategie zur Anwendung kommen, in der der 
Vertragsnaturschutz mit der Einrichtung von Wiesenvogelreservaten in 
Schwerpunkträumen kombiniert wird, entscheidend ist dabei für 
Wiesenlimikolen eine Erhöhung des Wasserstandes  

Tabelle Bestandentwicklung der Wiesenvögel in Hamburg während der 1990er Jahre: 
++ starke Zunahme, + Zunahme, 0 stabil, - Abnahme 
 
Vogelart Vertragsflächen Kontrollflächen 
Kiebitz 0 - 
Uferschnepfe - - 
Austernfischer 0 0 
Bekassine + 0 
Rotschenkel 0 - 
Feldlerche ++ + 
Wiesenpieper + + 
Braunkehlchen 0 - 
Schafstelze + + 
Knäkente + (?) + (?) 
Löffelente - - 
Wachtelkönig + + 
Rebhuhn 0 (?) - (?) 
Wachtel + + 
Feldschwirl + + 
Nachtigall 0 0 
Neuntöter + + 
Schilfrohrsänger ++ + 
Schwarzkehlchen + + 
Beutelmeise - - 
Pirol 0 0 

 
Anmerkung vorangegangene Maßnahmen des Biotopschutzprogramms sind vergleichbar mit 

den Vertragsnaturschutzmaßnahmen des Planes des Landes Hamburg zur 
Entwicklung des ländlichen Raumes nach der VO (EG) Nr. 1257/1999 

 
Schlussfolgerungen 
in Hinblick auf die 
Halbzeit-
Bewertung 

 
• Vertragsnaturschutzmaßnahmen wirken sich grundsätzlich positiv auf die 

Wiesenvögel aus und sollten fortgeführt werden 
• für einige „anspruchsvollere“ Vogelarten sind die Maßnahmen nicht 

ausreichend; Wiedervernässungsmaßnahmen sind zu forcieren  
• es sollte die Einrichtung von Vorranggebieten für den Wiesenvogelschutz 

angedacht werden  

 


